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I Überblick 

11 Zur Sıtuation 

Das Interesse am Datenschutz ıst bei den Beriınem erneut 
deutlich gewachsen. Dies zeıgt dıe gegenuber dem Vorjahr wıede- 
rum erheblich - um ca. 50 % - gestiegene Zahl der Eingaben. Die 
Burger konnen so erreichen. daß der Umgang mit ıhren Daten 

durch dıe Verwaltung uberpruft wırd Die Kontrolle hat zur Folge, 
daß sıch das Verhalten der Verwaltung haufig ändert. Vielfach 
haben dıe Eingaben eine über den Eınzeltall hinausgehende Be- 

deutung, wenn sıe Schwachstellen der Gesetzgebung oder der 
\erwaltungspraxis offenbaren 

Die Aktivsitaten des Datenschutzbeaufträgten erschopfen sıch 

izdoch nicht ın der Reaktion auf Eingaben Vielmehr gehört es 

auch zu seinen Aufgaben, bereits den Anfängen von Freiheitsbe- 
drohungen durch Datenverarbeitung - nıcht zuletzt beım Aufbau 
großer automatıscher Dateien und beim Herstellen von Verknup- 
tungen zwischen verschiedenen Dateien - zu wehren und durch 
fruhzeitige Beratung den vielfältigen Gefahren der Verarbeitung 
peisonenbezogener Daten vorzubeugen. Diese Tatigkeit mag 
weniger spektakular sein als die Aufdeckung eınes „Skandals“, sıe 
st aber für den Burger nıcht minder bedeutsam 

\us diesem Grunde habe ıch ım folgenden auch auf dıe Daten- 
schutzbelange bei ın der Entwicklung befindlichen ADV-Verfah- 
ren und bei such erst abzeichnenden Regelungen, z B auf dem 
Gebiet der Neuen Medien, des Einwohnermeldewesens und der 
Sorialgesetzgsbung (Sozialgesetzbuch) hingewiesen Die Vor 
schlage akzentuisren und erganzen die bislang bekannten Ent- 

wurfe und weisen den Parlamentarıern Alternativen fur ıhre Lnt- 
schesdungen auf. 

12 Fortentwicklung der Datenschutzvorschriften 

Bereits ın nieınem Jahresbericht 1980° hatte ıch darauf hın- 
gewiesen. daß angesichts der Subsidiarıtat der Datenschutzge- 
setze zunehmend spezialgesetzliche Regelungen geschaffen wer- 
den 

Dem damıt surhundenen Bestreben, den Datenschutz be- 
reichsspezifisch zu verbessern, steht die ebenfalis zu beobach- 
ende Tendenz? zegenuber, bestehende datenschutzrechtliche 

Barrieren durch Spezialgesetze aus dem Wege zu raumen und den 
/ugang zu Datenbestanden verschiedenster Art zu eroffnen 

Wichtige Beispiele fur diese Tendenz bieten dıe Gesetze, dıe 

Ende 1981 zur Absıcherung des Haushaltes 1982 erlassen worden 
sınd In sogenannten „Artikelgesetzen“, ınsbesondere dem 

Gesetz zur Bekampfung der ıllegalen Beschäftigung‘ und dem 
Zweiten Haushaltsstrukturgesetz"', wurde cine Vielzahleeınzeiner 
Vorschriften aus den verschiedensten Gesetzgebungsbereichen 
mit dem Ziel geandert oder neu geschaffen, Ausgaben zu vermin- 

dern oder zusatzliche Einnahmen zu schaften In vielen Fallen 
wurden zu dieser Zweck neue Informatonsverpflichtungen be- 
gerundet 

Das Gesetzzur Bekampfung der ıllegalen Beschaftigung verpflich- 
tet so die Bundesanstalt fur Arbeit, dıe Krankenkassen, dıe Trager 
der Unfällversicherung, dıe zur Bekampfung der Schwarzarbeit 
eingerichteten Behorden, die Auslanderbehorden und die fur den 
\rbeitsschutz zustandıgen Behorden zur gegenseitigen Unter- 
richtung nıcht nur uber Verstoße gegen sozıal- und arbeitsrecht- 
lıche Bestimmungen, sondern auch uber Verstoße gegen das Aus- 
landergesetz und gegen Steuergesetze Unter Aufhebung des 

Steuergeheimnisses werden ferner dıe Finanzbehorden zur Lber- 

mittlung entsprechender Daten an dıe Bundesanstalt fur Arbeıt 

ermachtigt Die Konsequenz derartiger Verpflichtungen ıst nıcht 
nur dıe Einrichtung eıner Vielzahl entspreuhender Informations- 

flusse, sondern auch das Entstehen von Datensammlungen, fur 
die ın den Gresetzen keinerlei spezielle Tilgungsvorschriften ent- 
halten sınd 

  

Ohne erkennbaren Zusammenhang mit dem Gesetzeszweck 
enthalt das Gesetz zur Bekampfung uer illegalen Beschaftigung 
zwei Bestimmungen. dıe uber den Bereich der Bekampfung der 

204 

H Bundesgesetzhlitt IS 139u H vom 19 Duzember 1981 

# Bundesgesetzhlau IS 1823 HH vom 22 Derumhui 198] 
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Schwarzarbeit hınaus Bedeutung haben und zu erheblichen 

datenschutzrechtüchen Problemen geführt haben 

In Art. 2 des Gesetzes wırd 3 205 Abs. 4 Satz 2 Reichsiersiche- 
rungsordnung dahingehend geandert, daß beı der Gewahrung von 

Famnlienkrankenhilfe (z B von Leistungen für dıe arztlıche Be- 
handlung von Kındern), für dıe mehrere Krankenkassen ın Be- 
tracht kommen, nunmehr dıe Krankenkasse desjenigen Ver- 

sicherten leısten muß, für den ım letzten Monat vor Eintritt des 

Leistungsfalles der höhere Beitrag zu entrichten war Dies fuhrte 
zu folgender Konsequenz Während beı getrennt lebenden oder 
geschiedenen Eltern fruher diejenige Krankenkasse Kranken- 
scheine für Kınder ausstellte, bes der zuerst der Antrag gestellt 

wurde (in der Regel dıe Krankenkasse der Mütter), ıst nunmehr 

vor der Ausstellung der Krankenscheine zu uberprufen, welcher 
Elternteil eınen Monat vor Eıntritt des Leistungsfalles hohere 
Beitrage gezahlt hat Da haufig getrennt lebende Eltern nıcht wıs- 
sen, wo der jeweilige andere Elterntest krankenversichert ıst, ge- 
schweige denn, welche Beıtrage er zur Krankenversicherung 
zahlt, verpflichtet dıe neue Regelung zur Offenbarung von Intor- 
mationen, dıe gar nıcht zu beschaffen sınd 

Dies gıng ın einem mır vorgetragenen Fall so weit, daB einer 

Mutter, dıe von ıhrem Recht Gebrauch gemacht hatte, den Na- 
men des Kındesvaters nıcht zu benennen, die Ausstellung von 
Krankenscheinen fur das Kınd verweigert wurde In diesem Hall 

hat dıe zuständige Kasse auf die Offenbarung verzichtet 

In anderen Fallen konnte dadurch Abhilte geschaffen werden. 

daß dıe Krankenkasse eıgene Nachforschungen anstellte Dies 

andert jedoch nıchts an der Tutsache, daß der Gesetzgeber cine 
wegen der damıt verbundenen Intormationspflichten kaum voll- 

rıehbare Vorschrift geschaffen hatte 

Weniger plakatıv, dafur aber ın den Konsequen erheblich 
weıtgchender durfte die ın Artıkel 7 vorgenommen. Anderung 
des erst seit 1 Januar 1981 geltenden Sozsalgeserzbuches (SGB 

X) sein Wahrend Sozialdaten an Fınanzbehoiden bıs dahın nur 

oftenbart werden durften, wenn zuvorein Auskunftsersuchen bei 
den Beteiligten gescheitert war oder der Verdacht einer Steuer- 
straftat vorlag. wurden ın $ 71 \r 3 SGB X nunmehr unabhangıg 
vom Zweck der Bekampfung der Schwarzarbeit die allgemeinen 

Amtshilfevorschriften für anwendbar erklart und damıt der 
Schutz der Sozıaldaten vor der unbeschrankten Offenbarung ge- 
genuber den Finanzbehorden aufgehoben Lme Resolution der 
Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lan- 
der, ın der eine Begrenzung aut die Zwecke der Bekampfune der 

Schwarzarbeit getordert worden war. hat der Gesetzgeber nıcht 

berucksichtigt 

Unter der Vielzahl der ım Zuerren Haushaltsstrukiurge setzunt- 
haltenen Regelungen mıt daterschutzrechtlichen Konsequenzen 

seien hervorgehoben 

  

Änderungen des Beamtenmersorgungsguseizes hatten Auswir- 

kungen auf die Anrechnung weiterer Versorgungsbezuge Die 

Folge ıst die Notwendigkeit der zusatzlichen F rhebung von Daten 

uber samtliche Eınkunfte von \ ersorgungsempfangern. insbeson- 

dere auch von Grund und Herkunft zusatzlicher versorgungslei- 
stungen. Die damit verbundene Verpflichtung zum \ustullen 

ausfuhrlicher Fragebogen wurde von vielen Versorgungsempfüan- 
gern als Beeintrachtigung empfunden 

Die ım Bundessosalhilfegeserz verstärkte Beruchsich.igung des 
Einkommens der Unterhaltsverpflichteten bei Behinderten funr- 
te dazu, duß dieser Personenkreis nunmehr weitgehende Aus- 

kunftsverpflichtungen uber Einkommens- und \ermogensvet- 
haltnısse unterliegt und verpflichtet ıst, ın die Offenbarung perso- 
nenbezogener Daten durch dritte Stellen, ınsbesondert Banken 
eınzuwilligen Diese Regelung ıst auch ın der ubersegionalen 
Pressc aut heftige Kritik gestoßen 

Im Rahmen des Zweiten Haushaltsstrukturgesctzes wurden 

verschiedene wohnungsrechtliche Bestimmungen geschaften 
oder geandert mıt dem Ziel, Fehlsubventionierung und Mtelver- 

zerrung ım Wohnungswesen abzubauen Das ın Unterartiket ! 
verkundete Gesetz uber den Abbau der Fehlsubienthanmcrung ım 
Wohnungswesen verpflichtet einerseits die Mieter von $oz1alwoh- 

nungen zur Offenbarung ıhrer Fınkommensserhaltnisse nicht nur 

gegenuber der nach dem Gesetz zu schaflenden Behorde, son- 
dern auch zur Offenbarung untereinander {7 B der U ntermieter 

gegenuber dem Hauptmieter) Soweit das Gesetz es erfordert,
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werden alle Behörden zur Auskunftserteilung über Eınkommens- 
verhaltnisse verpflichtet, wıederum unter Beschränkung des 
Steuergeheimnisses auch dıe Fınanzbehorden. Zu den Schwierig- 
keiten, dıe mıt dem Vollzug der Vorschrift ınsbesondere ım Hın- 

blick aufdıe erforderlichen Datensammiungen verbunden waren, 

habe ıch ım folgenden unter 2.1 Stellung genommen 

Zu bedenklichen Konsequenzen hat schließlich auch das 
Y% Gesetzzur Anderung des Bundeskindergeldgesetzes geführt: Die 

veranderten Bestimmungen über dıe Einbeziehung des Einkom- 
mens von Ehegatten derjenigen Kınder, fur dıe Kindergeld bezo- 
gen wırd, führten u a zu dem Ansınnen, daß Auskunfte uber dıe 
Eınkommensverhältnisse der Ehegatten von Kındern zu machen 
waren Hier ıst ahnlıch wıe bei der Neufassung des $ 205 Abs 4 
Satz 2 Reıchsversicherungsordnung eın verfassungsrechtlich be- 
denklicher Eıngnff ın dıe Persönlichkeitsrechte der Betroffenen 
festzustellen Aufdıe Geltendmachung meiner Bedenken hın hat 
der Bertiner Senator für Inneres auf dıe Erhebung dieser Daten 
beım Antragsteller verzichtet und dıe Behorden auf dıe 
Eınholung der Auskunfte bei den Betroffenen verwiesen 

Diese Beispiele zeigen, daß bei Gesetzesanderungen dıe praktı- 
schen Auswirkungen auf Datenerhebung und Datenverarbeitung 
nicht immer entsprechend berucksichtigt werden Beı bestimm- 
ten Fallkonstellationen ıst das Haushaltsstrukturgesetz nıcht zu 
vollziehen. Im ubrıgen ıst zu bedenken, daß man ım Glauben, 

man konne durch neue Informatıonsflusse und -sammlungen 
Kosten senken, zu altererst - z T erhebliche - Kosten ver- 
ursachende Maßnahmen veranlaßt 

Neben der Frage. ob der mıt der beabsichtigten Einsparung 
verbundene erhohte Verwaltungsaufwand verhaltnismaßıg ıst, 

stellt sich dıe Frage, ob nıcht auch beı Einsparungsvorschriften 
Personlichkeisrechte entsprechend gewahrt werden konnen 

Die ın der Regel für den Vollzug verantwortlichen Landesbe- 
horden sollten ım Rahmen ıhrer Einwirkungsmoglichkeiten aut 
das Gesetzgebungsverfahren auch des Bundes verstarkt auf dıe 
datenschutzrechtlichen Aspekte derartiger Gesetzgebungsvor- 
haben achten Das stärkere Engagement der Burger ın Daten- 
schutzfragen ıst somit auch eıne gute Chance, beı der Gesetzge- 
bung nıcht gesehene und ggf nıcht gewollte praktische Auswir- 
kungen zu korrigieren und beı neuen Gesetzen diesen Gesichts- 
punkt starker als bisher zu beachten 

2 kontrolle der Einhaltung der Datenschutzvorschriften 

- Schwerpunkte - 

Die tur 1932 vorgesehenen Schwerpunkte” - Lberprufungen 

ım Bereich Bau- und Wohnungswesen, Neue Medien, oftentliche 
Sıcherheit und Strafvertolgung sowie Uberpruiungen von 
Rechenzentren und Rechenstellen - konnte ıch, wıe vorgesehen, 
ın Angriff nehmen 

2.1 Bau- und Planungswesen 

Die Überpruiungen ım Bereich des Bau- und Planungswesens 

haben durch zahlreiche Eıngaben und parlamentarısche 
Anfragen” zusätzliche Aktualttat erhalten. Nicht zuletzt auf der 
Ebene der Bezirke sınd Datenschutzprobleme ın Zusammenhang 

mit Baufragen 2. T. heftig diskutiert worden 

Eın großer Teil der vıelfaltigen Fragen laßt sıch ım wesent- 
lichen auf dıe Frage zurückführen, welcne Publızıtat personenbe- 
zogene Daten beı Bauvorgangen (von der Baugenehmigung oder 
der Umwandlung von Mietwohnungen ın Ligentumswohnungen 
bis hın zur Abrıßgenehmigung) haben sollen 

Uber meine Stellungnahme zu den Einzelfällen hınausgehend 
habe ıch dem Senator für Bau- und Wohnungswesen empfohlen, 
den Bezirksamtern eine einheitliche Leitlinie, etwa ın Gestalt 
eınes Rundschreibens, an dıe Hand zu geben, um der zum Teil 

erheblichen Verunsicherung zu begegnen und eıne einheitliche 
Praxıs zu gewahrleisten 
    
"gt Jahresbiricht 1961 618 18719 

97 B Kleine Antrage Nr 940 y 29 Aprıl 1982 vgl Drucksache 9669 5 9 
Kleine Antraxe Sr 1137 u 22 Jul 198} ıygl Drucksiche 968% S 2 

Versendung von Mieterlisten 

Zahlreiche Mieter haben sıch an mıch gewandt und geltend ge- 
macht, durch dıe Praxıs der Versendung von Miıeterlisten durch 

dıe Mietpreisstellen der Bezirksämter in ıhren Rechten verletzt zu 
werden Die Mietpreisstellen hatten ım Rahmen von Mieterho- 
hungsverfahren den vollständigen Ausdruck aller Mieterdaten 
versandt und dabei ın mehreren Fällen bıs zu 300 personenbezo- 
gene Datensätze über Micter und deren Angehorige an jeden 
Mieter ubermittelt In eınem Bezirksamt hat das Problem zu einer 
Anfrage in der Bezırksverordnetenversammlung gefuhrt, ferner 
wurde dıe Frage ım Unterausschuß „Berliner Datenschutzgesetz ‘ 

des Abgeordnetenhauses aufgegriffen 

Da dıe Daten aus Dateien ubermittelt werden, ıst die Weiterga- 
be der Mieterlisten ohne Fınwilligung der Mieter nur zulussig, 
wenn eine Spezialnorm $ 11 Berliner Datenschutzgesctz ver- 

drangt 

Der Senator fur Bau- und Wohnungswesen sıeht ın der Beteilig- 
tenregelung der 33 13, 28 Verwaltungsverfahrensgesetz eıne 

solche Norm. Dem habe ıch widersprochen Da sıch dıe Gench- 
migung nıcht unmittelbar auf de Miethöhe auswirkt, braucht dıe 
Behorde dıe zur Wahrnehmung der Beteiligienrechte ertorder- 
lichen Daten erst nach cınem entsprechenden Antrag zu ollenba- 

ren ($ 13 Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz}) Dessen 
ungeachtet ware der Umfang der ubermittelten Daten auch ım 
Rahmen der Beteiligungsstellung unverhaltnismäßig 

Ich habe daher das Verfahren beanstandet und emptohlen, dıe 
Mieterlisten erst dann zur Verfügung zu stellen, wenn dıe Betrot- 
fenen dıe Beteiligtenstellung erlangt haben 

Viterlung uber die bevorstehende Umwandlung yon Wier- in Ligen- 
iumsmohnungen 

Einzelne Bezirksamter verschickten an die Mieter eıncy 
Hauses, für welches der Eigentumer beim Bau- und Wohnungs- 
aufsıchtsamt eıne Abgeschlossenheitsbescheinigung ım Sınnc 
des Wohnungseigentumsgesetzes beantragt hatte, cınc Intorma- 
tion uber dıe möglicherweise bevorstehende Umwandlung der 
Mietwohnungen ın Eigentumswohnungen 

Zwar wurden mıt dem dubeı verwendeten Intormationsschrei- 
ben an die Mieter keine weiteren personenbezogenen Daten des 

Eigentümers weitergegeben Auch beı Informationen uber wırt- 
schaftliche Planungen handelt es sıch jedoch um Anguben uber 
sachliche \Verhaltnısse der Eigentumer und damit um persunen- 

bezogene Daten, wenn der Fıgentumer eine naturliche Person 
{und nıcht zB eıne Kapıtalgesellschaft) ısı 

& LI Berliner Datenschutzgesetz wırd hıer ın dei Regel nicht an- 

wendbar sein, da dıe Daten nıcht aus einer Dateı ubermittelt wer- 
den. Da eıne spezielie Offenbarungsvorschrift ım vorliegenden 
Fall tehit, wırd der ın $ 11 Berliner Datenschutzgesetz testgelegte 
Rechtsgedanke aber beı der Auslegung von 3 30 Verwaltungsver- 

fahrensgesetz zu berucksichtigen sein Dort ıst festgelegt, daß per- 
sonliche Geheimnisse oder Betriebsgeheimnisse (mithin werden 

hier auch Daten juristischer Personen mıt umfaßt} unbetugt nıcht 

offenbart werden durfen. Fehlt wie hier eine ausdruckliche Betug- 
nısnorm, hateeıne Abwagung stattzufinden, dıe dem Geheimhal- 

tungsınteresse des Eıgentumers an seiner wirtschaftlichen Pla- 
nung hınreichendes Gewicht zumißt. Dies wırd ın der Regct be- 
deuten, daß ohne die Einwilligung des Eigentumers eine entspro- 
chende Mitteilung an die Mieter nıcht zulassig ıst 

Diese Auffassung wurde von den beteiligten Senatssern altun- 

gen ım wesentlichen anerkannt 

Offenbarung personenbezovener Daten an Bezirk nierordneremcr- 

sammlungen und deren Gremien 

Mehrfach war die Frage zu klaren, ın welchem U mtang perso- 

nenbezogence Daten aus dem Bereich des Bau- und Wohnungs- 

wesens an Bezirksverordnetenversammlungen oder deren Gre- 
mıen offenbart werden durfen So wurde ım Rahmen cınct Kleı- 
nen Anfrage ım Abgeordnetenhaus dıe Frage aulgeworten, ınw1- 
weit es mıt dem Berliner Datenschutzgesetz vercinbar scı, Jan, 

seit langerer Zeıt ın Vorlagen an dıe Bezirksverordnetenversumm- 

lung Listen von Modernisierungs- und Abrıßantragen der Oflent- 
lichkeit bekanntgegeben werden und diese Listen auch di. 

S
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Namen der Eigentumer, dıe Raumungsklagen eingereicht haben, 

enthalten In eıner Großen Anfrage der Fraktion der Alternativen 
Liste in der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln wurde 
Auskunft uber den Umfang eingeraumter Erbbaurechte verlangt 
und ın diesem Zusammenhang dıe Angabe der Erbbaurechtsneh- 
mer nebst weiterer personenbezogener Angaben zum Erbbau- 

rechtsvertrag, zur Nutzungsart, zum Erbbauzıns, zum Verkehrs- 
wert, zur Grundstücksflache etc. verlangt Der Ausschuß für Bau- 
wesen der Bezırksverordnetenversammlung Charlottenburg bat 
mıch um Beratung zu der Frage, ob es zulassıg sei, daß die Abteı- 
lung Bauwesen Kleine Anfragen mit dem pauschalen Hınweıs auf 
$ 30 Verwaltungsverfahrensgesetz ablehne 

Soweit das Berliner Datenschutzgesetz Anwendung findet, ıns- 
besondere wenn die Daten aus einer automatıschen Dateı über- 
mittelt werden sollen, gıbt$ 17 einen Anhaltspunkt Auf Anfrage 
der Bezırksverordnetenversammlung, ıhrer vertassungsmäßigen 
Organe sowie ıhrer Fraktionen konnen personenbezogene Daten 
dann herausgegeben werden, wenn sıch dıe Angabe auf Name, 
Titel, akademische Grade, dıe Anschrift sowie eın Merkmal (z B. 
Erbbauberechtigte) beschrankt Weitere Merkmale (z.B. uber 
finanzielle und vertragliche Umstande} dürfen nıcht enthalten 

sen 

Beı anderen Datensammlungen, insbesondere beı der Über- 

mıttlung eıner Vielzahl von Daten aus Akten, karın dıe Bewertung 

angesıchts des ın den Art. 2 und I Grundgesetz verankerten Per- 
sonlichkeitsrechts nıcht anders ausfallen 

Etwas anderes muß allerdıngs gelten, wenn dıe Bezırksverord- 

netenversammlung oder ıhre Gremien ım Rahmen ıhrer ın der 

Berliner Verfassung sowie ım Bezırksverwaltungsgesetz festgeleg- 

ten Aufgaben tutıg werden. Soweit dıes zur Aufgabenerfüllung er- 
torderlich ıst, sınd diesen Gremien auch personenbezogene Daten 
zu offenbaren bzw. Akteneinsicht zu gewahren 

Fur dıe Weiterleitung dieser Angaben an die Oftentlichkeit 
tdıes (st ın der Regel mıt der Beantwortung von Anfragen verbun- 
den) ıst allerdings von allen Beteiligten wiederum $ 30 Verwal- 
tungsverfahrensgesetz zu beachten Da eıne ausdrückliche Publr- 
zıtätsvorschrift auch hıer ın der Regel nıcht vorlegt, setzt dıe Be- 
fugnis eine Abwagung voraus, beı der den schutzwuürdıgen Belan- 
gen der Betroffenen Rechnung zu tragen ıst. Diese Abwagung 
wırd ınsbesondere bei Angaben, dıe cınen Einblick ın Vermo- 
gensverhaltnisse gestatten, zur Unzulassigkeit der Offenbarung 
führen 

Veröffentlichung personenbezogener Daten ım Bebauungsplan und 

Offenbarungsbefugnis aus Bauakten 

Auf Grund von Eıngaben und einer Kleinen Anfrage ım Ab- 
geordnetenhaus habe ıch zum bisherigen Vertahren, Namen und 
Anschrift von Eigentümern ım Bebauungsplan zu veroffentli- 
chen, sowie zur Praxıs eınıger Bauamter, ım Rahmen der Stadtsa- 
nıerung Bauaufträge der Öffentlichkeit bekannt zu geben. wıe 
folgt Stellung genommen 

Die einschlägigen Rechtsvorschriften ın $$ 9, 14 Bundesbauge- 
setz sowie die nach Landesrecht ergangenen Ausfuhrungsvor- 

schriften enthalten mıt Ausnahme des Beteiligungsröchtes der 
Nachbarn ım Interesse des Nachbarschutzes keine Bei ıgnıs zur 
Offenbarung von personenbezogenen Eıgentumer- bzw Liuher- 
rendaten. Auch dıe Grundbuchordnung gestattet ın y I2 nur, ım 
Einzelfall und beı Vorliegen eınes berechtigten Interesses Lin- 
sıcht ın das Grundbuch zu gewahren. Hınzu kommt, daß der Be- 
bauungsplan eıne Rechtsnorm ıst, und Rechtsnormen grundsatz- 
lıch keine personenbezogenen Daten enthalten durten 

Auch eıne Datenoffenbarung nach dem Städtebauforderungs- 
gesetz muß sıch ım Rahmen der dort getroffenen Regelung hal- 
ten Die einschlagigen Vorschnften ın $$ 2,4 und 8 Stadtebaufor- 
derungsgesetz enthalten zwar allgemeine Aufforderungen zur 
gegenseitigen Mitwirkung, insbesondere der betroffenen Mieter, 

jedoch keine ausdrückliche Befugnis, personenbezogene Daten 
aus den der Behorde bekannten Vorgangen zu offenbaren Es ıst 

zwar nıcht auszuschließen, daß ım Rahmen der Mitwirkung, Bc- 

teılıgung und der Zusammenarbeit der Betroffenen, d h der Sa- 
nıerungstrager (Eıgentumer, Mieter, Beratungsverein. ct } per- 

sonenbezogene Daten gegenseitig ausgelauscht werden Fıne 

Offenbarungsbefugnıs der Behorden ıst ım Gesetz jedoch nıcht 
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enthalten, da dıe Behorden sıch ımmer nur an den Jeweils Betrof- 

fenen im Rahmen der Aufgabenerfüllung wenden konnen und 
sollen 

Mangels eıner gesetzlichen Offenbarungsbefugnis konnen 
damit auch beı der Bauplanung nur Daten ım Rahmen des $ 30 
Verwaltungsverfahrensgesetz offenbart werden. 

Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen hat sıch 
der von mır vertretenen Auffassung angeschlossen 

Kontrolle der fur Sanıerungszwecke erhobenen Daten 

Mehrere Bürger hatten sıch mıt der Vermutung an mıch ge- 
wandt. ım Zusammenhang mit Sanıerungsvorhaben erhobene 
Vermögensdaten der Mıeter würden in Einzelfällen von offent- 
lıchen Stellen an Vermieter weitergegeben Die Vermieter 
würden dıese Daten zur Durchsetzung ihrer Posıtion beı Ver- 
handlungen über Renovserungen oder Umsetzungen ın andere 
Wohnungen verwenden, 

Ich habe daraufhin die Erhebung und Aufbewahrung perso- 
nenbezugener Daten ım Zuge der Stadtsanıerung systematisch 

überprüft und sowohl beim Senator für Bau- und Wohnungs- 

wesen als auch ın den Bezirken vor Ort Kontrollen vorgenommen 
Die von den Bürgern geaußerte Vermutung hat sıch nıcht besta- 

tıgt. Allerdings haben meıne Feststellungen ergeben, daß die mıt 
dem Sanıerungsverfahren und seinen rechtlichen Grundiagen 
verbundenen Unsicherheiten auch dıe Behandlung personenbe- 
zogener Daten betreffen 

Personenbezogene Daten fallen ın dreı Phasen der Sanıerung 
an 

— Beı der vorbereitenden Untersuchung, 

— beim Sozıalplan. 

- bei den Betroffenenratswablen zur Burgerbeteiligung 

Die Erhebung dıeser Daten war ın keinem Fall zu beanstanden 
Als Problem hat sıch vor allem dıe Frage erwiesen. wıe lange die 
eınmal erhobenen Daten aufzubewahren sınd Ich habe test- 
gestellt, daß Tausende von Karteikarten zum Sozialplan und zahl- 
reiche Ordner, dıe Eınzelfragebogen enthalten, ın verschiedenen 

Bezirksamtern vernichtet werden mussen, da site tur dıe Verwal- 
tungsarbeiten, fur dıe sıe erhoben worden sınd, nicht mehr ertor- 

derlich sınd 

Die Erlorderlichkeit zur Autgabenerfüllung nach g 4 ff Studte- 
bauforderungsgesetz laßt sich hinsichtlich der erhobenen Daten 

nach folgenden Kriterien beurteilen 

— Stand der Sanıerung 

- Alter der Daten 

Beı Daten aus der vorbereitenden Untersuchung tst die Aufbe- 

wahrung generell unzulassıg, wenn dic wıssenschaltliche Auswer- 

tung abgeschlossen ıst ($ 14 Abs 3 Berliner Datenschutzgesetz) 

Soweit die ın den Sozialplankarteıen enthaltenen Angaben ver- 

aitet sınd (durch Fluktuation etc }. sınd ste zur Aufgabenerfullung 
nicht mehr ertordeilich (3 14 Abs 3 Berliner Datenschutzgesetz\ 

Ich habe angesichts der festgestellten Unsicherheiten dem 
Senator für Bau- und Wohnungswesen und den Mieterberatungs- 
gruppen empfohlen, sın Datenschutzkonzept zu entwickeln 
Diescs sollte zumundest lolgende Punkte beinhalten 

&) Fs ıst sicherzustellen, daß der Verbleib der Karteıkarten 
jederzeit nachvollziehbar ıst Moglıchst sollten diese an 
eınem Ort stehen und nur cınem begrenzten Personenkreis 

zuganglich sein. 

b Die Loschung von Daten. deren Verwendung ın Ser Zukunit 
noch nıcht gesichert ıst, sollte durch dıe Festlegung von Lo- 
schungsfristen. die der „Alterungstrist* entsprechen, vorbe- 
reitet werden Bıs zum Loschungszeitpunkt sind sie sicher 

aufzubewahren (vgl Anlage zu 25 Berliner Datenschutzge- 

seiz) 

c) Der Senator für Bau- und Wohnungswesen soll durch geeı- 
encte Maßnahmen dıe Kontrolle der Einhaltung der Daten- 
schutzregelungen ım Bereich der Samierungsverwaltung 

ubernehmen
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In eıner weıteren Prüfung werde ıch feststellen, ob den Belan- 

gen des Datenschutzes in diesen Bereichen nunmehr Rechnung 
getragen wırd 

Fehlbelegungsabgabe 

Durch das Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung 
ım Wohnungswesen (AFWoG) wurde dıc Senatsverwaltung für 
Bau- und Wohnungswesen vor das Problem gestellt, eıne mög- 
lichst vollstandıge Datei über dıe Bewohner von subventionierten 
Wohnungen zu erstellen, um auf dıeser Grundlage dıe zu entrich- 
tende Abgabe einzuziehen. Da ıch sehr fruhzeitig beteiligt wor- 
den bın, konnte ıch Vorschlage fur dıe Organısatıon der Datenver- 
arbeitung unterbreiten, dıe ın den vom Senat am 21. Aprıl 1982 
getroffenen Beschlüssen zum Aufbau eıner zentralen Dateı beim 
Landesamt für Wohnungswesen berücksichtigt worden sınd. 

Beım jetzigen Stand der gesetzlichen Aufgabenbestimmung ıst 
dıese Stelle dazu pradestiniert, dıe Aufgaben nach dem Woh- 
nungsbindungs»gesetz wıe auch nach dem AFWoG wahrzuneh- 
men Für den Fail einer späteren dezentralisierten Erfüllung 
dıeser Verwaltungsaufgabe müßte erneut geklärt werden, wıe dıe 
Belange des Datenschutzes gewahrt werden konnen 

Zugriftsberechtigung auf das Liegenschaftskaraster 

Typısch für eine Reıhe von Problemen, dıe sich in der Berliner 
Verwaltung für den Einsatz der Datenverarbeitung ergeben, ıst 
eine Fragestellung, die sıch fur das Liegenschaftskataster ergibt 

Die Verwaltungskompetenz legt - von Ausnahmen abgesehen 
- bei den Bezirken, das Verfahren wırd jedoch zentral entwickelt 
und zentral auf eınem Rechner des Landesamtes fur Elektro- 
nısche Datenverarbeitung durchgefuhrt. Speichernde Stellen und 
damıt fachlıch und datenschutzrechtlich verantwortlich bleıben 
jedoch nach der fortbestehenden - nıcht geanderten - Gesetzes- 
lage dıe Bezirksämter. 

Der Senator fur Bau- und Wohnungswesen vertritt dıe Ansıcht, 
ıhm stehe dessenungeachtet der unbeschrankte Zugriff auf das 
Liegenschaftskataster zu. Dem kann nıcht gefolgt werden Die Be- 
nutzung der Dateıen der jeweiligen Bezirke durch dıe Senatsver- 
waltung für Planungszwecke ıst rechtlich nur zulässig, wenn ın 
jedem Einzelfall angefragt wird oder - was sıch bei der vorliegen- 
den Konstellation anbıetet - eıne generelle Vereinbarung uber 
dıe Vornahme bestimmter Auswertungen vorliegt Sınnvoller- 
weıse sollte eıne derartige Vereinbarung bereits mıt der Planung 
eines Projektes verbunden werden, da anderenfalls dıe prak- 
tischen Vorteite der zentralen Durchführung cınes AD\ -Verfah- 
rens gar nıcht ausgeschopft werden konnen 

22 Neue Medien 

Fortentwicklung der Datenschutzregelungen 

Neue Informations- und Kommunikationsmoglichkeiten lur 

jedermann, dıe sıch aus der Einrichtung großer Übertragungska- 
pazıtaten („Verkabelung“) und der Verknupfung von Nachrich- 
ten-, Fernseh- und Datenverarbeitungsteihnologie ergeben, tra- 

ten ım vergangenen Jahr stärker als bisher ın den Vordergrund 
des offentlichen Interesses. Die Diskussion wurde unter dem Be- 
griff „Neue Medien“ zusammengefaßt 

Hatte Berlın durch dıe Erprobung des Bıldschirmiextsystems 
bereits bisher hıeran starken Anteil, so werden ın naher Zukunft 
auch die neuartigen Moglıchkeiten des Kabelfernsehens ım soge- 
nannten „Kabelpilotprojekt Berlin“ von eınem ausgewahlten Teıl- 
nehmerkreis getestet werden konnen. Hıcran wird sıch dıe Eın- 
führung eınes flachenmaßıg umfassenderen Kabelfernsehsystem» 
anschließen, das u.a. dıe von der Post ın Berlın als eıner der 
ersten Großstädte zur Verfügung gestellte Glasfasertechnologıe 
nutzen wırd 

Bereits ım Jahresbericht 1980° hatte ıch darauf aufmerksam ge- 
macht, daß mıt dieser Entwicklung Datenschutzprobleme bedeu- 

tenden Ausmaßes verbunden sind. In dem durch dıe Neuen Me- 
dıen verbreiteten Programmangebot konnen personenbezogene 
Daten ubermittelt werden, deren Verbreitung schutzwurdige Be- 
lange der Betroffenen beeintrachtigen, die Speicherung von Be- 

  
sn 

nutzungsdaten zum Zwecke des Verbindungsaufbaus, der 

Abrechnung, aber auch der Benutzungsforschung kann zu Kon- 
troll- und Überwachungszwecken benutzt und mißbraucht wer- 
den, Jie geplante Einrichtung von Fernmeß- und Fernwirksyste- 

men kann mit eınem bisher ungeahnten Eındrıngen außenste- 
hender Stellen in dıe Privatsphare verbunden seın. 

In Zusammenhang mıt der Verabschiedung des Berliner Bıld- 
schırmtexterprobungsgesetzes hatte ıch eine Reihe von Thesen 
zur Gewahrleistung des Datenschutzes vorgebracht Im Dezem- 
ber 1980 hat die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Lander „Grundsatze fur den Datenschutz bei den 
Neuen Medien“ beschlossen 

Im Anschluß hıeran führte ıch dıe Überlegungen fort und faßte 
das Ergebnis unter dem Titel „Vorstellungen uber datenschutz- 
rechtliche Anforderungen an Gesetze auf dem Gebiet der Neuen 
Medıen“ zusammen. Sie sınd ım Anhang 1 dıesem Bericht beige- 
fügt. Zentraier Bezugspunkt der Vorschlage ıst dıe Forderung. 
daß dıe Lander die Initiative zur Regelung der neuen Materie eın- 

schließlich der Datenschutzaspekte ergreifen und den Betrieb der 
einzelnen Systeme unter ıhrer Aufsicht behalten 

Am4 Marz 1982 beschlossen die Ministerprasidenten der Lan- 
der, zunachst fur das Bildschirmtextsystem eine derartige Inıtiatı- 

ve zu ergreifen und eınen Staatsvertrag uber Bildschirmtext zu 
erarbeiten, auf dessen Grundlage das System nach Abschluß der 
Erprobungsphase endgultig ın Betrieb genommen werden kann 
Zwar stehen dıe Ergebnisse der sowohl ın Nordrhein-Westtalen 
als auch ın Berlin durchgefuhrten Begleituntersuchungen zu den 
Datenschutzaspekten noch aus Unter dem Vorbehalt der dort 

noch zu erwartenden Frgebnisse haben sıch dıe Datenschutz- 

beauftragten des Bundes und der Lander dennoch bereitgefun- 
den. an der Entwicklung von spezialrechtlichen Datenschutz- 
bestimmungen für diesen Staatsvertrag mitzuwirken Sıe schlu- 

gen folgende Formulierung vor 

1 Artıkel 9 erhalt folgende Fassung 

Artikel 9 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestummi 
ist. sınd die Jeweils geltenden Vorschriften uber den schutz 
personenbezogener Daten anzuwenden 

(23 Wer zur Nutzung von Bildschirmtext technische Fın- 
richtungen fur andere bereitstellt (Betreiben, dari personen- 

bezogene Daten uber dıe Inanspruchnahme einzelner Ange- 
bute nur erheben und speichern, soweit und solange diese er- 
forderlich sind, um 

] den Abruf von Angeboten zu vermitteln (Verbindung»- 

daten), 

N dıe Abrechnung der für dıe Inanspruchnahme der tech- 
nischen Finrichtungen und der Angebote seitens des 
Teilnehmers zu erbaingenden Leistungen zu ermoglichen 

(Abreehnungsdaten) 

(3) Abrechnungsdaten nach Abs 2 Nr 2 sınd so zu spe 
chsrn, daß Zeitpunkt, Dauer, Art. Inhalt und Haufigkeit be- 

stummter, von den einzelnen Teilnehmern ın Anspruch ge- 
nommener Angebote rucht erkennbar sınd,. es sei denn, der 

Teilnehmer beantragt sıne andere Art und Weise der Spei- 
cherung 

(3a) Die Übermittlung von Abrechnungs- und \Verbin- 
dungsdaten an Dritte ıst unzulassıg 

{3b} Die Abrechnungsdaten sınd zu losıhen, vobald sız fur 
Zwecke der Abrechnung nıcht mehr erforderlich sind \er- 
bındungsdaten nach Absatz 2Nr I sınd nach Ende der jewei- 

lıgen Verbindung zu luschen 

(4) Absatze 2,3. 3a und 3b gelten entsprechend fur Fın- 
zeimitteilungen 

(5) Fur das Bereithalten personenbezogener Daten als In- 
halt von Angeboten sınd ohne Rucksicht daraul. ob die 
Daten ın einer Datei verarbeitet werden, die für den Anbieter 
geltenden Vorschritter uber den Datenschutz anzuwenden 
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(6) Der Anbieter darf vom Teilnehmer personenbezogene 
Daten nur erheben und diese verarbeiten, wenn das Erbrin- 

gen der Leistung oder dıe Abwicklung des Vertragsverhält- 
nisses anderenfalls unmoglich wäre Werden Daten des Teıl- 
nehmers vom Anbieter gespeichert oder übermittelt, ıst der 

Teilnehmer hierauf vor der Erhebung besonders hınzuweı- 
sen. Diese Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen 

nur ım Rahmen der Zweckbestimmung der vereinbarten Leı- 
stung verarbeitet werden Das Erbringen der Leistung darf 
nıcht davon abhängig gemacht werden, daß der Betroffene in 
dıe Verarbeitung seiner Daten außerhalb der ın Satz 3 ge- 
nannten Zweckbestimmung eınwilligt Die Einwilligung 

kann auch uber Bıldschirmtext abgegeben werden. 

(7) Auskunfts-, Berichtigungs-, Loschungs- und Sperrungs- 

anspruche nach Datenschutzrecht richten sıch gegen den 
Anbieter, soweit personenbezogene Daten den Inhalt von 

Angeboten betreffen, ım ubrıgen gegen den Betreiber 

(8) Betreiber und Anbieter haben dıe technischen und 
organısatorıschen Maßnahmen zu treften, dıe uber dıe Vor- 

schritten des Datenschutzgesetzes hınaus erforderlich sınd, 

um sıcherzustellen, daß 

- dıe Verbindungsdaten unmittelbar nach Ende der ver- 
bındung gem. Absatz 3b Satz 2 geloscht werden, 

— der Teilnehmer personenbezogene Daten nur durch eıne 

eindeutige und bewußte Handlung ubermitteln kann und 

— dıe zu Zwecken der Datensicherung vergebenen Codes 

einen dem Stand der Technik entsprechenden Schutz vor 

unbefugter Kenntnisnahme und Verwendung bieten 

(9) Die jeweils zustandigen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz uberwachen die Einhaltung der Vorschriften 
uber den Datenschutz beı dem Betreiber Die Kontrollbetug- 

nısse sonstiger Stellen bleiben unberuhrt 

2 Nach Artikel 9 wırd folgender Artıkel Ya eingefugt 

Artıkel 9a 

Geheimhaltung 

Die bei den Bercitstellungseinrichtungen tatıgen Personen 

sınd zur Geheimhaltung der beı ıhrer Tatıgkeit bekanntge- 
wordenen Tatsachen verpflichtet 

3. In Artıkel 10 wırd folgender Satz angetugt 

„Das Frheben personenbezogener Daten bei sonstigen Meı- 
nungsumfragen ıst verboten " 

im Interesse der Rechtsklarheit wurden die Datenschutz- 
beauftragten eıne eindeutige Regelung uber die Tragerschatt 

der Bıldschirmtextzentrale begrußen, da die Anwendung der 

ın Artikel 9 Abs 1 genannten Datenschutzbestimmungen 
davon abhungt. 

Ausnahmen für dıe Bundespost sınd nur akzeptabel, wenn 

für sıe durch Bundesrecht gleichwertige Regelungen geschal- 
fen werden 

Als Saaktıonen fur etwaige Verstoße gegen diese Vorschril- 
ten erscheinen Bußgeldvorschritten ausreichend Jedoch 
sollte der $ 354 StGB um eın spezielles „Bildschirmtextgc- 
heimnis“ erweitert werden 

Der Vorschlag der Datenschutzbeauftragten knupft an dıe ım 

Dezember 1980 ın Berlin beschlossenen Grundsatze für den 
Datenschutz beı den Neuen Medien (insbesondere beı Bıld- 
schirmtext und Kabelfernsehen }*' an und berucksichtigt dıe ın der 
Zwischenzeit beı den Versuchen ın Nordrhein-Westfalen und 
Berlin gewonnenen Erkenntnisse Der Regelungsvorschlag solltl 

ın seınem wesentlichen Gehalt - soweit sich nicht aus Jen 
Begleituntersuchungen zusatzliche Anforderungen ergeben - un- 
verandert ın den Staatsvertrag ubernommen werden, um Getah- 

ren für das Persönlichkeitsrecht Aunftiger Teilnehmer durch den 
Gebrauch von Bildschirmtext soweit wie moglich zu vermeiden 
  
% Jahresbericht 1481 
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Die den Ministerprasidenten vorgelegte Fassung des Staatsver- 
trages folgt diesen Vorschlagen ım wesentlichen, enthalt aller- 

dings einige entscheidende Abweichungen 

. Während nach dem Vorschlag der Datenschutzbeaultragten dıe 
Übermittlung von Abrechnungs- und Verbindungsdaten an 
Dritte unzulassıg seın sollte. sıeht dıe derzeitige Fassung des 

Staatsvertrages vor, daß dıese Daten an Anbieter ubermittelt wer- 

den dürfen, soweit dies zur Beitreibung von Forderungen certor- 
derlich ıst. Dies bedingt dıe von den Datenschutzbeauftragten ab- 

gelehnte Speicherung von personenbezogenen Daten uber dıe 

Inanspruchnahme eınzelner Angebote (wenn auch ın eıner Form, 
dıe Zeitpunkt, Dauer. Art, Inhalt und Haufıigkeit der Inanspruch- 
nahme nıcht erkennen laßt) 

Nicht aufgenommen wurde dıe Verpflichtung der Anbieter. dıe 
Teilnehmer uber Speicherung und Übermittlung der von ıhm 
(etwa ım Rahmen eines Bestelldienstes) erhobenen Daten zu ın- 
tormıeren. Eıne solche Aufklarung ıst aber unabdıngbare v oraus- 
setzung für dıe erforderliche Einwilligung des Betroffenen 

Schließlich wurde dıe von Jen Dätenschutzbeauftragten getor- 
derte Kontrollkompetenz beim Betrciber nıcht festgeschrieben 
Dies tuhrt unter Umstanden dazu, daß - angesichts der be- 

schrankten Kontroilbetugnisse ım privaten Bersich - eine durch- 
gangıge. begleitende Kontrolle der Einhaltung von Datenschutz- 
vorschrilten nıcht gewahrleistet ıst. Nach wıe vor erscheint es mır 

geboten, auch ın diesen Punkten dıe Stellungnahme der Daten- 
schutzbeauftragten zu berucksichtigen. 

Neben der endgultigen Eıntuhrung von Bıldschirmtext steht ın 

Berlin ın nachster Zeıt der Beginn des „Kabelpilotprojektes 

Berlin“ an Tausend Haushalten ım Erprobungsbereich (Schlan- 

genbader Straße) sollen eine Reihe von zusatzlichen Fernsch- 

und Horfunkprogrammen (einschließlich eınes von den Burgern 
mitzugestaltenden Programms). aber auch kommunıkatıven 

Diensten (Intormatıons-. Spiel-, lern- ua Angebote) zur Ver- 

tugung gestellt werden Die Trugerschaft sull in den Handen einer 

hıerfur zu grundenden GmbIl liegen 

Zur Beratung bei der Durchführung des Kabelprojektes. ınsbro- 
sondere aber auch zur Frarbeitung cınes \ledienerprobungsge- 
setzes lur die Erprobung eınes umfassenderen Kabelfernschss- 
stems hat der Senator fur Wissenschaft und Kulturelle Angele- 

genheiten eine Expeitenkommisston berufen, als deren \itglied 
ıch truhzeitig die erforderlichen datenschutzrechtlichen Aspekte 
einbringen kann Mein Hauptaugenmerk legt neben der ruhen 

tung materieller Regelungen darauf, dıe offentliche Kontrolle 
auch ım Bereich des Datenschutzes sicherzustellen 

Erfahrungen mit Bildschirmrou 

Auch ın dıesum Jahr habe ıch verfolgt, ob den schutzwurdigen 

Belangen der Icılnehmer durch die Ausgs staltung von Intorma- 
tionsangebot und Technik bei Bildschirmtext hinreichend Rech- 

nung getragen wurde 

So wurde festgestellt, daß ım Weg des \uspiofzerenms von /1l- 

fernfolgen Namen und Anschriften von Versandhauskunden test- 
gestellt werden konnten Angeblich war cs auch moglich. festzu- 
stellen, ob ger Kunde von diesem Versandhaus gekaufi hat Sach 
Auffassung der fur einen Anbieter zustandigen Aufsichtshehord« 
lag hierin zwar kein Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen 
wenn auch meines Frachtens bessere Sıcherungen wunschens- 
wert waren 

Es stellte sich jedoch etwan underes heraus Sach der detzein- 

gen Rechtslage stellt das „[esten“ solcher Zulallszahlen einen un- 

befugten Abrul von Daten dar und erfüllt den Straftatbestand des 
%41 Abs | Bundesdatenschutzgesetz eine mangeinde technische 
und organisatorische Sicherung ware jedoch nıcht durch eine 
Sanktionsandrohung geschutzt Dies führt zu der unbefriedigen- 
den Konsequenz, daß sich nicht demenige strafbar macht, der 

Daten unzureichend sichert, sondern dergemige dercinen solchen 

Mangel autdeckt 

Nicht nur die Programmkenzeptuon des \nbieters kann Sıcho- 

rungsmangel aulweisen Auch technische Schwachstellen des 
Bildschirmtextsystems eroltnen \Voglichkeiten zum Datenmiß- 
brauch 

So hatte eine Lechnisch versierte Person ein Modem (Verbin- 
dungsclement zwischen lelltonapparat und Bts-Komponenten)
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so verandert, daß sie in den Verarbeitungsbereich einer anderen 
Person eindringen konnte Sıe konnte unter fremdem Namen 

kostenpflichtige Seiten für mehrere hundert DM aufrufen. Um zu 
verhindern, daß durch Modemmanıpulationen oder andere Mlaß- 
nahmen beı einzelnen Teilnehmern eın hoher Schaden entsteht, 

sollte der Teilnehmer dıe Moglichkeit erhalten, einen Geldbetrag 
je Tag einzugeben, der das Benutzungshmit darstellt 

In eınem weıteren Fall war es möglıch, das Angebot eınes An- 
bieters ohne dessen Wıssen zu verandern. 

Die Möglichkeit, daß unbefugt Dienste abgerufen und Trans- 
aktıonen vorgenommen werden, ist davon abhangıg, welche 
Sıcherheit die verwendeten Kenn- und Geheimzahlen bıcten 
Rıchtungweisend ıst der Bankverkehr uber Bildschirmtext. Hıer 

wırd das eıgene Konto außer durch verschiedene Kennwörter da- 
durch geschützt, daß von den Banken Transaktıonsnummern cın- 

geführt wurden, dıe sich nach jedem Buchungsvorgang entspre- 
chend eıner dem Teilnehmer ausgehandigten Liste andern. 

Auch dıese Codes schützen nicht davor. daß fremde Bild- 
schirmtextaktivitaten durch „Anzapfen“ verfolgt werden Eın 
augenfälliges Beispiel ware das Verfolgen des Bankverkehrs sınes 
anderen Teilnehmers. Die mangelnde Abstrahlsıcherheit von 
Fernsehgeraten sowıe der relatıv leichte Zugang zu Leitungen 
etwa uber dıe Zusammenführung ım Hausserteiler wären Ansatz- 
punkte für derartige Mißbrauchsmoglichkeiten. 

Daß dıe Rechtspolitik mit der fortschreitenden technischen 
Entwicklung noch nıcht Schritt halt, zeigt auch der ım Junı 1982 
vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Bekamptung 

der Wirtschaftskriminalitat”. Der Entwurf enthait Vorschlage zur 
Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes bes Computerbetrug 
($ 263 a Strafgesetzbuch) sowie der Falschung und mıßbrauchli- 
chen Verwertung gespeicherter Daten ($ 269 ff) Bereits ın 
meınem letzten Jahresbericht!” habe ich dıe Frage aufgeworfen, 
ob nıcht auch ein verbesserter strafrechtlicher Schutz vor der mıß- 
brauchlichen Beschaffung und Aufbewahrung von Berechti- 
gungsmerkmalen („Codes”) geschaffen werden sollte, um den zu 
erwartenden Bankverkehr uber Bildschirmtext besser zu schut- 

zen. 

Eine entsprechende Regelung fehlı im Entwurf sedoch 

23 Offentliche Sıcherheit und Strafvertolgung 

Landesmeldegesetz 

$ 23 Melderechtsrahmengesetz!!' verpflichtet dıe Lander. ıhr 
Meiderecht ınnerhalb von zweı Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes (am 23 August 1980) den Vorschriften dieses 
Gesetzes anzupassen In drei Bundeslandern wurden Meldegeset- 

ze verabschiedet Von den ubrıgen Landern, zu denen auch Ber- 

lın gehort. konnte diese Frist nıcht cıngehalten werden 

Eın Vorentwurf zu cınem Gesetz uber das Meldewesen wurde 
mır ım Oktober 1981 zugeleitet Noch ım gleichen Jahr habe ıch 
dazu eıne ausführliche Stellungnahme abgegeben Dabeı habe 
ıch betont. daß entsprechend den Intentionen des Melderechts- 

rahmengesetzes aus der Sıcht des Datenschutzes von folgenden 
Grundpositionen auszugehen seı 

1 Im Gegensatz zu fruheren Entwurten zu cınem Bundesmel- 
degesetz und ın Abkehr von fruheren Planen, ım Rahmen 
der sogenannten „Verwaltungsintegration“ eın umfassendes 

Einwohnerinformationssystem mit vielfältigen Datenver- 
Anuptungen der verschiedensten Verwaltungsbereiche zu 
schaften, ıst nunmehr dıe gesetzliche Aufgabe der Meldebe- 
horde auf dıe Identifizierung und Feststellung der Wonnung 
beschränkt. 

2 Die diesbezuglichen Aufgaben sınd einer gegenuber anderen 
Verwaltungseinheiten funktional abgegrenzien Stelle zu 
ubertragen (Meldebehörde), dıe unabhangıg von ıhrer orga- 
nısatorıschen Einbindung als abgegrenzte speichernde Stelle 
zu betrachten ıst 

  
” Entwurf zines zweiten Gesetzes zur Bekamptuns der Wirtschaftskriminihtat 
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3 Die Weitergabe von Daten von der Meldebehörde an andere 
Stellen (auch ınnerhalb derselben organısatorischen Fınheit) 

stellt datenschutzrechtlich eine Datenübermittlung dar 

4 Jede Nutzung der personenbezogenen Daten, dıe ım Melde- 
register gespeichert werden (sollen) - einschließlich der Er- 

hebung - bedarf der ausdrücklichen Rechtsgrundlage 

Diese Grundpositionen ertordern eıne Modifikation der sehr 

stark auf vollzugspolizeiliche Bedurfnisse zugeschnuttenen tradı- 
tıonelien Konzeption des Berliner Meidewesens Auch der mır 
vorgelegte Vorentwurf beachtete - auch ım Vergleich zu entspre- 

chenden Fntwurten ın anderen Ländern - dıese den Belangen der 
Einwohner entsprechenden Positionen nıcht hinlanglıch 

von meinen zahlreichen Verbesserungsvorschlägen seien fol- 

gende besonders herausgehoben 

Der Vorentwurf erklarte den Polızeiprasidenten ın Berlin zur 

Meidebehorde Demgegenuber habe ıch darauf hingewiesen. daß 
der durch das Melderechtsrahmengesctz vorgegebene funktional 

eıgenstandige Charakter der Meldebehorde auch ım Gesetz zum 
Ausdruck kommen sollte Insbesondere muß auf diese Weise 
klargestellt werden, daß dıe Weitergabe personenbezogener Da- 

ten durch dıe Meldebehorde (dh dıe Meldestellen oder das zen- 
trale Emwohnermeldeamt) auch an andere Polızeidienststellen 
eınce den Datens.hutzgesetzen unterworfene Datenubermittlung 

darstellt 

Neben den Meldedaten selbst gestattet das Melderechtsrah- 
mengesetz die Speicherung sogenannter „Hınweise” Nach der 

Begrundung sollen darunter verstanden werden „Urkunden und 
andere Nachweise mit Bezeichnung der ausstellenden Behorde 
oder des Gerichts mit Aktenzeichen und dem Tag der Ausstel- 
lung oder des Ereignisses und Angaben uber die Rechtswirksam- 

ken von Anderungen” 

Uberprufungen anhand des derzeit noch betriebenen Meldere- 

gisters haben gezeigt. daß ın diesem Zusammenhang nicht nur 
Verweise aufdıe entsprechenden Beweismittel, sondern auch der 

Inhalt des Beweismittel gespeichert werden So werden derzeit 
beim \Vorltegen von Wahlausschlußgrunden nıcht nur die Tat- 
sache des Wahlausschlusses und das Aktenzeichen der entspre- 

chenden Gerichtsentscheidung vermerkt, sondern auch der 

Grund. der zum Wahlausschluß gefuhrt hat (7 B „geistige Gr- 
brechlichkeit ım Wirkungskreis vermogensangelegenheiten”) 

Diese extensive Auffussung der Berechtigung zur Speicherung 
von Hınwcisen tuhrt zur Speicherung von Daten, deren Sensitivi- 

tat unter U'mstanden weit uber die der ım Melderechtsrahmenge- 

setz vorgegebenen Daten hinausgeht Ihre Verwendung sollte 

daher ım Meldegesetz heschrankt werden 

\uch zum L mitang der personenbezogenen Daten, die uber die 

Vorgabe des Melderechtsrahmengesetzes hinaus gespeichert wer- 

den sollen, habe ıch Bedenken angemeldet Die Speicherung tol- 

gender Merkmale ım Melderegister halte ıch nıcht für ertorder- 

lich Seriennummer de, Passes oder Personalausweirses, recht- 
liche Eigenschaft eınes Minderjährigen als Pflegekind. Berut, 
Name und Anschrift des Wohnungsgebers Bei anderen Daten 

sınd Klarstellungen erforderlich (Wahldaten. Religionszugehorig- 

keit, Mitteilungsersuchen) 

Der Vorentwurf sieht die Zulassigkeit eınes Ordnungsmerk- 

mals fur das Finwohneriegister vor Ich habe darauf hingewiesen, 
daß dıe Erforderlichkeit eines solchen Ordnungsmerkmales zwar 
beim heutigen Stand der Informationstechnik nıcht mehr so deut- 
lich wıc bei der herkommlichen Datenverarbeitung ıst. habe die 
Verwendung cınes »olchen Ordnungsmerkmales tur ınterne 
Zwecke jedoch vorlaufig nıcht ın Frage gestellt 

Etwas anderes gilt fur die Lbermittlung des Ordnungsmerk- 
mals Die auch vom Rechtsausschuß des Deutschen Bundestags 

geteilte herrschende Meinung geht davon aus, daß d« Einfüh- 

rung eines von ortlıchen und sachlichen Zuständigkeiten unab- 

hangıgen Personenkennzeichens, das dıe Verknupfung Jedweder 

Datenbestande ınnerhalb und außerhalb der otfentlichen Verwal- 
tung ermoglieht, einen unzulassıgen Eingriff ın die Personlich- 
keitsrechte der Einwohner darstellen wurde und vertassungswid- 

rıg ware Die ım Entwurt vorgesehene Zulassigkeint der U bermitt- 

lung des Ordnungsmersmales an andere Behorden erscheint aus 

diesem Grund unzulassıg Die Verwendung des Ordnungsmerk- 

3
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males sollte deshalb auf dıe ınternen Zwecke beschränkt und jJeg- 
liche Übermittlung ausgeschlossen werden 

Der Entwurf sıeht eine - mır Bußgeldandrohung bewehrte - 
Nebenmeldepflicht des Wohnungsgebers vor Ich habe bezweı- 
teit, daß dıe Nebenmeldepflicht des Wohnungsgebers uberhaupt 
erforderlich ıst, denn eıne wırksame Verbesserung der Qualitat 

des Melderegisters ıst hierdurch kaum zu erwarten Unvertretbar 
ıst jedoch dıe Nebenmeldepflicht hinsichtlich des Auszugs aus 
der Wohnung Diese setzt voraus. daß der Wohnungsgeber (der 

haufig raumlıch entfernt vom Meldepflichtigen wohnt) eıne stan- 

dıge Kontrolle des Mieters vornımmt Unproblematısch ıst diese 
Pflicht ohnehin nur ın den Fallen, ın denen nach wırksamer Kün- 
dıgung eın Auszug erfolgt Dies werden aber gerade dıe Falle sein, 

ın denen der Meldepflichtige selbst seine Abmeldung bzw An- 
meldung beı der reuen Wohnung vornimmt und auf dıe dıe Ne- 
banmeldepflicht gerade nıcht zielt 

Der Entwurt sıcht vor, daß bei Zweiteln uber dıe Person des 
Meldepflichtigen ın der Meldebehorde erkennungsdienstliche 

Maßnahmen auch gegen seinen Willen durchgeführt werden kon- 

nen Diese ın keinem anderen Entwurf für cın Landesmeldege- 
seiz vorgesehene Regelung ıst eın besonders deutliches Besspiel 

fur die Vorrangigkeit polızeilicher Zielsetzungen beı der Abfas- 
sung des Fntwurtfs 

Die Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen (ins- 
besondere wena sie zwangsweise erfolgt) und dıe damıt verbun- 

dene Aufbewahrung der aus der Maßnahme entstandenen Unter- 
lagen stellt einen schwerwiegenden Eingriff ın dıe Persönlich- 
keıtsrechte der Betroffenen dar Sıe ıst grundsatzlich nur beı Ge- 
tahren für dıc Sicherheit und Ordnung sowıe tur dıe Strafverfol- 
gung hinnehmbar ?* Der Vollzug des Meidegesetzes stellt keine 
Aufgabe dar, die fur sıch alleın die \ornahme solcher Maß- 
nıhmen rechtiertigt 

In ahnlich auffalliger Weise ruckt die bereits im derzeingen Mel- 

derecht bestehende Verpflichtung der Inhaber von Beherber- 
gungsstatten, Gaste ınnerhalb von 24 Stunden nach ıhrem Lın- 
treften bei der Meldebehorde zu melden, polizeiliche Gesichts- 

punkte ın den Vordergrund Diese Vorschritt laßt beim Polızeı- 
prasıdenten eıne vollstandige Dateı samtlıcher Gaste entstehen, 

dıe ın Berlin beherbergt werden Dieser Umfang erscheint unver- 

haltnısmaßıg und nıcht erforderlich, zumal auch ın den Muster- 
entwurten fur cın Meldegesetz dıe Bereithaltung der Meldesche:- 

ne tur die Polizei für ausreichend erklart wurde Ich habe emptoh- 

len, daß auch ın Berlin dıe Meldescheine von den Beherbergungs- 
statten nur bereitgehalten, nıcht aber täglıch der Polıze: uber- 
geben werden sollen Die Verpflichtung, cine namentlich zu mel- 
d.nde Person beı der Meldebehorde anzuzeigen, wenn sıe das 
Ausfullen des Meldescheins oder die Unterschrift verweigert, ver- 

pflichtet die Leiter von Beherbergungsstatten ın unverhaltnısma- 
Bigem Umfang zum Zusammenwirken mit der Meldebehörde 
und den Sıcherheitsbehorden Zur Durchsetzung scheint ausrei- 

chend, Verstuße als Ordnungswidrigkeiten zu ahnden 

Der Entwurf sicht vor, daß ın Krankenanstalten eın Verzeichnts 
aller Patienten zu führen ıst Dieses Verzeichnis ıst der Meldebe- 
horde auf Verlangen vorzulegen Fur Zwecke der Gefahrenab- 
wehr und der Strafverfolgung sowie fur die Aufklarung der 
Schicksale von Vermißten und Untallopfern sollen dte Daten 
(dureh dıe Polızei) ausgewertet und verarbeitet werden dürfen 

Ich habe demgegenuber vertreten, daß Daten uber den Aufent- 
halt ın Krankenhausern medizinische Daten sınd. die eınzm ge- 

steigerten Geheimhaltungsinteresse und entsprechend auch der 
arztlıchen Schweggepflicht unterliegen. Die undıfferenzierte Er- 

machtigung zur Verarbeitung dieser Daten zu den vorgegebenen 
Zwecken ıst zwar vom Melderechtsrahmengesetz vorgegeben. 

unterliegt aber verfassungsrechtlichen Bedenken So habe ich 

darauf hıngewsesen, daß das Bundesverfassungsgericht entschie- 
den hat, daß eın Eingriffin dıe Privatsphare des Bürgers durch dıe 
Finsichtnahme ın medızınısche Daten nıcht generell mıt dem In- 
teresse an der Aufklarung von Straftaten gerechtfertigt werden 
kann, sondern daß vielmehr uberwregende Belange des Gemein- 

wohls dıes zwingend gebieten müssen!'' Die Übermittlung dieser 
Daten arı dıe Meldebehörde ist ın keinem Fall gerechtfertigt und 
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auch durch $ 16 Abs 3, 4 Melderechtsrahmengesetz nıcht ge- 
deckt Dort ıst bestemnit, daß nur an diejenigen Stellen Daten 

übermittelt werden durften, dıe mıt der Autgabe der Gefahrenab- 
wehr und der Stratverfolgung usw. betraut sınd Ähnlıche Beden- 
ken gegen dıe Bestimmung hat der Senator für Gesundheit. Sozıa- 

les und Familie erhoben 

Soweit vorgesehen ıst, den Zugriff auf das Melderegister mıt 

Hilfe von On-Iıne-Anschlussen zu ermöglichen. habe ıch vorge- 
schlagen, der Zulassigkeit solcher Anschlüsse dıe von der Konfe- 
renz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lander 

entwickelten Grundsatze zugrunde zu legen Dieser Vorschlag 
wurde ın der Parlamentsvorlage bereits berucksichtigt 

Fur dıe parlamentarısche Beratung des Entwurfs habe ıch diese 
Gesichtspunkte nochmals ın einer gesonderten Stellungnahme 
zusammengefaßt, die ıch den Fraktionen zum I Dezember 1982 
zugeleitet habe 

Meldewesen 

Auch das aufdem bisherigen Meldegesetz von 1970 beruhende 
Verfahren warf einige rechtliche und tatsächliche Probleme auf 

Eine Vielzahl von Burgern machte von ıhrem Recht Gebrauch, 
gem $13 Abs. 1 Berliner Datenschutzgesetz Auskunft uber dıe zu 
ıhrer Person gespeicherten Daten sowie uber dıe Fmpfünger der 

nicht regelmaßigen Ubermittlungen der letzten zweı Jahre zu ver- 
langen. Dabeı kam es zeitweise zu erheblichen Bearbeitungszei- 
ten. Die Ursache lag darın, daß der Polızeiprasident fu die 

Auskunft uber die Übermittlungen der letzten zwei Jahre eıne 

Programmianderung durch dıe zur technischen Konzeption der 
Einwohnerdatenbank eingerichtete „Projektgruppe Einwohner- 
wesen” veranlassen mußte, da dıe vorhandenen Programme nur 

tur Einzelanfragen geeignet warın Dieses Beispiel zeigt, daß An- 
spruche, dıe ım Berliner Datenschutzgesetz dem Burger eınge- 

raumt werden, nicht ımmer ın hinreichender Weise ın entspro- 

chende technische Konzepte umgesetzt werden 

Schwierigkeiten macht auch die Unmsetzung der Vorschriften 
dıe die sogenannte „einfache \elderegisterauskunft" regeln 

Nach $ 17a Meldegesetz dart arderen Personen als den Betrofle- 

nen ohne Nachweis bestimmter Voraussetzungen Auskunft uber 

Namen, akudemische Grade und Anschriften einzelner bestumm- 
ter Personen erteilt werden Eraglich ıst. wann cıne Person derart 

bestimmt ıst So hatte sıch eıne Petentin daruber beschwert, daß 
ıhre Adresse einem Dritten ubermittelt worden scı, der cine Por 
son mit gleichem Namen, aber abweichendem Geburtsdatun. 

suchte Zwar hatte der Auskun’bsersuchende das Geburtsdutum 
genannt, da ım Melderegister zu jener Zeit aber nur sine Person 

mit dem betreffenden Namen registriert war, wurde auf die Ab- 
weıchung des Geburtsdatums keine Rucksicht genommen und 

die Auskunft nur ım Hlinblick aufden Numen erteilt Dieser Fall 
wird zum Anlaß genommen, mıt dem Pohzeiprasidenten Gespra- 

ıhe uber eıne neue Festlegung der \btragekriterien zu führen 

Eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen du» Burgers und 

den Intentionen des Datenschutzes zeigt sich an lolgendem Full 

Ein Petent. der aufgrund seines Namens besonders haufig mit an- 
deren Personen verwechselt wurde, hatte einen Antrag aui 

Namensanderung gestellt und die Namensänderung erreicht Fr 

beschwerte sich, daß trotz der Berichtigung ım Melderegister 
auch nach der Namensanderung wiederholt Verwechselungen ım 
Zusammenhang mit seinem Kraftfahrzeug auftraten Fr vertrat 
die Auffassung. daß die zum Melderegister gemeldete Namensun- 
derung ohne weitere Maßnahmen auch an alle anderen Dateien 
zumindest beim Polızeiprasidenten hatte gemeldet werden mus- 

sen 

    

Diese Vorstellung setzt eine Verknupfung von Dateien aus iur 

schiedenen Verwaltungsbereichen voraus, die aus unlerschied- 

lichen Grunden datenschutzrechtlichen Bedenken begeenet Dis 

Einrichtung entsprechender Meldedienste wurde dıe Schaffung 

einer Vielzahl neuer Informatiorsflusse bedeuten und damıt 
eıner Vernetzung der verschiedensten Verwaltungsbereiche den 

Weg bereiten Aut diese Were wurde insbesondere durch den 

Einsatz automatıscher Datenverarbeitungsanlagen cine Transpa- 

renz des Burgers hergestellt. die dem verfassungsrechtlich fun- 

dierten Grundsatz. dıe freie Entfaltung der Personlichkeit zu ge- 
wahrleisten, widersprechen wurde
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Kraftfahrzeugfahndung 

In eıner Eingabe beschwerte sıch eın Burger, daß er an cınem 
westdeutschen Grenzubergang angehalten worden war, weıl sein 
Fahrzeug nicht versichert scı Tätsachlich bestand seit langerer 

7eıt bereits wıeder eın korrekter Versicherungsschutz. Meine 
Nachforschungen ergaben. daß eıne Fahndung nach dem Fahr- 
zeug fur kurze Zeıt ausgelost worden war. daß dıe Loschungsver- 

fugung des Kraftverkehrsamtes (Referat Ord D des Polızeiprası- 

denten} wohl dıe Kfz-Dateı, nıcht jedoch d e Kfz-Fahndungsdateı 
des INPOL-Systems erreicht hatte Um dıe Wiederholung dıeses 

Fehlers auszuschließen, habe ıch empfohlen. dıe Ordnungs- 
maßıgkeıt des Verlahrens dadurch zu verbessern, daß dıe dem Re- 

ferat Ord D als der für dıe Rıchtigkent der Daten materiell zustan- 

digen Stelle durch entsprechende Ruchmeldungen dıe Richtigkeit 
der Eintragungen ın dıe Kfz-Fahndungs-Dateı kontrollierbar ge- 
macht wird Der Polizeiprasident ıst zwischenzeitlich meiner 
Fmpfehlung gefolgt 

Feuerwehr 

Datenschutzrechtliche Fragen wurden ım vergangenen Jaht 
auch ım Bereich der Berliner Feuerwehr „ufgeworfen 

Im Zusammenhang mıt den Bemuhungen. sowohi die Einsatz- 

leıtung als auch die Gebuhrenabrechnung zu automatısieren. ent- 

stand dıe Frage, ob der Berliner Feuerwehr eın On-line-Zugriff 
auf den Bestand des Melderegisters erofinet werden sollte Gegen 

cınen derartigen Direktzugriff spricht dıe derzeitige Rechtslage 

x10 Berliner Datenschutzgesetz laßt cıne Datenubermittlung zwı- 

schen öffentlichen Stellen nur zu, wenn diese zur Autgabenertul- 
lung erforderlich ıst, bei einem On-Ine-Anschluß gilt aber die 

Gesamtmenge der zum Abruf bereitgehaltenen Daten als uber- 
mittelt’+ Die Kenntnis der Gesamtmenge der Daten deı Finwoh- 
nerdateı istjedoch tur die Aufgaben der Berliner Feuerwehr nicht 

ertorderlich 

Angesıchts dieser Rechtslage habe ıch eripfohlen. den diesbe- 
zuglichen Teıl des Sollkonzepts bis zum Abschluß des Guselzge- 

bungsvertahrens zu dem Landesmeldegesetz zuruckzustellen 

Dort kann auf dem Wege spe?talgesetzlicher Regelungen dıe Zu- 
lassıgkeit yon On-Iıne-Zugriffen neu geregelt werden Dies st auı- 

grund meiner Empfehlungen auch beabsichtigt 

Schwer zu losen ıst cıne Kollision zwischen dem Interesse an 
einer schnellen Krankenversorgung und dem Datenschutz ım 
Rahmen der von der Berliner Feuerwehr durchgefuhrten Kran- 

kentransporte Um den Kranken moglichst schneil ır ein auch 

tachlıch geeignetes Krankenhaus einlietern zu konnen. hat dıe 

Feuerwehrleitzentrale eın großes Interesse an der tvorlaufigen) 

Diagnose des eingesetzten Notarztes,. zum anderen verlangen dıe 

Krankenkussen ım Zusammenhang mit der Kosteneinziehung 

von der Feuerwehr aut den Krankentransportbeschermigungen 

dıe Angabe der Diagnose des Aufnahmzurztes Die arztliche 

Schweigepflicht gebietet, daß cine Ubernuttlung peisonenbezo- 

gener Daten ohne Einwilligung nur zum Schutz eines hoheren 

Rechtsgutes oder ım Rahmen der aufeinander folgenden Behund- 

lung durch mehrere Ärzte erfolgt Wahrend dies ım Zusammen- 
hang mit der Einlieferung ın eın geeignetes Krankenhaus hıngı- 

nommen werden kann, gilt dies nıcht fur die Mitteilung der Dia- 
gnose an die Krankenkasse 

Eın Problem der Zusammenarbeit zwischen Feurrwehr, Polzei 
und speichernder Stelle war ın Zusammenhang mit eınem Brand 

ın eıner Banktıliale zu erortern Betroltene hatten sıch darüber 
beschwert, daß dıe Feuerwehr bei einer Brandbekamptung Bank- 

auszuge und andıre Datentrager auf die Straße geworten und un- 

bewacht zuruckgelassen habe Auf diese Wense halten sıne Vı@l- 

zahl personenbezogener Daten von Bankkunden durch Passanten 

eingesehen werden konnen Mcıne aufgrund der Beschwerde eın- 
geleiteten Ermittlungen ergaben folgendes Wuhrend des Losch- 
zınsatzes gebührt der Enifernung brennbarer Muteriaben aus 
dem Brandbereich der Vorrang Die geborgenen Gregenstande 

einschließlich etwaiger vorhandener Datentrager werden außer- 
halb des Getahrenbereiches abgelegt und der Bewachung durch 

dıe Polızei unterstellt Diese ınformiert ihrerseits den (die spei- 

chernde Stelle vertretenden) Verantwortlichen des ın Brand gera- 

E24 Abs 2 Zıft 2 Berliner Datenschutegesetz 
3 "22 Berufsordn ang der Arztekammer Rerin 

tenen Betriebes Dieser hat dann für die Sicherung der aut den 
Dateniragern enthaltenen Daten zu sorgen. Wenn auch der Be- 

schwerdetall zeigt, daß dieses Verfahren nıcht immer zu einer hın- 
reichenden Sıcherung führt, gehe ich davon aus. daß yedenfalls 
von Seiten der beteiligten Behorden eın angesıchty der Gelahren- 

situtation angemessener Datenschutz gewahrlentet ıst 

Straherfolgune 

Ungeachtet der Sachlertungsbetugnis der Staabsanwaltschatt 

bei der Stratverlolgung hegt die Ermittlungstatigkeit auf diesem 

Gebiet ım wesentlichen ın Handen der Polızer. ın Berlin beim De- 
zernat Verbrechensbekamptung der Landespolizeiairekuion. den 

Referaten Verbrechensbekamptung der Polızeidirektionen sowie 

der Direktion Speztalaufgaben der Verbrechensbekamplung Da- 
neben sınd weitere Dienststellen mut der Stratvertolgung befaßt. 
ınsbesondere die Abschnitte, dıe mut der Entgegennahme von 

Anzeıgen beauftragt sınd 

Fur die Lrfullung der Aulgaben dieser Dienststellen ıst dee 
Fuhrung von „Arıminalpolizsilichen personenbezogenen Samm- 
lungen” {KpS) srforderlich, aus denen einersens Informabonen 

uber Straltaten und Tatverdauhtige, anderersens uber Anzeigeer- 

statter, Opfer und Zeugen hervorgehen Die hohe Sensibilitut 
dieser Daten ertordert große Surgtalt bei der Führung der Daten- 

sammlungen und die Aufmerksamkeit aller fur den Datenschutz 

Verantwortlichen 

Die KpS lassen sıch ın drei Gruppen aufteilen 

Das traditionelle \rbeusnmutte! der Kriminalpolizei ostdi. Arı 

minalakte. ın der dıe zu zıncı Person angetallenen und nach \b- 

gabe des Vorgangs an die Statbanwaltschaft zuruckbchaltenen 

Vorgange personenorrentiert aufgenommen werden Inder Regel 

ohne Rucksicht aut anderweitig (2 B ım Bunduvsentralregistorge- 

setz) festgelegte Tilgungsfristen sind tradttionellerweise Wrerclle 
Personen ertaßt die - ohne Rucksicht aut die stautsanwaltschaftli- 
che oder richterliche Bestätigung - ım Verd icht gestanden haben 

eine Straftat begangen zu haben Diese Krıiminalakten werden ın 
Berlin an zentraler Stelle aufbewahrt und konnen tur Zwecke der 
Strafvweitolgung. aber auch fur angere Zwecke der offentluhen 

verwaltung zur Verfugung zestellt werden 

Der Aktenzugritt st seit ziigen Jahren durch das Inlorma- 
tonssysten fur Verbrechens vcekamplung“ ([S\ Bierleichtert ht 

Hilte einer Vielzahl von Datenendgeraten (Kleiınrechne mil 
Drucken. B idschirmgerate Fernschreibers kann von den cinzel- 
nen Dienststellen aus u.a festgestellt werden, ob zu Desummten 

Person. KR ıminalakten exı-tieren und 00 aktuelle Frmiltlungs- 

vorgange in Bearbertung und Z/usetzhch ubernimmt 

System weitere Funktionen, (he die traditionehle Führung dur Kit 

minalakten nicht oder nur beschrankt leisteie Nachwen dei 
aktueller Sachbearbeitung (auch ın bezug aut einzeln \nzu- 

geerslatter und Geschädigte Nachwen von Fahnaungsnot .run 

gen und taktischen Hinwersen (etwa „geföhrlicher Guwatsarnre 

cher“). Beschresbung von T trierkmalen und Datenverbund mit 

dem Bundeskrminalamt und den and.ıen Landeskrimin- 
amtern uber das sogenannt. INPOL-Verbundsistem 

dieses 

Das IS\B macht die Fuhrung zusatzhiner manueller Daten 

sammlungen nıcht uberllussig \ıclmehr erwenst sich tur die Ar- 
beit einzelner Arınınald ensistellen, vor allem besonders spe7ia 
hısıerter Einheiten, die Luhrung sogenannter „Arbeitskarteten 

als ertorderi ch Sıe entkalter ın der Regel nur cn. sehr beerten?- 

te Anzahl relevanter Daten die die fur de unmittelbare Aroeit 
von Kriminaldienststellen cıforderlichen Daten ın speziell zuec- 

schnittener Form zur Vertuaung stellen 

Die \rt und Wense wie I diese Ditensammlungen z.tuhrt 

werden stand bislang ım frssen Ermessen der Pohzuidrenststel- 

len Insbesondere gab ex keine ullgemeim verbindlichen Regeiun- 

gen uber die Dauer der Aufbewahrung der Unterlagen sowie dic 

Auskunft uber dıe Unterlagen an dıe Beträttenen Einen ırheh- 
lichen Fortschritt aus datenschutzrechtlicher Sıchi haben hier die 
„Rıichtihnien fur die Fuhrung kriminalpolizeilicher personenbe 70- 

ger Sammlungen” <ApS-Rıchtlinien) gebracht. de ın Berlin mt 

Erlaß vom 15 Aprıl 1981 eingetunrt wurden In den vergangenen 

eınceınnalb Jahren konnten sine Reihe von Friährungen mut den 

Rıchtimmen gewonnen werd.n. die insgesamt geschen zeigen, daß 
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eıne Reıhe datenschutzrechtiich relevanter Probleme hier ın 
durchaus angemessener Form geregelt wurde. 

Wenn auch dıe Richtlinien keinen formellen Gesetzescharakter 
haben und damıt fur dıe Burger nur bedingte Rechte geschaffen 
wurden, besteht keın Zweifel daran, daß die Polızei im großen 
und ganzen um dıe konsequente Umsetzung der ın den Rıcht- 
Iinien enthaltenen Grundgedanken bemuht war 

Daß dabei noch nıcht alle Probleme gelost sınd, mögen tol- 
gende Beispiele belegen 

Die ın KpS enthaltenen Daten gehen weit uber den Umfang der 

Daten hinaus. dıe ım Bundeszentralregister gespeichert werden 

Im Gegensatz zu den dort enthaltenen Strafregisterdaten, denen 
stets eın durch Staatsanwaltschaften oder Gerichte abgeschlosse- 
ne, Vertahren zugrunde legt und dıe nach genau festgesetzten 

Fristen getilgt oder mıt Auskunftsbeschrankung (zu tılgende Ver- 
uricılungen) versehen werden, sınd hıer über erheblich längere 

7eitraume auch Daten aus unbestatigten Verdächtigungen vor- 
handen. Da nach der Zwecksetzung des Bundeszentralregisters 

dieses das vorrangige Auskunftsmittel uber strafrechtliche Vor- 
wirfesst, mussen Auskunfte an Dritte aus KpS wertgehenden Be- 
schrankungen unterliegen So bestimmt Ziff 3 6 der KpS$-Rıchtli- 
nn. daß Mitteilungen uber ım Bundeszentralregister getilgte 
ed rzutilgende Verurteilungen und dıce zugrundeliegenden Straf- 

tatın an andere als Polizeidienststellen unterbleiben. falls nıcht 
besonders Ausnahmetatbestande vorliegen Das Bundeszentral- 
tepistergesetz lordert hierzu, daß eine Berucksichtigung solcher 

inen nur stattfinden darl, wenn sonst eine eıhebliche Gefähr- 
uung der Allgemeinheit zu gewartigen ware Die Überprufung 
unzelner Eingaben zcıgte. daß das Vorliegen einer solchen erheb- 

Iıchen Geführdung nıcht ımmer hinreichend streng uberpruft 

wurde So wurden 1981 und 1982 noch U'bermittlungen uber Ver- 
dachtigungen aus dem Jahre 1963 festgestellt 

  

Die Lbermittlung derartiger Angaben widerspricht auch den ın 
den KpS-Rıchtlinien vorgesehenen Regeln uber dıe Aussonde- 

rung von Unterlagen. Danach sınd ım Sınne eıner verallgemei- 

nernden Interessenabwagung Unterlagen regelmaßıg dann auszu- 

sondern, wenn beı den Betroffenen zehn Jahre lang dıe Voraus- 
setzungen furcıne \utnahme von Erkenntnissen ın dıe KpS nicht 

vorlagen Eine solche Aussonderung ıst nıcht nur ım Rahmen be- 

sonderer \ussonderungsaktionen. sondern auch dann vorzuneh- 

men, wenn die Unterlagen ım Rahmen eıner Bearbeitung (zB 
eines Auskunitsersuchens} zum Vorschein kommen („Anlaßaus- 
sonderung“) \om Polizeiprasıdenten wurde ın Aussicht gestellt, 

daß ınsbesondere ım Zusammenhang mit der Auskunftserteilung 
an dritte Stellen eın Verfahren gefunden werden soll, das gewahr- 
lerstet, daß auszusondernde Aktenbestandteile Keine Verwertung 
mehr finden Kunftig kann dıc elektronische Datenverarbertung 
hier Hıltestellung bieten ındem automatısch Listen mit auszu- 

sondernden Unterligen gefertigt werden 

Besondere Probleme stellt die ebenfalls von den KpS-Richt- 

Innen vorgesehene Aussonderung von Unterlagen ın den Fallen, 
ın denen Entscheidungen der Staatsanwaltschatt oder cınes Ge- 

rıchts ergeben, daß dıe Grunde, die zur Aufnahme ın dıe KpS ge- 
tuhrt haben, nıcht zutreften Dies tnitft ın erster Linie fuı Ent- 
scheidungen zu, ın denen der Tatvorwurf durch Freispruch oder 

aut andere Weise entkraltet wırd Eine konsequente Durchfuh- 

rung einer solchen Aussonderung stoßt nach Angaben des Polı- 
zeıprasıdenten deswegen auf Schwierigkeiten, weıl die hierzu er- 

torderlichen Ruckmeldungen von Justizbehorden nıcht ın dem 

ertorderlichen Umtang erbracht werden konnen Erfahrungen ın 
anderen Landern zeigen Jedoch. daß hıerfur Vertahren entwickelt 

werden konnten, die auch ın Berlin eingetuhrt werden sollten 

Eine wesentliche Errungenschaft der KpS-Richtlinien steilt dıe 
Regelung dar, daß dem Betroffenen aus den KpS Auskunft dar- 
uber zu erteilen ıst. ob und ggf welche Unterlagen zur Person ın 

den KpS vorhanden sınd, es seı denn, daß dıe Belange des Burgers 

hinter dem offentlichen Interesse an der Nichtherausgabe der je- 
weılgen Daten zurucktreten mussen Im Berichtszeitraum haben 
zahlreiche Burger von dieser Moglichkeit Gebrauch gemacht In 
den weitaus meisten Fallen erteilte dıe Pohzeı die erwunschten 
Auskunfte 

Von dem Vorbehalt wurde ınsbesondere dann Gebrauch ge- 

macht, wenn es sıch um Gewohnheitstater, besonders schwere 

12 

Straftaten oder laufende Ermittlungen handelte Auf meine 

Empfehlung hın wırd nunmehr der Grund der Auskunftsverwei- 
gerung jedenfalls ın den Fällen den Betroffenen mitgeteilt, ın 
denen diesen der zugrundeliegende Sachverhalt bekannt ıst 

Problematisch bleibt die Erfullung des Anlıegens. Ausfor- 
schungsversuche zu verhindern, dıe auch dann nicht ausgeschlos- 
sen sind, wenn ın den KpS keıne Eintragung vorhanden ıst Der 
Polizeipräsident hat sıch ım Eınyernehmen mıt dem Innensena- 
tor entschlossen. dem dadurch vorzubeugen, daß aufgrund eıner 
schematischen Abfolge beı einzelnen Auskunftsersuchen grund- 
satzlıch keine Auskunft erteilt wırd Dieses Verfahren ıst noch 
Gegenstand von Gesprächen mıt dem Senator für Inneres 

Gegen Ende des Berichtszeitraumes wurde damıt begonnen, 

das Informationssystem fur Verbrechensbekampfung einer daten- 
schutzrechtiichen Uberprufung zu unterziehen Im Vordergrund 

des Interesses steht ınsbesondere dıe Frage, auf welche Weise 
durch eine differenzierte Ausgestaltung der Zugriffsberechtigun- 
gen sichergestellt werden kann, daß eın Zugriff auf die guspci- 
cherten Daten, insbesondere aber cine Veranderung der gespei- 

cherten Daten nur durch die zustandigen Stellen bzw Sachbear- 
beiter vorgenommen werden karın Zwar ıst hier cın absoluter 

Schutz nıcht zu gewährleisten; dies zeigen Gerichtsvertahren,. ın 
denen Pchzeibeamten der Abruf von Daten zu privaten Zwecken 

vorgeworfen wurde Durch ninreichende technische und 

organısatorısche Maßnahmen konnen derartige Vorkommnisse 
jedoch weitgehend verhindert werden 

Über die ım ISVB vorgeschenen formalen Zugrifisbeschran- 

kungen sollten zusatzliche Beschrankungen ın Abhangıgkeit vom 

Dateninhalt vorgenommen werden So erscheint mır ertorderlich 

daß der Zugriff auf Daten von Kındern und Jugendlichen, Optern 
von Denunziationen, psychisch Kranken ua auf das fur krımınal- 

pohzeiliche Zwecke unumgangliihe Maß beschrankt wırd 

In den nachsten Jahren wırd hieruber hinaus verstärkt die Pro- 
blematık der Vernetzung krıminalpolizeilicher Intormationsstste 

me mit anderen Datenbanken (Kriminalaktennachwen beim 
Bundeskriminalamt. Einwohnerdatenbank. Araftlahrzeugregister 
ua) zu diskutieren sein 

Aufgrund zıner Reihe von Eingaben bestand schließlich Anlal. 
die A\rbeitskurteien der m,t Sexualstraftaten betaßten Kommissu- 
nate ın der Direktion Spezialautzaben tür Verbrechensbekamp- 

tung m Augenschein zunehmen Dabcı bestatigte sıch. daß der 

von Homosexuellen mitunter geaußerte Verdacht, dıe Polızeı 

speichere nach wie vor personenh2zogene Duten auch solcher 

Homosexueller, die keiner heute noch strafbaren Handlung ver- 

dachtigt werden nicht zutrifft Nuch der Liberalisierung des 

Sexualstrafrechts ım ersten Stratrechtsanderungsgesetz wurden 
dıe vorhandenen Arbeitskarteien die der Frmittlung und Identı- 

fizierung von Sexualstraftatern dienen bereinigt 

Arıminalpofizerliche personenbezogene Sammlırızen 

pn Zusammenhang mıt Hausbeseizunsen 

Aufgrund verschiedener Eingaben sowie entsprechender For- 

derungen ın der Oflfentuschkeit führte ıch eine U berprufung samt- 

cher personenbezogener Daten durch, die ım Zusammenhang 

mit Hausbesetzungen vom Pohreiprasidenten erhoben, gespci- 

chert und ubermittelt wurden In dıce Lberprutung wurden auch 
dıc Staatsanwaltschaft ber dem Landgericht sowie das Landesamt 
für verfassungsschutz einbezogen Mit Schreiben vom 29 April 
1982 wurde dem Senator für Ianeres eın umfangreicher Bericht 
uber dıe Ermittiungsergebnisse uberreicht 

Der Bericht enthielt keine abschheßende datenschutzrecht- 
liche Bewertung, sondern zunachst nur dıe Autzahlung einzeiner 

Datenverarbeitungstorgange, dıe aus der Sıcht des Datenschutzes 

Bedenken hervorrieten Im wesentlichen bezogen sıch die Beden- 
ken darauf. daß personenbezogene Daten samtlicher ın die Er- 

mittlung eınbezogener Personen unabhangıg von Anlaß und Art 
der Erhebung Gegenstind undıitterenzierter Datenubermittlun- 

gen sowie entsprechender Datenspeicherungen beı den Adrcssu- 

ten wurden Beteiligt sınd hierbcı außer verschiedenen Polızcı- 
dıenststellen das Landesamt tur Verfassungsschutz. Vertassungs- 

sehutzamter ım Bund und anderen Landern sowie das Bundeskri- 
minalamt
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Eıne Stellungnahme des Senators für Inneres ısterstam 1 No- 

vember 1982 eıngegangen Ich kann eine endguitige datenschutz- 
rechtliche Bewertung erst abgeben. wenn dıe sıch daraus erge- 
benden Fragen geklart sınd. 

Anordnung der Veroffentlichung 

von Verurteilungen ın der Tagespresse 

Bei bestimmten Straftatbeständen, der Beleidigung ($$ 185 ff 
StGB} und der „ialschen Verdachtigung“ ($ 164 StGB) ıst unter 
besonderen Voraussetzungen aut Antrag des Verletzten oder des 
zur Stellung eines Strafantrags Berechtigten dıe offentliche Be- 
kanntgabe der Verurteilung vom Gericht anzuordnen ($$ 165 und 

200 StGB). 

Entsprechende Verotfentlichungen ın der Berliner Tagespresse 
haben ın mehreren Fallen zu Antragen von Burgern gefuhrt. ob 
diese Praxıs gegen das Datenschutzrecht verstoße 

Fur dıe Zulassıgkeit dieses Verfahrens spricht dıe eindeutige, 
spezialgesetzliche Regelung ım Strafgesetzbuch Veranderungen 
der Regelung fallen ın die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers. 
Problematisch erscheint. daß dem Richter vom Gesetz keinerlei 
Handlungs- und Beurteilungsspielraum cıngeraumt wird. Auf 

Antrag hat cr wıe eın „Lrteilsautomat” die Veroftentlichung an- 
zuordnen De lege ferenda ware zu erwagen, ob dem Richter nıcht 

eın Entscheidungsspielraum eıngeraumt werden sollte Die Ent- 

scheidung konnte an die Schwere der Tat und dıe Form der Ver- 
breitung talscher Angaben gebunden werden Aut dıese Weise 

konnte vermieden werden, dal jede anläßlıch einer Festnahme 

gemachte Außerung zum Abdruck der Verurteilung ın eıner Ber- 
tıner Tageszeitung fuhren wurde 

Das Problem wird vor allem dadurch verschartt, daß ın Berlin 
cıne Anordnung vorliegt. wonach beı Beleidigung von Polızısten 
dıeser Antrag generell von der Dienststelle gestellt werden soll 

Ich habe mıch bemuht, cıne Modıfizierung dieser Regelung zu er- 

reichen, so daß nur ın Einzelfällen - je nach der Schwere der Tat 
und der Form der Verbreitung falscher Angaben - vom Äntrags- 
recht Gebrauch gemacht wırd Dies wurde vom Polızeiprasiden- 

ten abgelehnt 

Ich habe den Bundesdatenschutzbeauftragten auf dieses Pro- 
blem aufmerksam gemacht 

24 Sozialwesen 

im Berichtsjahr hat sıch bestatigt, daß den seit I Januar 1981 

geltenden Vorschrilten uber den Schutz der Sorualdaten ım 2 Ka- 
pitel des Sozialgesetzbuches - Zehntes Buch - (SGB X) erheb- 

liche Bedeutung zukummt Weite Bereiche der oflentlichen Ver- 
waltung erbringen heute Sozialleıstungen und mussen den Um- 

gang mit personenbezogenen Daten daher nıcht nur mıt den Du- 

tenschutzgesetzen, sondern nunniehr auch mit dem SGB X ın 

Einklang bringen 

Der Vollzug der neuen Vorschritten fallt den Verwaltungen 
nicht ımmer leicht Dies hegt zum einen an der Kompliziertheit 
der Regelungen, zum anderen beschneiden dıe Vorschriften aber 

auch Iaformatıonstlusse, die bislung ublıch waren und teilweise 

nuch wıe vor fur zweckmaßıg gehalten werden So kam es ım Be- 
rıchtsjahr erneut zu einer Reihe mır bekannt gewordener Ver 

stoße yegen das SGB X auch ın den Fallen, auf die ıch ım Jahres- 
bericht {981 bereits Rıngewicsen Hatte 

Aus diesem Grunde soll aut wesentliche ÖOttenbarungstät- 
bestande nochmals eingegangen werden 

Offenbarung fur dıe Erfullung sozialer Aufgaben 
(8.69 SGB A} 

Die für dıe Sortalverwaltung bedeutendste Vorschrift ıst $ 69 
SGB N ifrernach ıst dıe Offenbarung personenbezogener Daten 

insbesondere zulassıg. soweit sıe fur dıe Erfüllung eıner gesetz- 

lichen Aufgabe nuch dem Soztalgesetzbuch durch eınen Sozialleı- 
stungstrager erforderlich ıst, auch dann, wenn die Offenbarung 

gegenuber einer nıcht-oftentlichen Stelle ertolgen soll 

Im eınzeinen ıst die Beurteilung der Ertorderlichkeit nıcht eın- 

tach 

Die schon ın meınem Jahresbericht 1981 angesprochene Frag: 

nach der Zulassigkeit der Angabe des Überweisungsgrundes auf 
Überweisungstragern ıst auch ın diesem Jahre von Bedeutung gr- 
wesen. Ich habe Beschwerden von Burgern erhalten, beı denen 

der Überweisungsgrund fur Sozialhilte so weıt autgeschlusse ı 
war. daß aus dem Überweisungstrager Angaben erkennilen 
waren wıe „Reparatur von Schuhsohlen und Absatzen. Reinigung 

eines Wintermantels Kaul einer Haushaltsleiter etc“ Mag cs 
auch problematisch sein, auf die Angabe des Überwensungsgrur- 
des vollig zu verzichten, so meine ıch doch, daß eınz derart wei 

reichende Oftenbarung keinesfalls erforderlich ıst 

Ich hoffe. daß dıe Bemuhungen. aut dıe Angabe des U berwe - 

sungsgrundes zu verzichten, auch ım kommenden Jahr tortgı - 
führt werden Ich begruße dıe auf der 23 Arbeıtstagung der Au’- 
sıchtsbehörden der Sozialversicherungstrager getrottene Festste 

lung. ım Bereich der Krankenversicherung darauf hınzuwirkei 

daß dıe Versicherten dıe ıhnen zustehenden Leistungen aut 
ohne vollstandıge Oftenbarung des Leistungsgrundes erhalten 
sollen 

Im Ergebnis zielt meine Auffassung dahın, die Daten auflber 
weisungstragern soweit wie möglich zu reduzieren Dabcı sollten 
automatisierte Verfahren schrittweise so ausgestaltet werden. di B 
der UÜberweisungstrager auf eınen - ggt automatısch erstellien 
Bescheid - Bezug nımmt. der dem Burger getrennt zugeht 

Mehrere Beschwerden richteten sıch dagegen, daß ın den Fal- 
len, ın denen dıe Sorıalhilfe nicht bar. sondern mit Hilfe von Kı- 
stenubernahmescheinen geleistet wırd, den Einzelhandlern nıcht 
nur die Tatsache, dab Sozialhilfe geleistet wırd, sondern auch d r 
Name des Sozalhilteempfäangers bekannt wird 

Diese Praxıs ıst nıcht zu beanstanden Der Sozialleistungsiri- 
ger kann dıe Art der Sozialleistung selbst bestimmen, die Verwen- 
dung von Kostenubernahmescheinen kann ınsbesondere Zur Ver- 

hutung von Mißbrauch angezeigt scin, ın diesem Fulle st aber 

auch dıe Offenbarung der ın Frage stehenden Daten ın bestimr- 
tem Umfang als erforderlich anzusehen 

Die Erforderlichkeit für die Aufgabenertullung steht dann n 
Frage. wenn es ohne großere Schwierigkeiten moglich st. vorder 
Offenbarung die Einwilligung des Betrottenen einzuholen D 

damıt verbundenen Abwagungsschwiengkeiten seien on tolg 

dem Beispiel erlautert 

   

  

Im Rahmen der Sozialhilte werden auch Kosten lur Llektrizitut 
und Gas übernommen Da der Verbrauch nur einmaljabtlich a9- 

gelesen wird, ım übrigen nur Pauschalzahlungen geleistet wur- 

den, ıst es haufiger zu cınem unverhaltnismaßıg hohn Energ's- 

verbrauch durch Sozralhilteempfänger gekommen Eirderartigt 
Mißbrauch von Sozialleistungen kann frühzeitig testeestellt wer- 
den, wenn ın Verdachtsfällen eine monatliche \blesung vo 
nommen wırd Dies setzt aber die Übermittlung personerberog. 
ner Daten an die Fnergieversorgungsunternehmen voraus 

    

Datenschutzrechtisch ware telgende Regelung optimal 

Vor der Datenubermiutlung wırd der Betroftene aufgetorde I 

seine Finwilligung zur Übermittlung der Daten an die Fnergio- 

versorgungsunternehmen zu geben Die Verpflichtung zur Fin- 

willigung ergsbt sich aus 60 SGB I Wird die Einwilligung nicht 
erteilt. kann dıe Sozunllsistung entzogen werden, zwar wurde CN 
in eınem spateren Stadium doch dıe U bermittlung von Sozuuca- 

ten bedingen (hier Nichterteilung der Einwilligung mit den ert- 

sprechenden Konseuuenzen gem } 66 SGB Ih. der Betroffene ır- 
halt aber aut diese Weise vor der Übermittlung Kenntnis davın 

und kann sıch entsprechend einstellen Zudem zıb es gesetzte ie 

Grunde. dıe den Betroffenen zur Verweigerung der Mitwirkung 
berechtigen (363 SGB D 

Aufl der anderen Seite ist zu berucksichtigen. daß der Sozuulbil- 

feberechtigte nur Anspruch aut den notwendigen Lebensunt r- 

halt hat, so daß die Vitteslung von Soziaidaten an die Lnergieier- 
sorgungsunternehmen ınsoweit „erforderluh‘ sein konnte In 

diesem Fall gestattet $69 Abs 1 Zuft 1 SGB A die Oflenharu ıe 

auch ohne Fınwillisung des Betroffenen 

Da die erste Losung einen geringeren Fingritt als die zwu 

darstellt, ware ıhr - gerade unter Berucksichtigung des Verhlt 

nısmaßıgkeitsgrundsatzes - der Vorzug zu geben
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In Übereinstimmung mıt einem entsprechenden Beschluß der 

Konterenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Lan- 
der bin ıch zu der Auffassung gelangt. daß bei folgendem Sachver- 
halt dagegen $69 Abs | keine Anwendung finden karın und somit 

eine unzulassıge Offenbarung von Sozıaldaten vorliegt 

Nach $ I Verordnung uber dıe Voraussetzungen fur dıe Be- 
freıung von der Rundtunkgebührenpflicht sınd ın Berlin dıe Be- 

zırksamter für die Befreiung zustandıg Die Befreiung von den 
Rundfunkgebuhren selbst wırd nıcht ın einem besonderen Buch 
des SGB geregelt, stellt mithin keine Aufgabe nach $ 69 Abs 1 
dur Andererseits entnehmen dıe Bezirksamter für die Gebuhren- 
betreiung dıe erforderlichen Angaben den ıhnen vorliegenden So- 

zıalakten und übermitteln dıe Grunde auf bundeseinheitlichen 
Formularen an dıe Gebuhreneinzugszentrale der oftentlich-recht- 
hıhen Rundfunkanstalten (GE?) 

Die Konferenz der Datenschutzbeaultragten des Bundes und 
der Lander hat hierzu beschlossen 

Sınd dee Gemeinden zur Entscheidung uber die Gebuhrenbe- 

trawungspflicht allcın zustandıg. durten dıe Rundtunkanstalten 

Acıne unter day Sozialgeheimnis fallenden personenberzogenen 
Daten erhalten, da sıe zur Aufgabenertultung nıcht erforderlich 

sınd Fs genugt dıe Mitterlung der Tutsuche der Gebührenbe- 
treıung Dies gilt zuch fur die Datenw sitergabe an die GEZ Die 

statistischen Auswertungen der GF7 konnen auch ohne perso- 

nenbezogene Meldungen durchgeführt werden 

Offenbarung fur die Ertillung besonderer 

gesetzlicher Witterlungspflichten (% 71 SGB U 

Hauptproblem beim Vollzug von g "I SGB Xostder in Zul 2 
geregelte Informat onsaustausch zwischen Sozıal- und Auslander- 

behorden Danach ıst die Übermittlung von Sozialdaten an Aus- 
landerbehorden nur zum Schutz der ottentlichen Gesundheit zu- 
tassıg Dem steht gegenuber, daB cın Auslander ausgewiesen wer- 

den kann, wenn er den Lebensunterhalt für sich und seine unter- 
haltsberechtigten Angehorigen nıcht ohne Inanspruchnahme der 

Sozialhilfe bestreiten kann oder bestreitet (3 10 Abs I Zt I 

Auslandergeset?) Die tur diese Fnischeidung notwendigen 

Informationen wurden vor Inkrafttteten des SGB X. ın vielen Fal- 
len aber auch noch danach durch die Sozialbehorden 
bzigebracht!* Die Rechtslage wurde vizituch als unbefntedigend 
emplunden und tuhrte auch ın diesem Jahr zu einer Reihe von 
tragwurdigen \ertuhren 

Um den Belangen des $ 120 Bundessozialhiltegesetz Rechnung 

zu tragen, wurde gelegentlich vor der Gewahtung von Sozualhilte 

von den Sozialamtern eine Anltuge an die Auslanderbehorde ge- 
richtet, ob dort Erkenntnisse vorlegen. die der Gewahrung von 

Sozialhilfe entgegenstehen konnen Wenngleuh dabei dız Aus- 
lunderbehorde ertuhr, welcher Auslander Soziulhilte beantragt 

hat. habe ıch dieses Vertahren nicht beanstandet, da dıc Soziulbe- 
horden verpflichtet sind. die Leistungswördussetzungen Zu PFu- 

ten 

Anlaßlıch einer anderen Beschwerde wurde mir die Praxis be- 
kannt, dıe Zahlung der Sozialhilfe vonder Abgabe vincı Einwilli- 

gungserklarung zur Datenubermilulung an die \uslanderbehorde 

abhungig zu machen Aufgrund einer Fingabe beim P "ıiensaus- 

schuß veranlußte der Senat, die Bezirksamler erneut. 11 Nach- 

druck auf die Beachtung der datenschutzrechtlichen vor "rilten 
und der ın diesem Zusammenhang erlassenen Verw.lurgstur- 

schriften autzufordern Eı wies zusatzhch darauf hin, dab sine 
nach 367 SGB X cınzuholende suhrittliihe Einwilligung des Be- 

troflenen zur Oftenbarung seiner pessonenhrzogenen D.ten ın 

d.r deutschen und ın seiner Muttersprache inhaltlich uber- 

einstimmen und den Hınweis enthalten masse, daß ıhm keine 
Nuchteile erwachsen wenn er von der Moglichkeit, das binser 

standnıs zu verweigern, Gebrauch macht 

In Zusammenhung mıt der Erganzung des SGB X um cın drıt- 

tes Kapıtel wurde ın diesem Jahr auf Veranlassung wer Linder $” 1 

SGB X geandert Nunmehr wurde cin Otlenbarungstatbestand 

fur den Datenaustausch Zwischen Ausland. und Soäulbehor- 
den geschaften Die neue Vorschrift erstreckt sich auch auf die 
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Falle, ın denen eın Auslander ın Tauschungsabsicht unrichtige 

oder keine Angaben macht sowie ın denen dessen Anwesenheit 
erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland beeintrach- 
tigt ıg 71 \bs 2 SGB X neue Fassung) 

Auch die fur Je Wehruberwachung zustandıgen Stellen 
wurden ın Jen Kreis der Berechtigten einbezogen ($ 71 \bs I 
Zt 4 SGB X neue Fassung) 

Offenbarung für dıe Durchfuhrung eınes Straferfahrens 

{73 SGB X) 

%73 SGB X enthalt bestimmte Voraussetzungen fur dıe Oflen- 
barung von Sozuuldaten zu Zwecken der Strafiertolgung Danach 

setzt dıe Ottenbarung eıne rıchterliche Anordnung voraus Liegt 

dıe rıchterliche Anordnung vor, durten zur Aufklärung eines Ver- 

brechens alle personenbezogenen Daten, zur Aufklarung eınes 
Vergeheny lediglich vor und Familienname, Geburtsdatum. Gc- 

burtsort, derzeitige und truhere Anschriften des Betroffenen, Nau- 

men und Änschriften seiner derzeitigen und fruheren Arbeitge- 

ber sowie Angaben uber erbrachte oder demnachst zu erbringen- 

de Geldlenstungen offenbart werden 

An mich ıst dıe Frage herungetragen worden, ob neben dieser 

Spezialvorschritt die allgemeine Amtshiltevorschritt des 368 SGB 

Xanwendbar ıst, die zwardıe Herausgabe eines beschrunkten Da- 

tensatzes {(Vor- und Familienname, Geburtsdatum. Geburtsort. 
derzeitige Anschrift, Name und Anschriften seines derzeitigen 

Arbeitgebers) zulaßt. die Eiınholung einer richterlichen Anord- 
nung aber entbehrlich macht Unter Berufung aut diese Vor- 
schritt hatte sich die Polizei vieltach an Sozialleistungstrager nut 
der Bitte um die Übermittlung personenbezogener Daten ge- 

wandt und hierzu auch eın entsprechendes Formblatt entwickelt 

Im Gegensatz zu der von der Polıze: vertretenen Auflassung ıst 

davon auszugehen. daß die allgemeine Amtshulfe nıcht ın Frage 

kommt, wenn eıne besondere Ottenbarungsvorschrift fur einzelne 

Tatbestande ein spezielles Verfahren vorschreibt Damıt scheidet 

iedenfalls fur den Bereich der Stratterlolgung die \rwendbhorkcit 
von $68 aus Furdie Falle, in deren ute Polizei nicht zus Stratter- 
folgung. sordein ım Rahmen anderer Aufgaben 17 B Gefanren- 

„bwehr \ullzug son Haftbetehrznstatie wird kann die Oftenba- 

rung aut sox gestützt worden 

kn mibe in I neremsummun 
des SozialgesetzDunes Zustand 

inehe une nisprechende Ande u 
deten Lormulus vorgeschluger 

nt dem fur Grundsutztragen 

n Senator tur \rbet und Be- 
dessen der Pohrzer serwen- 

u 
ır 

    

\on Bedeutung war diese Problematik bei eınem Strutvertab- 

ren, ın dem ein Vlrarbeiter eines Arbeitsamtes wegen Strafverei- 

telung 18 258 St&Br angeklagt wurde Fın Angestellter hatte der 

Pohzei aut deren Anfrage hin nutgeteilt. eın gesuchter Arbeitsio- 

ser befinde sich gerade ım Dienstgebaude Da die Polizei Kerne 
richterliche Anordnung vorweren konnte, hielt cın Alıtarbeiter 

diese \hrteelung Zur unzulassıg und suhickte den Arbeitslosen 
weg 

Nachden die erste Instanz ıan zu einer Geldsirate verurteilt 
hatte, da dem Sırabvertalgungsanspruch der Vorrang eınzurau- 

men sen sprach ıhn day Berufungsgericht trei Dieser Fall. der ın 
der Öftentlichkent einiges Aufsehen erregte, hat aucn ım Bereich 
‚der Borhner Verwaltung zu ever Verunsicherung daruber ge- 

fuhrt. ınwiewcit Sozsalbehorder auskunttspflicht eg sind 

Dessenurgea.hiet gibt da derzutige Ruchisl ge dis nur 

lurch eine Gesetzesanderung a «dt Bundesebene modiiz ertucı- 

denkunn \uchder Aufenthalt in emer sozialdienstsreht ostdinn 
fund nur denn 307 deehe mo s geschützt u Tsuchde ch 

zusatzliche Kenntnisse der Bezug zur Gewahrung on Sozialer 

tungen he'stetler laßt Deme tsprah.nd stdu Mtenburung 

zines solchen Datums nur uneı den „eschid, rt 7 setzlichen 
Vorauss:Tzungen zulassız 

   

Uftenharure für da kors.hane eder Planung 
SGB U 

SUSI SGB N gestattet unter P2stimmten Vorauss L/UNgEen die 
Oltenbarunz son Sorıalditen auch ım Rahmen oftinthuher und 
Arivater Fomsunung Fire wichtig Vor setzung au Jr Zulssig-
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keit ıst die Genehmigung durch die zustandıge oberste Bundes- 

oder Landesbehorde, ın Berlın je nach Geschaftsbereich insbe- 
sondere die Senatoren für Arbeit und Betriebe sowıe fur Schulwe- 
sen, Jugend und Sport. Durch fruhzeitige Information, mitunter 

auch durch dıe Mitwirkung beim Genehmigungsverfahren hatte 
ıch Gelegenheit, dıe datenschutzrechtlichen Aspekte der For- 
schungsvorhaben zu begutachten und beratend tatıg zu werden. 

So wurden Forschungsprojgekte uber Obdachlosigkeit, uber dıe 
Lebensbewältigung Jugendlicher aus der Jugendhofarbeit oder 
uber delınguente Junge Ausiander genehmigt. 

Welche Schwierigkeiten bei derartigen Forschungsprojekten 
bestehen konnen, seı an folgendem Beispiel illustriert 

von der Arbeıtsgemeinschaft für Sozialberatung und Psycho- 
therapıce wurde ın Zusammenarbeit mıt den Jugendamtern eın 

torschungsprojekt zur Jugendverwahrlosung geplant Die priva- 
trechtlich organısıerte, Jedoch ım Auftrag und unter Aufsicht der 
Bezirksamter handelnde Arbeitsgemeinschaft benotigt dıe Eın- 
sicht ın dıe Akten der Pflegekinder beı Jugendamtern, um eıner- 

seits dıe Beratung der Pflegeeltern ım Rahmen des Forschungs- 
projektes durchführen und andererseits personenbezogene Daten 
der Pflegekınder wahrend der Begleituntersuchung verwerten zu 
konnen Die Zulassigkeit dieses Projektes richtet sıch nach 98 27 
Abs. 1 SGB I, 4 Jugendwohltahrtsgesetz, wonach dıe Jugendam- 
ter ıhre Aufgaben ın Zusammenarbeit mıt den Tragern der freien 
Jugendhilie oder der Arbeitsgemeinschaft erfullen 

Da dıe Beratung der Filtern für dıe Betreuung der Kinder auch 
zur Erfullung des Pflegeverhaltnisses erforderlich ıst, war dıe 

Akteneinsicht ın dieser Hinsicht als zulassıg zu beurteilen Perso- 
nen oder Stellen. denen hıerbeı personenbezogene Daten often- 

bart werden, unterliegen nach $ 78 SGB X der Zweckbindung und 
Gehermhaltungspflicht, dh sıe durfen dıe Daten nur zu dem 
Zweck verwenden, zu dem sıc ıhnen befugt ollenbart worden 

sınd 

Die Offenbarung von personenbezogenen Daten fur die wıssen- 
schaftliche Auswertung und Begleituntersuchung ıst dagegen 
nach 875 SGB X zu beurteilen Das zusatzliche Genehmigungser- 
tordernis ıst ım Hhnblick auf die ın 3 78 SGB X enthaltene und 
durch das Forschungsproyekt durchbrochene Zweckbindung ge- 

rechtiertigt. 

Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht des Empfangers 

(78 SGB X) 

$ 78 SGB X bestimmt, daß Fmpfanger von Sorialdaten diese 

nur zu dem Zweck verwenden durften, zu dem sıe sıe erhalten 
haben Insowen unterhegen sic dei gleichen Gehermhaltungs- 
pflicht wie die Sorialleistungstrager 

Eine interessante Fallkonstellation zu dieser Bestimmung 

wurde mir ım Rahmen cınes Beratungsvorganges vorgelegt 

Die Apothekerkammer hatte beı der Aufsichtsbehorde nachge- 

tragt, ob cs datenschutrrechtlich zulassıg sei daß ın Apotheken 
mit Hılte von Datenverarbeitungsanlagen aus den Verordnungs- 

blattern der gesetzlichen Kıankenkassen (Rezepte) folgende Da- 

ten gespeichert werden 

i Personliche Daten wie Name, Vorname, Geburtstag, Ge- 

schlecht, Anschrift und verordnete Arzneimittel von \er- 
sicherten sowie 

2 Name, Vorname Berufsbezeichnung, Anschrift. Kassenarzt- 

nummer, Telefonnummer und Arzneimittelumsatze von eın- 
zelnen Kassenarzten zu speichern 

Diese Daten konnten zu Werbezwecken und zur Kontrolle und 
Becinflussung von Umsatzdaten der Ärzte sowie zum Arzneimit- 

telverbrauch der Patienten verwendet werden 

Di.se Antrage warfschwierige Rechtstragen des Sozualversiche- 

rungsrechtes als Vorfragen auf Im Ergebnis ergibt sich aus den 

Vorschriiten der Reichsversicherungsordnung, des Bundesman- 
telvertrages der Ärzte und des Gesamtvertrages der Rrankenkas- 

sen mit dem Berliner Apothekerverein. daß dıc Verordnungsblat- 
ter ım Rahmen der zwischen den Landesapothekervercinen und 
den Krankenkassen bestehenden Lietervertruge verwendet wer- 

den Der Arzt tragt dıe Daten „fur dıe Krankenkassen auf dıe 

\erordnungsblatterein Den Apothekern werden daher Sozıalda- 

ten der Krankenkassen offenbart, deren Rechtmaßigkeit sıch nach 

578,69 Abs INr 1 SGB X bestimmt Die Otienbarung ıst nur 
zulassıg, soweit sıe zur Erfüllung der Aufgaben der Krankenk ın- 
sen ertorderlich ıst Der \potheker dart die Daten nur zu dem 

Zweck verwenden, zu dem sıe ıhm befugt offenbart worden sınd 
Eine darüber hinausgehende Speicherung ıstnach 78 SGB Xın- 

zulässıg 

Geltung des Bundesdatenschutzgesetzes ($ 79 SGB X) 

Zu den Schwiengkeiten beim Vollzug des SGB X tragt bei, duß 
Landesbehorden, dıe Aufgaben nach dem Sozualgesetzbuch wa ır- 

nehmen, gleichwohl Bundesdatenschutzrecht anwenden mussen 

Hierzu gehört, daß ım Bereich der Sozialverwaltung nach den 

% 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz behordliche Datenschutz- 

beauftragte zu benennen sınd, wahrend eıne solche Verpflichtung 
tur andere Behörden ın Berlin (etwa ım Gegensatz zu Bayern) 
nicht bestehi 

  

Der Datenschutzbeauftragte hat nach 3 29 Bundesdatenschutz- 

gesetz wichtige Autgaben zuertullen So haterneben seiner allye- 

meinen Kontrollautgabe eine Übersicht uber die Art der gespei- 

cherten personenbezogenen Daten (internes Daterenregister) zu 

führen, dıe beı der Verarbeitung personenbezogener Daten tuu- 

gen Personen mit den Erfordernissen des Datenschutzes vertr ut 

Zu machen und beı der Auswahl dıeses Personenkrenes neratund 

mitzuwirken 

Im Gegensatz zu den Senatsverwaltungen und den Korperschal- 
ten ım Sozialleistungsbereich tand sıch eın Teil der Berirksamter 
erst nach eındringhchen Beratungen bereit, eınen Datenschutz- 
beauftragten zu benennen 

Eine weıtere Frage ın diesem Zusammenhang war deshalb zu 

klaren, weıl der Bundesrechnungshof die Autlassung vertreien 

hatte, der Leiter der Revisionsabteiiung einer offentlichen Korg er- 

schaft konne mıt den Aufgaben eınes Datenschurzbeauftragten 
nicht betraut werden, da dies der Ausschließlichkeit der Aul- 
gabenzuwenung at die Revisionsstellen widerspreche 

In Berlin hatte die Landesversicherungsanstalt den Leiter der 

Revisionsabterlung zum Datenschutzbeauftragten ernannt Her 
zu habe ıch geltend gemacht, daß ıch aus dem Blickwinkel des Da- 

tenschutzes der Benennung von Mitarbeitern aus diesem Bereich 

schon deswegen keine Bedenken entgegenbringe weil im Rıh- 

men der Überprufung der Ordnungsgemaßheitder Ditonverarhei- 

tung ohnehin eine Vielzahl von Datenschutzuspestun mitgen uft 

wurden muß 

Rechtsenmichlung 

Das SGB X ıst ım Berichtsjahr um ein drittes Kepitel ergunst 

worden. ın dem dıe Zusammenarbeit der Leistungsti ger und re 

Bezichungen zu Dritten geregelt werden Dieses Kopitel nt ces 

halb datenschutzreihtlich relevant, weıl hier Außenstehenden 
Auskunttspflichten auferlegt werden (7 B Arbeitgebern. Angeho- 

rıgen Unterhaltsverpfbchteten und Ärzten). die den tursiegelten- 

den Datenschutzgesetzen vorgehen und Beiugnisnormen darstel- 

ten, dıe auch Amts- und Berufsgeheimnisse verdrangen 

Gegen den vorentwurl dieser Frganzung hatten die Duten- 

schutzbeaultragten deswegen Bedenken geltend gemacht, weil 

kunftg arztlıche U stersuchungsmaßnahmen oder psschologis.he 

Eignungsuntersuchungsmaßnahmen so durchgefuhrt werlen 

sollen, daß sıe auch beı der Prufung der Voraussetzunganderer S0- 

zialleistungen verwendet werden konnen Die Datenschutzhe aut- 

tragten hatten belurchtet daß diese Besummung zum \nlab tur 

die Bıldung einer Z/entraldateı genommen werden konnte, ın dei 

verzeichnet ıst, welche Gutachten von den verschiedenen Ten 

stungstragern angetordert worden sınd 

    

Den Bedenken wurde nunmehr dadurıh Rechnung getru. n 

daß die Bildung erner solchen Zentraldateı fur nıucht zulassıo „T- 
Mart wird (2 102 \bs 3 SGB 

Aut weitere Detaslanderungen des SGB X. die ım Laufe dieses 

Jahres mn Kraft trauen. wurde .ın anderer Stelle hingewiesen 
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3. Kontrolle organisatorischer und technischer Datenschutzmaß- 
nahmen 

3.L Grundsatzfragen 

Veränderte Anforderungen auf Grund der technischen Enmicklung 

Trends ın der Entwicklung der Informationstechnik werden 

durch dıe standıge Verbesserung der Zykluszeiten, Hauptspei- 

chergroßen, Packungsdichten und Übertragungsgeschwindigkei- 
ten belegt. Damıu wırd zugleich der schnelle technologische Fort- 
schritt der Mıkroeiektronk dokumentiert 

Am praktischen Eınsatz von Informationstechnik laßt sich 

jedoch eın anderer, nıcht minder bedeutsamer Trend erken- 
nen: Die Datenverarbeitung konzentriert sıch nıcht mehr auf 
cın relatıv abgeschlossenes Rechenzentrum Die tur die bıs- 

herige Technologie charakteristısche Trennung von Arbeits- 
platz und Computer wırd durch das deutlich zu beobach- 
tende Bestreben. dıe automatısche Datenverarbeitung ın das 
Arbeitsfeld des Sachbearbeiters einzubeziehen, abgelost. Die da- 
beı entstehenden neuen Kommunikationswege schaflen eıne 
immer umfassendere Infrastruktur der Datenverarbeitung Diese 
Entwicklung wird durch dıe Integration von Nachrichten- und 
Datenubertragungsmedien mıt moderner Technologie zur Daten- 
gewinnung, -erfassung, -speicherung und -verarbeitung gefördert 
Ste bestimmt dıe eınschlagıgen Messen und dıe Verkautspolitik 

der Hersteller Die Neuen Medıen durchbrechen mittlerweile als 
sogenannte „offene*, d h jedermann zugangliche Systeme sogar 
dıe Organısationsgrenzen, die auch der automatıschen Dutenver- 
arbeıtung bisher in aller Regel gezogen sınd 

Systeme, dıe Sachbearbeitern auch uber große Entfernungen 
hınweg Zugang zu zentralen Datenbeständen verschaffen und 

Verfahren, die dıe Datenfernubertragung durch selbständige Fın- 
richtungen zwischen verschiedenen Systemen erlauben, sınd 
mittlerweile Standard eıner zunehmenden Zahl moderner große- 

rer ADV-Anwendungen geworden Diese On-lıne-Systeme und 
-Anschlusse sınd eıne Vorstufe der genannten Infrastruktur 

Fur den Datenschutzbeauftragten bedeutet dies, daß er sich 
ın seınen Beratungs- und Kontrolltunktionen auf diese tech- 
nısche Entwicklung einstellen muß. Dies gilt auch für seine 
Kontrolltatigkeit hinsichtlich der technisch-organısatorischen 
Maßnahmen, die nach $ 5 Berliner Datenschutzgesetz erforder- 
lıch sınd, um den Datenschutz zu gewährleisten Durch diese 
Maßnahmen soll erreicht werden, daß Daten nur jene erreichen, 
dıe mıt ıhnen umgehen sollen, und daß dıe Moglichkeit zur vor- 

sätzlıchen oder versehentlich.n, jedenfalls unzulassıgen Offen- 
burung von geschützten Daten soweit moglich und angemessen 
verhindert wırd 

Die Anforderungen an die Kontrolle organısatorıscher und 

technischer Maßnahmen zum Datenschutz haben sıch mit 
den verbesserten Moglichkeiten zum dezentralen Zugrift auf 

Datenbestände und Programme verandert Den Schwerpunkt 

eıner Kontrolle bildet nicht mehr nur dıe Übr.prulung des unmıt- 

telbaren Bereichs des Rechenzentrums. sondern wielmehr dıe 
Beobachtung von Informatıonsflussen ın der gesamten Organısa- 
tion 

Dies ıst auch durch eın anderes Phanomen begru det Die 
organısatorische und technische Sıcherung von Date hestan- 
den und Datenträgern ıst eıne Antorderung, der sich die 

unmittelbar mit der Datenverarbeitung Beschaftigten schon 
lange zu stellen hatten Das Bewußtsein dafür ıst deshalb ıns- 
besondere beı Rechenzentrumsleitern und Operateuren wesent- 
lich ausgepragter als bcı Mitarbeitern anderer Organısationsberei- 
che, dıc erst ım Zuge der neueren technologischen Fntwicklung 
mıt dem Problem konfrontiert werden. 

Beı meiner Pruftatigkeit - besonders beı organısatorıschen 
Fragen - habe ıch außerdem die Erkenntnis berücksichtigen 
mussen, daß ın den der eigentlichen automatischen Daten- 
verarbeitung vor- und nachgelagerten manuellen Be- und \e:- 
arbeıtungsprozessen von Daten wesentliche Rısıken verborgen 
sınd 

Diese Ertahrungen haben die Entwicklung meines Prufkon- 
zeptes bestimmt, nachdem ın diesem Jahr ın mehreren Fal- 
len vorgegangen wurde 
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Traditionelle Verwaltung und moderne Datenverarbeitung 

Die Verwaltungsstrukturen sınd Ergebnis einer langen Ent- 
wicklung. Die Informationstlüsse innerhalb der Verwaltung. 
vor allem zwischen verschiedenen Ressorts, sınd wesentlicher Be- 
standteıi dieser Strukturen. Der Einsatz von modernen ADV-Ver- 
fahren, insbesondere die zentral gesteuerte Verwendung von 
Datenbanken und Informationssystemen, hat dıe Organısatıon 

der Informationsflusse unter erheblichen Anpassungsdruck ge- 
setzt, da diese modernen Verfahren nıcht als einzelne Elemente, 
sondern bereits als neue Infrastrukturen anzusehen sınd 

Die Verwaltung hat dıe Anpassung an dıe moderne Informa- 
tionstechnik dadurch geleistet, daß sie haufig eıne zusätz- 
liche fur die ADV verantwortliche Verwaltungseinheit ge- 
schaften und dıe Informationsflusse entsprechend verlangert 
hat. 

Zweı bezeichnende Vorgange haben mır gezeigt, daß diese 
Losung zwar dem Bedart der eıngreifenden Verwaltung nach 
schnell und zentral verfugbaren Daten ın den meisten Fällen 
befriedigt, daß die Zuverlassigkeit der Datenverarbeitung unter 
der Verlängerung des Informationsflusses jedoch leıden kann 
Denn dadurch wırd dıe Anzahl der Fehlerquellen vergroßert, 

ohne daß sıch der Umfang der Sıcherungen erhoht Da die 
Informationen, dıe das Verwaltungshandeln gegenuber dem 

Burger bestimmen, zunehmend aus Datenbanken gewonnen 

werden, besteht dıe Gefahr, daß dıe schutzwurdigen Belange 
des Burgers starker beeinträchtigt werden als zuvor. sotern 
nıcht darauf geachtet wırd, daß den wachsenden (refahren 
entsprechende zusätzliche Sicherungen gegenüberstehen Die 
Beispiele hierfür habe ıch ın den Abschnitten 23 und + 

behandelt 

— Daten uber Beginn oder Ende von Pflegschaften errei- 
chen dıe Eınwohnerdatenbank nıcht ımmer und führen 
dann zu Fehlern beım Versand von Wahlunterlagen und 

ın der Wahlerliste 

— Daten uber dıe Aufhebung von Kraftiahrzeugtahndungen 
wegen fehlenden \Versicherungsschutzes erreichen die polı- 
zeilichen Intormationssysteme nıcht immer und fuhren dann 

zu ırrtumlichen Eingriffen von Grenzkontrollstellen 

Ich habe ın beiden Fullen angeregt. daß dıe Verwaltungen, die 

dıe Daten erzeugen (Amtsgerichte bzw Ret Ord D des Polızei- 

prasıdenten [Kraftveraehrsamtj). ın zuverlassiger Weise akten- 
kundıg machen, ob eın Datum letztlich korrekt ın die Datenbank 

eingetragen oder aus ıhr geloscht worden ıst Mir wurde ın jedem 

Falle cın \rgument entgegengchalten, welches auf die historisch 

gewachsenen Verwaltungsstrukturen Bezug nımmt Die getur- 
derte Rurkkoppelung bedeute Kontrolle der ADV-Verwaltung 

durch dafur unzustandige Instanzen Frfreulicherweise konnten 

ın beiden Fallen jeduch Verfahren erarbeitet werden, die die Be- 

lange des Burgers besser beruchsichtigen Damıt wurde erreicht, 

daß die Instanz, die eın Datum erzeugt, der Verantwortung fur 

seine Richtigkeit auch bei der spateren Verwendung des Datums 

gerecht werden kann 

Öffentliche berwaltung und prunute ED}-Unternehmen 

Die Durchführung von AD\-Projekten ın der offentlichen 
Verwaltung Berlins wırd ın der Regel ın Zusammenarbeit 

zwischen der jeweiligen Behorde und dem Landesamt fur 

Elektronische Dutenterarbeitung (LFD) durchgeführt \on 
dieser Regel gıbt cs jedoch Ausnahmen, ın denen Privatunternch- 

men mehr oder weniger ın dıe Proyekte und laufenden \ertahren 
eınbezugen werden 

Zweitellos kann die Zusammenarbeit mit Priyatunterneh- 
men eine schnellere, unburokratischere und hauf’g auch wırt- 

schaftlichere Bedienung der oftentlichen Stellen nın sich bringen 
als wenn von Anfang bıs Ende verwaltungyerwene Kapazıtaten 

eingesetzt würden Jedoch birgt diese /usammenatbeit Rısıken, 

«ie bei der Beachtung der vom LED angewendeten Regelungen - 
etwa dem Automationshandbuch - vermieden werden konnen 

So habe ıch festgestellt, daß bei eınıgen klemeren \Verlahren 
eine nıcht hinnehmbare Abhangigkeit der oflentlichen Stellen 
von der Dienstleistungsbereitschaft der privaten Unternehmen 
entstanden ıst Das gelegentlich geringe Interesse der privaten
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Unternehmen, für ausreichende Transparenz ıhrer Verfahren zu 

sorgen und so eine Überprufbarkeit vor allem durch die anwen- 

dende öffentiche Stelle selbst, aber auch durch Kontrolliastanz 
zu ermöglichen, kann unter Umständen dıe Eınsatzfahigkeit des 
Verfahrens und damit dıe Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Stelle gefährden Beı der Ausschreibung von Verfahren sınd des- 
halb ım Pflichtenheft strenge Maßstabe an dıe Dokumentation 
hinsichtlich ıhrer Vollständigkeit und Verstandlichkeit zu setzen. 

Meıne Anforderungen entsprechen dabeı den Mındestanforde- 
sungen der Rechnungshöfe 

Kleinrechner und Textverarbettungssysteme 

Der Einsatz von Kleinrechnern bzw Textverarbeitungssyste- 

men zur Ver- und Bearbeitung personenbezogener Daten er- 
tolgt haufig auch beı Öffentlichen Stellen, dıe ansonsten noch 
keine Datenverarbeitung betreiben oder dıe für einzelne Spe- 
zialanwendungen eıne solche Anlage unabhangıg von eınem 

arbeıtsteilig organısıerten Rechenzentrumsbetrieb verwenden 
Beı solchen Stellen besteht oft Unsicherheit uber dıe technischen 
und organısatorıschen Maßnahmen, dıe zur Gewahrleistung des 
Datenschutzes auch beı derartigen Systemen ertorderlich sınd 
Zweıfellos ıst auch hıer von dem Grundsatz auszugehen, daß der 
Aufwand für entsprechende Maßnahmen ın eınem vernunftigen 

Verhaltnis zum Aufwand fur dıe Datenverarbeitung stehen muß 
Dabe: ıst allerdıngs zu berucksichtigen, daß personenbezogene 

Daten auf derartigen Anlagen keiner großeren Gefahrdung 
unterliegen durfen als ın Rechenzentren 

32 Stellungnahme zu ADV-Vertahren 

Die rechtzeitige Übersendung ausführlicher Unterlagen (ins- 

besondere Hauptuntersuchungsberichte, Pflichtenhefte) uber ge- 
plante ADV-Verfahren durch dıe Fachverwaltungen gab mır auch 
ın dıesem Jahr Gelegenheit, vor Einrichtung dieser Verfahren aus 
datenschutzrechtlicher und technisch-organısatorischer Sucht 

Stellung zu beziehen Damit hatte ıch dıe Moglichkeit, Probleme 
aufzugreifen, und mit den Verwaltungen zu klaren, bevor Tat- 
sachen geschaffen werden, die nur mıt großem Aufwand noch 
verandert werden konnen Insbesondere hinsichtlich der bau- 
lichen und technischen Sıcherungen beı Rechenzentren und der 
sıcheren organısatorıschen Ablaufe wurden ın verschiedenen Fäl- 
len Fragen aufgeworfen, deren genauere Behandlung erforderlich 
war 

In sınıgen Fällen wurde ich so rechtzeitig ınformiert. daß ıch 

noch meme Wünsche für den Fall der Durchführung cıner 
Hauptuntersuchung formulieren und so datenschutzbezogene 
Aspekte bereits ın dıe Planungsphase einbringen konnte. 

Neben den allgemeinen, vorbeugenden Anregungen, die ıch ın 
meinen Stellungnahmen geben konnte, waren ın cınıgen Fallen 

auch besondere Probleme zu behandeln, die eıner Frwahnung 

bedunfen und dıe noch nıcht ın allen Fallen abschließend geklart 

sınd 

Bcı der Amertka-Gedenkbibliorhek soll dıe computergestutzte 

Ausleihrerbuchung eingesetzt werden Die beim Betrieb der 

Bibliothek anfallenden personenbezogenen Daten, ınsbeson- 

dere dıe sogenannten varıublen Benutzerdaten. dıe eınen Aus- 

leıhvorgang beschreiben, erlauben Ruckschlusse auf ındısıduelle 

Interessen und sınd somit Daten, die alx sensitiv einzuschatzen 
sınd Beı ıhrem Mißbrauch konnen Jie schutzwurdigen Belange 
des Benutzers ım erheblichen Maße beeintrachtigt werden Aus 
diesem Grund ıst es datenschutzrechtlich nıcht hınnehmbar, daß 
- wıe geplant - dıe varıablen Benutzerdaten nach endguiligem 

Abschlu3 eines Ausleihvorganges tediglich gesperrt. nıcht jedoch 
geloscht werden Nach $% 9 Berliner Datenschutzgesetz ısı die 
Speicherung personenbezogener Daten nur so lange zulässig, wıe 

es zur rechtmaßıgen Aufgabenerfullung der ın der Zustandig- 

keit der speichernden Stelle legenden Aufgaben erforderlich 
ıst Eın Interesse des Betroffenen daran, daß Daten uber seın 
Ausleihverhalten nıcht geloscht, sondern lediglich gesperrt wer- 
den, ıst nıcht erkennbar, ebensowenig weitere Nutzungsmoglich- 
keiten der gesperrten Daten gemaß $ 14 Abs.2 Berliner Daten- 

schutzgesetz Ich habe daher gefordert, daß solche Daten gemäß 

$ 14 Ab».3 Berliner Datenschutzgesetz geloscht werden 

Der Senator fur Wirtschaft und Verkehr plant dıe Eıntuhrung 

eıner Betrrebsdatenbank, die neben der Automatisierung des 

gewerberechtlichen Benachrichtigungsverfahrens auch zur Ver- 

besserung der wırtschaftspolitischen und planerıschen Autgaben- 
erfüllung dıenen soll. Eıne Überprufung der Grundstruktur der 
geplanten Betriebsdatenbank ergab, daß dıe Einfuhrung dieses 
Verfahrens fachlıch zu cıner Kompetenzverschiebung zu Gunsten 
des Senators für Wirtschaft und Verkehr und zu Lasten der zu- 
standıgen Wirtschaftsamter der Bezirke führen wurde Ich habe 
deshalb ınsoweıt Bedenken geäußert, als dıe datenschutzrecht- 
liche Verantwortung ın dem Verfahren nıcht mehr den tatsach- 
lıchen Verhältnissen entsprache Die Wirtschaftsamter konnten 

ıhrer gesetzlichen Verantwortung nıcht mehr ın vollem Umtange 
nachkommen. 

Nach $ 14 Gewerbeordnung erfolgt die Gewerbeanmeldung 
beim zustandigen Wırtschaftsamt des Bezirkes Die Daten- 
ubermittlung zwischen Wirtschaftsamt und Senator fur Wirt- 

schaft und verkehr rıchtet sıch nach Nr 20 Ausführungsvor- 

schriften zu 3% 14, 15 Abs 1 und S5« Gewerbeordnung Der 
Umfang dieser Übermittlung ıst nach $ 10 Abs 1 Berliner 
Datenschutzgeseiz an der Ertorderlichkeit der Daten fur dıe 
Aufgabenerfüllung der empfangenden Stelle zu messen, da 
eıne andere Festlegung des Limfangs nıcht besteht 

Nuch dem neuen Verfahren soll der Senator für Wirtschaft und 
Verkehr nun den vollen Datenbestand der Wirtschaftsamter er- 
halten, da er ım Auftrag der Wırtschaftsamter das gewerberscht- 
lıche Benachrichtigungsverfahren, das u a ıhn selbst als Emp- 
fanger vorsieht, durchführen soll Mıt dieser Auftragsvergabe be- 
geben sıch dıe Wirtschaftsamter de facto ıhrer Möglichkeit, uber 
dıe Zulassigkeit der Datenubermitlung an den Senator für Wırt- 
schaft und Verkehr zu entscheiden 

Aut der Grundlage eınes Alternativvorschlages wurde Eıni- 
gung uber dıe folgende Modıtfizierung des Verfahrens erzielt 

Sowohl dıe Auftragsdatenverarbeitung für dıe Wirtschaftsamter 
als auch dıe Verwendung der Betriebsdatenbank für eigene 
Zwecke kann beim Senator für Wirtschaft und Verkehr stattfin- 
den Jedoch sollen diese beiden verschiedenen Anwendungen 
organısatorısch getrennt werden. so daß einerseits den Wirt- 
schaftsamtern dıe Option erhalten bleibt, dıe Datenverarbeitung 
wieder selbst zu ubernehmen und andererscıts sichergestellt 

wird. daß der Senator fur Wirtschaft und Verkehr die fur seine 
Zwecke benotigten Daten jederzeit ın eınem On-Iine-Verlahren 
erhalt 

Die Berechnung und \achwersung der Unten und Umlasınab- 

rechnung lur Grundstücke und Wohnungen ım Figentum des 

Landes Berlin, dıe dıe Grundstuckyamter der einzelnen Bezirke 
durchführen, erfolgt bei der Wohnungsbau-Rechenzentrum 
{WBRZ) GmbH ım Auftrag der Bezirksamter Die WBRZ GmbH 
ıst privatrechtlich organısıert Meıne Kontrollbefugnss ıst jedoch 
gum.$2 Abs 3 Berliner Datenschutzgeseiz gegeben. da mehr als 
30 '„der Antcıle dem Land Berlin gehoren Dabei kommt es nach 

32 Abs 3 Berliner Datenschutzgesetz nıcht darauf an, daß sich 
die Hohe der Beteiligung aus Schachtelbeterligungen ergibt Dem 
Umgang mit personenbezogenen Daten der \heter weide ıch be- 

sondere Aufmerksamkeit widmen 

33 UÜberprufung von Rechenstellen 

In diesem Jahr konnte ıch damıt beginnen. offentliche Stellen 
nach einen: vorbereiteten Konzept auf die organısatorischen und 
technischen Maßnahmen hın zu uberpruften, dıe nach y3 \bs | 

Berliner Datenschutzgesetz zu treffen sind. um den Datenschutz 

zu gewahrleisten Diese Überprüfungen ertolgen routinemaßıg 
dh nıcht nur aus konkretem Anlaß heraus und sollen nach und 
nach alle offentlichen Stellen erfassen In dıesem Jahr habe ıch 
foigende Lberprufungen dieser Art durchgefuhrt 

- Die Zentrale Vormundschaftskasse/Unterhaltsvorschuß 
hasse des Senators fur Schulwesen, Jugend und Sport 

— die Deutsche Klassenlotterie Berlin 

- das Rudolt-V ırchow-Krankenhaus 

- das Landesamt für Elektronische 
Rechenzentrum Spandau 

Datenscerarbeitung 

- das Bezirksamt Zehlendorf von Berlin
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Daruberhinaus wurden kleıne Prufungen zu speziellen Themen 

aus dem Bereich der technısch-organısatorıschen Maßnahmen 
beı gegebenem Anlaß durchgeführt. 

Die Auswertung der Prüfung beim Bezirksamt Zehlendorf ıst 
noch nıcht abgeschlossen. Beim Rechenzentrum Spandau des 
LED wurden zu den geprüften Schwerpunkten bezüglich der 
technischen und organısatorıschen Maßnahmen keınerleı Mängel 
festgestellt 

Beı den übrigen Stellen habe ıch eıne Reihe von Mangeln vor- 
gefunden und dıese den geprüften Stellen mitgeteilt Gleichzeitig 
habe ıch Empfehlungen zur Beseitigung dıeser Mangel gegeben 
und beı der Realısıerung der Empfehlungen beratend mitge- 
wirkt, Im allgemeinen haben dıe gepruften Stellen memen 
Empfehlungen Rechnung getragen und damıt begonnen, dıc 
Mangel zu beseitigen. 

Mängel ın Sıcherheitsbereichen 

{Rechnerraum, Datenträgerarchiv) 

Beı mehreren Stellen habe ich festgestellt, daß Rechnerraume 

und Archive nıcht ausreichend vor unbefugtem Zutritt geschutzt 

waren. Insbesondere war nıcht ausreichend restriktiv und ver- 
bindlich festgelegt worden, wer Zugang zu diesen Bereichen 
haben soll und wer nıcht, Em Besucherbuch, welches alle nıcht 

regelmaßıg zum Zurritt befugten Personen erfaßt, die den Sıcher- 
heitsbereich betreten, wurde ın der Regel nıcht geführt 

Bcı mehreren Stellen habe ıch weiterhin festgestellt, daß das 
Vier-Augen-Prinzip ım Rechnerraum keineswegs strikt gewahrt 
wurde 

Eıne raumlıche Trennung zwischen Rechnerraum, Datentra- 
gerarchıv und Arbeitsvor- und -nachberceitung ıst sowohl aus 
Grunden des Datenschutzes als auch der Ördnungsmaßıgkeit der 
Datenverarbeitung beı großeren Rechenzentren zu fordern Dem 

muß eıne eindeutige Arbeıts- und Funktionsterlung ım personel- 
len Bereich entsprechen Ich habe testgestellt, daß diese Funk- 
tıonstrennung sehr haufig nıcht realısıert worden ıst 

In eınem großeren Rechenzentrum habe ıch das völlige Fehlen 
eınes separaten Datentragerarchivs bemangelt 

Mangel hinsichtlich der Transparenz und der Kontroflierbarkeit der 

Verjahren 

Eıne ausreichende Transparenz der Verfahren und dıe Eınhal- 
tung strikter und formeller Vorgehensweisen bei der Freigabe von 
Verfahren und Programmen sınd Voraussetzungen sowohl fur die 
langfristig gesicherte Einsatzfähıgkeit cınes Verfahrens als auch 
für dıe Kontrolle der Verfahren durch dıe anwendende Stelle oder 
durch Kontroliinstanzen wıe Rechnungshof und Datenschutz- 
beauftragter. 

In eınem Falle habe ıch festgestellt, daß dıe geprufte Stelle 
nıcht verhindert hatte. daß dıe Zusammenarbeit mıt eınem prıva- 

ten Software-Unternehmen zu eıner bedenklichen Abhangigkeit 
von diesem Unternehmen führte Eine Dokumentation der \er- 
fahren und Programme war nur fragmentarısch vorhanden, die 

Freigabe erfolgte hochst ınformell ohne DY -tachlichen Hinter- 
grund beı der freigebenden Stelle. Die sensitiven personenbezo- 
genen Daten waren daruberhinaus ın keiner Weise vor Einsicht- 
nahme durch die Fremdfirma geschützt. 

Die Dokumentation war auch bei anderen geprutten Stellen 
nıcht vollständig oder nıcht systematisch zusammengestellt Die 
dabeı von mır angelegten Maßstabe entsprechen den Mındest- 

anforderungen der Rechnungshote 

Mangel beı der Durchführung von Programmtests 

Bereits dıe Forderung nach ordnungsgemaßer Datenverarbei- 
tung gebietet, daß Programmıiests nıcht mıt echten personenbezo- 

genen Daten, sondern mıt Daten durchgeführt werden, dıe 
keinen Ruckschluß auf Personen zulassen Bei den meisten ge- 
pruften Stellen habe ıch Jedoch festgestellt, daß Programmtests 
mit echten personenbezogenen Daten durchgefuhrt werden. Dies 
ıst auch dann unzulassıg, wenn zum Testen Kopien von Echi- 

Datenbestanden oder altere Dateigenerationen aus der Daten- 

sicherung verwendet werden Wenn so vorgegangen wırd, wırd 
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gegen dıe Zulassıgkeitsvoraussetzungen des 36 Berlıner Daten- 

schutzgesetz sowıe das Datengeheimnis gem. $8 Berliner Daten- 
schutzgesetz verstoßen, da die Kenntnisnahme geschützter Daten 
durch dıe testenden Instanzen nıcht erforderlich ıst und da dıe beı 
Orıginaltests verwendeten Testdaten und Testergebnisse zur weı- 
teren Einsicht ın der Programmdokumentation abzulegen sind. 

Mängel beı der Benutzer- und Zugriffskontrolle 

Beı einer Stelle habe ıch festgesteilt, daß - abgesehen von eıner 
unzureischenden Zugangssıcherung - eıne technisch unterstützte 
Benutzer- und Zugriffskontrolle nıcht durchgeführt wurde, so daß 
dıe Terminal» nıcht ausreichend vor unbefugter Verwendung 

geschützt waren und eıne unzulassıge Benutzung auch nıcht 
nachträglich nachweisbar war Diesem Mißstand wırd durch den 
Einsatz eıner aut dem Markt erhältlichen Datenschutz-Software 
abgeholfen- 

Wangel beı der Transportkontrolle 

Beim Transport von elektronischen und papıerenen Datentra- 
gern von der Datenerhebung zur Datenerfassung, von der Daten- 
erfassung zur Datenverarbeitung. von der Datenverarbeitung zur 
Datenverwendung sınd die Dutentrager vor Rısıken einer unbe- 
fugten Entfernung oder Kenntnisnahme sowie der Veranderung 
von Daten zu schutzen. Diese sogenannte Transportkontrolle 
wurde vor allem beı papıerenen Datentragern (Belegen, Listen) ın 
eınigen Fallen nıcht ausreichend durchgeführt 

So habe ıch testgestellt, daß Listen und Belege mıt sensiblen 
sozialdaten ın offenen Mappen ım Rahmen der Fachpost an dıe 

Sozıalbehorden der Bezirksamter versandt wurden, ohne daß ın 

jedem Falle eıne ausreichende Sicherheit daruber bestand, ob dıe 
Abholer uberhaupt zum Trarısport der Fachpost befugt waren 
Autgrund meiner Bemangelung wird der Transport dieser Listen 
und Belege nunmehr ım Rahmen des Datentrager-Container-\er- 

kehrs des LFD abgewickelt. 

In eıner anderen Stelle wurden Belege und Computer-Listen 

mit Daten, die der arztlichen Schweigepflicht unterlagen. ım Rah- 
men eines Hol- und Bringedienstes zwischen den verschiedenen 
Gebauden dıcser Stelle transportiert, bei dem die sensitiven 
Unterlagen ın oftenen Einkautskorben auf Fahrradgepacktragern 
untergebracht waren Die Unterlagen wurden trotz vorhandenen 
Besucherverkehrs auch dann nıcht gesichert, wenn dıc Fahrrader 
abgestellt wurden Die Auslieferung der Unterlagen erfolgte ın 
eınem der Gebaude durch Fınwerten ın offene Postfächer, die 
sich ım allgemein zuganglichen toyer betanden Ich habe aut- 
grund merner Bemangelung dıe Zusage erhalten, daß die ohnehin 
beabsichtigte LU morganısation des Postverkehrs ınnerhalb der ge- 
prutten Stelle unverzuglich stattlinden wurde und dıc Mangel 

dadurch beseitigt werden wurden 

Formelle Manvel 

Ich habe ın vielen Fallen nach X22 Berliner Datenschutzgesctz 
meldepflichuge Dateıen aufgefunden, die noch nicht zum 
Dateienregister gemeldet worden waren 

Daruber hinaus ıst die nach $ 16 Satz 2 Ir | Berliner Daten- 

schutzgesetz vorgeschriebene Übersicht uber die Art der gesper- 

cherten personenbezogenen Daten. der Aufgaben. zu deren Fr- 

fullung dıe Kenntnis dieser Daten ertorderlich ist, sowie deren 
regelmaßige Empfänger ın den meisten Fallen nıcht oder nıcht 
korrekt gefuhrt worden 

4 Nachtrag zu Feststellungen aus den Vorjahren 1979 bis 1981 

Im Interesse einer besseren Ubersichtlichkeit habe ıch neue 
Entwicklungen zu Feststellungen aus den Vorjahren ım folgen- 
den Abschnitt zusammengetaßt Die Zahl der Punkte, bei denen 
inzwischen cvingetretene Verbesserungen des Datenschutzes 
nachzutragen sind, ısterfreulich Ste sınd ein Zeichen für dıe Ko- 
operationsbereitschaft der betreftenden Verwaltungen Darüber 
durfen allerdings Defizite bei der Aufarbeitung alter Punkte nıcht 
vergessen werden, von denen ıch ım folgenden ebenfalls auf dic 

wichtigsten hingewiesen habe mit der Absıcht, auch ın diesen Be- 

reichen Fortschritte zu erzielen
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41 Verbesserungen und Erganzungen 

Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts für auslandısches und 
ınternanonales Strafrecht ın Freiburg (Jahresbericht 1981, S 15) 

Im leızten Jahresbericht habe ıch darüber berichtet, daß sıch 

Stratgefangene der Jusuzvollzugsanstalt Tegel an mıch gewandt 
und geltend gemacht hatten, dıe Personlichkeitsrechte der Straf- 
gefangenen wurden wegen der Art der Durchluhrung des For- 
schungsprojektes verletzt Insbesondere hatten sıe sıch uber dıe 
Übermittlung von Daten aus den Gefangenenpersonalakten nach 

Freiburg beschwert 

Inzwischen ıst eın Modell zur Anonvmisterung der fur die For- 
schung benötigten Daten entwickelt worden, das sowohl den 
schutzwurdigen Belangen der Getangenen als auch dem For- 
schungsbedurfnis des Max-Planck-Instituts und des Landes Ber- 
lın Rechnung tragen kann Es wurde sichergestellt, daß personen- 
bezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen nicht mehr 
an das Max-Planck-Institut nach Freiburg abgegeben werden 

Schließlich hat dıe für das Max-Planck-Institut zustandıge Auf- 
sichtsbehorde, das Innenministerrum Baden-Wurttemberg, eine 

Überprufung vor Ort vorgenommen Aus dem mır mitgeteilten 
Ergebnis geht hervor. daß nach Durchführung der Verbesse- 
rungsmaßnahmen personenbezogene Daten nıcht mehr gespei- 
chert werden bzw alte Daten geloscht worden sind. Die Angele- 
genheit erscheint daher durch dıe konstruktive Mitarbeit aller 
Beteiligten erledigt 

Generberegister (Jahresbericht IYsI Ss 16) 

In meinem letzten Jahresbericht habe ıch auch auf zahlreiche 
Beschwerden von Glaubigern hıngewicsen, die zur Durchsetzung 

ıhrer Forderungen präzise Angaben uber ıhre Schuldner benötı- 
gen, dıese aber wegen der bestehenden Rechtslage nıcht ımmer 
erhalten konnen. Nach $11 Berliner Datenschutzgesetz ıst dıe 
Übermittlung personenbezogener Daten durch dıe Gewerbeauf- 
stchtsämter an dıe Glaubiger als nıcht-offentliche Stellen an dıe 
Eınwilhgung der Betroffenen gebunden Inzwischen sınd Vorbe- 
reitungen getroffen, dıe Schwierigkeiten durch eıne bundesweite 
Regelung ın der Gewerbeordnung auszuraumen Dabeı ist fol- 
gende Regelung vorgesehen 

$14 GewO (Anzeigepflicht) 

(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten aus den 
Gewerbeanzeigen an Behorden und sonstige offentliche 
Stellen ıst zulassıg, wenn sıe zur rechtmaßıgen Erfullung der 

ın der Zuständigkeit der ubermittelnden Stelle oder des 
Empfängers hegenden Aufgaben erforderlich ıst Die Über- 
mittlang personenbezogener Daten aus den Gewerbeanzcı- 

gen an Personen und Stellen „ußerhalb des oftentlichen 
Bereichs ıst zulassıg. wenn sıe zur rechtmaßigen Erfullung 

der ın der Zustandıgkeit der ubermittelnden Stelle hegenden 

Aufgaben ertorderlich ıst oder soweit der Empfanger cın bc- 
rechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu ubermittelnden 
Daten glaubhalt macht und keın Grund zu der Annahme be- 
steht. daß dadurch schutzwurdige Belange des Betroffenen 
beeirtrachtigt werden 

Es steht also zu hotten, daß dic aufgetretenen Schwieriekeiten 
durch eıre entsprechende Regelung bescitigt werden 

Die Konterenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Lander hat ınsoweit keine Eınwande erhoben als damit dıe 
Rechtslags an das Bundesdatenschutzgesetz angeglichen wird 

Ablichtung von Personalaunmenen tJahresbericht 1981, S 9, 

Jahresber cht 1980. S 14) 

Bcı der Diskussion war noch die Frage oflen geblieben, wie das 
Vertahren der Notare zu beurteilen ıst, Fotokopien von Personal- 

ausweisen zu fertigen und langere Zeıt aulzubewahren 

Nach $ 10 Beurkundungsgesetz hat sıch der Notar uber die Per- 
son des an eınem Beurkundungsvorgang Beteiligten „Gewißheit” 
zu verschaffen. Dabeı hat der Notar eın Ermessen, auf welche 
Weise er dabeı vorgeht Allerdings ıst ım Hinblick auf dıe form- 
lıche Beweiskraft der notarıellen Urkunde ($415 ZPO) cın hohes 
Maß an Sorgfalt aufzuwenden Der Geschäftsverkehr muß sıch 
darauf verlassen konnen, daß die beurkundeten Erklarungen oder 
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dıe beglaubigte Unterschrift wırklich von der Person abgegeben 

ıst, die ın der Urkunde als Frklärende oder Urheber der Unter- 
schritt bezeichnet ıst. 

Vorschriften, welche Beweismittel beizuziehen sınd, existieren 
nıcht Insbesondere gıht es keine Vorschrift, dıe dıe Beizichung 
zusatzlicher Identifikationsmittel (z.B Fotokopien) untersagt 
Ungeachtet des Umstandes, daß dıe Kopien zu den Akten genum- 

men werden und damit das Berliner Datenschutzgesetz keıne 
Anwendung findet, ergibt auch dıe Anwendung der den Daten- 
schutzgesetzen zugrundegelegten Rechtsgedanken nıchts an- 

deres Die Verarbeitung personenbezogener Daten ıst danach 

zulassıg, wenn sıe zur rechtmaßıgen Aufgabenerfüllung erforder- 

lich ıst Beı der Beurkundung von Vertragen kann auch ım Nach- 

hıncın eıne Identifikation der Beteiligten erforderlich sein, diese 
„Spatidentifikation* wırd durch das V orhalten von Kopien ın den 
Beiakten erheblich erleichtert 

Mıt der Notarkammer komme ıch daher zu dem Ergebnis. daß 
gegen das ın Frage stehende Verfahren datenschutzrechtliche 

Bedenken nıcht bestehen 

Weldenesen (Jahresbericht 1981, 5. 8) 

\nlaßlıch der Wahl um 10 Mat 1981 hatte ıch 50 Falle test- 
gestellt, ın denen Burgern Wahlunterlagen zugesandt wurden. 
obwohl sıe wegen geistiger Gebrechen unter Pflegschaft standen 
oder ın denen sıe keıne Wahlunterlagen erhielten, weıl ın der 
Datenbank ırrtumlich Wahlausschlußgrunde vermerkt waren 
Der Senator fur Justiz hat mır ınzwischen mitgeteilt, daß sein \or- 

schlag, den Belegfluß zwischen Amtsgericht und Bezırksamtern 
mit Hılfe eınes Empfangsbekenntnisses zu verbessern, verwirk- 

licht ses Die Projektgruppe Finwohnerwesen beim Senator für 

Inneres hat zugesagt, der ım Zuge der Umsetzung des neuen 
Melderechts erforderlichen Programmanderungsmaßnahmen das 
tur die Änderungen der Pflegschaftsdaten zu verwendende \ul- 

rufprogramm zusatzlich gegen unbetugte brw fehlerhafte /u- 
grifte zu sichern 

Spatestens beı der nachsten Wahlen wırd sıch zeigen. ob die 

getroffenen Maßnahmen ausreichen 

Vergabe der Begleruntersuchung Bildschirmiext (Jahresbericht 

IusI, Ss 14) 

In meinem Jahresbericht hatte ıch an den Auttrag des Gesctz- 
gebers erinnert. eine Beglcituntersuchung durchzuführen 132 
Bildschirmtexterprebungsgesetz) Inzwischen ist diese Unter- 

suchung vergeben worden 

Vordrucke zur Beantraxung der Sozialhilfe (Jahreshen he Dust 
$ 14, Jahresbericht 199, S 4) 

Bereits 1979 hatte ich die Bedenken hervorgehoben. die gugen 

die ın den bisher verwendeten Vordrucken vorgesehene pausıha- 

lıerte Finwilligung zur Akteneinsicht bei einer Vielzahl von 
Stellen bestehen. Inzwischen ıst der Vordruck so geondert wor- 
den. daß meine B:denkenr entfallen 

Aufzeichnung von Fernvesprachen (Jahresbertcht IV8I S 171 

Gegen dıe automatische Erfassung der angewahlten Rutrum- 
mern beı Privatgesprachen durch oltentliche Stellen habe ich Be- 
denken geaußert und empfohlen. die techruschen Voraussetzun- 

gen dafur zu schafter daß die ordnungsgemäße Abrechnunz 
auch ohne Speicherung der Zielnummer sichergestellt weiden 

kann Eine zwischenzeitlich bei allen Berliner Hochschulen 
durchgeluhrte Überprutung hat ergeben, daß ın diesem Bereich 
kein Verftuhren mehr besteht, das zu Bedenken Anlab gibt Im 

Zuge der routinemaßıgen Überprutung werde ıch auch ber an- 
deren offentlichen Stellen dem Problem der automatischen Telt- 
fonnummernertassung nachgehen 

42 Defizite 

Schulerduten (Jahresbericht IST S HF Jahresbericht ISN0 S 13) 

Gegenuber dem Senator lur Schulwesen, Jugend und Sport 
habe ıch Ende 1980 eine ausführliche Stellungnahme zu Problu- 

men abgegeben. dıe such aus der Fuhrung von Schulerduten ıns- 
besonders ın den Schulerbogen ergeben Die geplanten Ausfüh- 
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rungsvorschriften für den Umgang mıt Schulerdaten stehen noch 
aus 

Unbeschränkte Auskunfte aus dem Bundeszentralregister (Jahres- 
bericht 1981, S. 10, Jahresbericht 1980, S. 12) 

Meine Feststellungen haben ergeben, daß Berlıner Behörden 
beı verschiedenen Verwaltungsvorgangen {z.B beı Einstellungen 
ın den öffentlichen Dienst, aber z.B auch beı der Feststellung der 
Eıgnung als Kleinsıedler auf eıner Erbbauheimstatte) teilweise ın 
unverhaltnısmaßıgem Ausmaß von der Möglıchkeit Gebrauch 
machen, eine unbeschrankte Auskunft aus dem Bundeszentral- 
register eınzuholen. Eıne Regelung des Fragenkomplexes durch 
den Senat ıst angekündigt, aber noch nıcht erfolgt. 

Umgang mit psvchiatrischen Daten (Jahresbericht 1981. S 7 und 
5.20} 

Um den Datenschutz ın dıesem krıtischen Bereich zu fördern, 

habe ich Kriterien für die datenschutzrechtliche Beurteilung der 
Erhebung, Speicherung und Übermittlung psy chiatrischer Daten 
zusammengestellt, dıe für Verwaltungszwecke von Dienststellen 
des Landes Berlin benotigt werden Eıne Stellungnahme zu 

dıesem Vorschlag steht noch aus 

Verordnung über Führung, Inhalt und Aufbenahrung von Kranken- 

geschichten ın Krankenhausern - Krankengeschichtenverordnung 
(Jahresbericht IY8L, 5.6) 

Aufgrund der von mır festgestellten erheblichen Mungel ın 
diesem Bereich ıst von Seiten des Senats cınc baldıge Regelung ın 
Aussıcht gestellt worden Diese steht jedoch noch aus 

5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

51 Datenschutzbeauftragte des Bundes und der Lander 

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Lander hat ın dreı Sıtzungen ın Stuttgart unter dem Vorsıtz 

der Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-Wurttem- 
berg beraten 

Die wichtigsten Ergebnisse lassen sıch wie folgt zusammenfas- 

sen 

Il Konferenz am 27 Aprıl 1982 

-Fur den Fall, daß dıe Gesundheitsministerkonferenz 
eınen Musterentwurf eınes  Krebsregistergesetzes 
beschließt, hat dıe Konferenz der Datenschutzbeauftrag- 
ten Empfehlungen zum vom Bundesminister für Jugend, 

Familie und Gesundheit vorgelegten Entwurf eines 
Gesetzes uber eın Krebsregıister (Stand Januar 1982) ver- 

abschiedet. 

— Entschließung zur Begleitforschung und Datenschutz ım 
„Modellprogramm Psychiatrie der Bundesregierung“. Die 
Konferenz beabsichtigt, auf der Grundlage dieser Ent- 
schleßung eıne Abstimmung mıt den Aufsichtsbehörden 
für den Datenschutz ım nıcht-oftentlichen Bereich her- 
beizuführen Sie ıst der Auffassung, daß ım Interesse der 
Forschung wıe der Betroffenen cine einheitliche Daten- 
schutzpraxis ım privaten und offentlichen Bereich ange- 
strebt werden sollte 

- Empfehlungen zur Sicherstellung des Datenschutzes ım 
Archıvwesen. 

Juni 1982 

- Beschluß eıner Stellungnahme zum Reterentenentwurf 
des Bundesministers des Innern zur Anderung des Bun- 
desdatenschutzgesetzes 

12 Konferenz am 21 

— Beschluß uber datenschutzrechtliche Regelungen ım 
Staatsvertrag uber Bıildschirmtext 

13. Konferenz am 28. September 1982 

- Beschluß uber dıe Behandlung von Daten uber dıe 
Befreiung von der Rundfunkgebuhrenpflicht und die In- 
formatıonshilfe offentlicher Stellen für Rundfunkanstal- 
ten. 
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— Beschluß über Fragen des Datenschutzes ın der Steuer- 
verwaltung 

— Beschluß über Auskunft aus Gewerbeanzcigen. 

— Beschluß uber dıe datenschutzrechtliche Einordnung deı 

Informatıonszentrale fur den Steuerfahndungsdienst 
beim Finanzamt Wiesbaden II. 

Der Vorsitz wırd mıt dem Jahreswechsel turnusgemäß auf den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz der Freien Hansestadt 
Bremen übergehen 

52 Autsichtsbehorde fur nıcht-oltentliche Stellen, andere Kon- 
trolibehorden 

In den turnusmaßıgen Sıtzungen mıt dem Senator fur Inneres 
als Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wurden zahlreiche 
Grundsatz- und Eınzelfragen behandelt. U a der Referentenent- 
wurf des Bundesministers des Innern zur Novellierung des Bun- 
desdatenschutzgesetzes, dıe Geltung des $2 Abs 3 Berliner 
Datenschutzgesetz auch beı Schachtelbeteiligungen - z.B beı der 
Wohnungsbau-Rechenzentrum GmbH - und das einheitliche 
Vorgehen ım Rahmen des Modeltprogramms Psychiatrie unab- 

hangıg davon, ob dıe betroffenen Stellen öffentlich-rechtlich oder 
privat organısiert sınd sowie die Erhebung und Weitergabe von 
Personaldaten ın Zusammenhang mıt Bewerbungsvorgangen. 

Die Kontaktgesprache mıt Datenschutzbeauftragten der Relı- 
gionsgemeinschaften habe ıch ın dıesem Jahr fortgefuhrt. 

53 Berliner Verwaltung 

Dateienregister 

Bıs zum 1 November 1982 sınd mır zum allgemeinen und be- 
sonderen Dateienregister gemaß $22 Berliner Datenschutzgesetz 
79 weitere Dateren gemeldet worden, so daß sıch der momentane 
Stand auf ınsgesamt 474 Dateımeldungen belauft Zum allgemeı- 
nen Register wurden 312 Dateien gemeldet, zum besonderen 

Register gıngen 162 Meldungen eın 

Nach meinen Schatzungen duriten von eınıgen speichernden 
Stellen. wıe 2B Schulen und Krankenhausern,. trotz mehrfacher 
Hınweise noch nıcht alle Dateien gemeldet sein Ich habe daher 

Anfang Maı 1982 eine Nachtaßaktıon gestartet, mit dem Ziel. 
samtliche offentliche Stellen Berlins zu erreichen, die noch nıcht 
zu eınem der beiden Regıster gemeldet haben. 

Beim Vergleich der Meldungen zum Amtsblatt für Berlin und 

zum Dateıenregister mußte ıch mehrfach feststellen, daß die An- 
gaben uber dıe Adressaten regelmaßıger Übermittlungen erhcb- 
lıch voneinander abwıchen 

Auf Datentragern, dıe tur den Einsatz auf den zunehmend cın- 
gesetzten lextautomaten eingesetzt werden, werden haufig 
Dateien mıt personenbezogenen Daten gefuhrt. Aus gegebenem 

Anlaß weise ıch daraut hın, daß auch solche Datesen ın der durch 
dıe Datenschutzregisterordnung vorgesehenen Form zu melden 
sınd. 

Mit der Fuhrung de» Dateıcnre; 

verbunden 
gisters sind zwei Zielsetzungen 

Zum cınen stellt es eın wichtiges Hilfsmittel bei der L berpru- 
fung von Rechenzentren und Rechenstellen dar Die ın Berlin 
vorgesehene relatıv detaillierte Form der Meldung, ınsbesondere 

auch ın Bezug auf die eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen. 
kommt dieser Zielsetzung sehr entgegen 

Zum anderen soll das Dateienregister aber auch gegenuber 
dem Burger großtmogliche Transparenz der Datenverarbeitung 

ım otfentlichen Bereich herstellen. Zwar Kann der Burger dem 
Register nıcht, wie oft ırrtumlich angenommen, entnehmen, 

welche Daten konkret von ıhm ın der Berliner verwaltung gespei- 
chertsınd Aulgrund seiner Kontakte mıt der Verwaltung kann er 

jedoch einschatzen, welche Stellen personenbezogene Daten von 

ıhm speichern konnten 

Gleichwohl wırd von der Moglichkeit der Einsichtnahme ın das 
(allgemeine) Dateienregister relatıv wenig Gebrauch gemacht 
Dies liegt sıcherlich auch daran, daß dıe Sammlung der Regıster- 

meldungen alleıne dem Burger dıe erforderliche Übersicht nıcht 
verschafft.
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Aus diesem Grunde habe ich mit eınem mır zur Verfügung 

stehenden Textautomaten dıe Regıstermeldungen ın gestraffter 

Form nochmals erfaßt und mit Hılfe eines Stichwortverzeichnis- 
ses zuganglıch gemacht. Der ınteressierte Burger kann daraus 
ersehen, zu welchen betroffenen Personenkreisen er gehört und 
gegebenenfalls eınen Ausdruck des Kurzeintrags anfordern bzw 
ın der Dienststelle einsehen. 

Änderung der gemeinsamen Geschaftsordnung für dıe Berliner Ver- 
waltung, allgemeiner Teil (GGO D 

Einige Schwierigkeiten beı der Durchsetzung des Datenschutz- 
gedankens ım Geschaftsverkehr beruhen darauf, daß dıe geltende 
gemeinsame Geschäftsordnung für dıe Berliner Verwaltung da- 
tenschutzrechtliche Bestimmungen noch nıcht enthalten konnte. 
Anlaßlıch der vom Senator für Inneres beabsichtigten Überarbeı- 
tung der GGO I habe ıch zahlreiche Vorschlage unterbreitet, dıe 
den Mitarbeitern der Berliner Verwaltung eın einheitliches, 
datenschutzgerechtes Vorgehen erleichtern soll. Meıne Vorschla- 

ge betreffen zum einen die Einbeziehung des Berliner Daten- 
schutzbeauftragten bzw behördlicher Datenschutzbeauftragten 
ım Geschattsgang sowie dıe Berucksichtigung materieller Krıte- 
rien fur den Umgang mıt schutzwurdigen Daten. 

Wertvolle Anregungen bietet der als Anlage ? beigefügte Ent- 

wurf für sine Verfahrensvorschritt zur Datensicherung beı 
manuellen Datensammlungen, der von Studierenden des Fach- 
studiums aus dem Studiengang 20/1979 der Verwaltungsakade- 
mıe Berlin erstellt worden ıst 

Eine entsprechende Änderung der GGO I konnte bewirken, 
daß ım einfachen Geschaftsverkehr der Datenschutzgedanke von 
vornberein berücksichtigt wırd Dies ware fur dıe Verwaltungs- 
mitarbeiter eine wesentliche Hilfe. 

6 Aufgaben des Berliner Datenschutzbeauftragten 

61 Im Berichtsjahr 1982 

Anrufungen durch jedermann 

Die Zahl der Fingaben hat gegenuber dem \ortahr um ca 
50" zugenommen. Die Anrufungen erstrecken sıch nach der 

Haufigkeit geordnet ınsbesondere auf folgende Gebiete 

1 Öffentliche Sıcherheit und Ordnung 

Sozıal- und Gesundheitswesen 

Wirtschaftsverwaltung 

n
u
n
 

Finanz- und Steuerwesen 

un
 Bau- und Wohnungswesen 

In va 50% aller Eıngaben haben sıch Mangel herausgestellt. 
Bemerkenswert ıst. daß der Prozentsatz der Mangel ım Bereich 
offentliche Sicherheit und Ordnung geringer ıst {ca 30°) 

Den Bund, dıe Kırchen und den Bereich der Privatwırtschaft 
betretfende Eıngaben habe ıch an dıe zustandıgen Stellen abgege- 
ben 

An mıch sınd auch zahlreiche Beschwerden uber die unver- 
langte Zusendung von Werbematerialien herangetragen worden 
Soweit sıe den privaten Bereich betreffen, ıst hierfur der Senator 
[ur inneres - ID - als Aufsichtsbehorde zustandıg, sofern das be- 
treftende Unternehmen seinen Sıtz ın Berlın hat 

Beratung und Kontrolle 

Die Anzahl der Beratungsersuchen ($2] Abs 1 letzter Satz Ber- 
tıner Datenschutzgesetz} hat erneut zugenommen Zu den 
Schwerpunkten gehörten 

- Das Bau- und Wohnungswesen 

- die Neuen Medıen 

- der Bereich offentliche Sıcherheit und Ordnung 

Öffentlichkeitsarbeit 

In der Aufbauphase ıst cs gelungen, gute Kontakte zur Bevoike- 

rung und zu den Medien herzustellen. Es ist immer wieder er- 
staunlich festzustellen, ın welchem Umfange auch Antragen aus 

dem ubrıgen Bundesgebiet und sogar aus dem Ausland eıntref- 
fen Dazu haben Veroffentlichungen zu den Neuen Medıen, dıe 

auch ım Ausland auf besonderes Interesse gestoßen sınd, das 
Datenscheckheft und dıe Broschüre „Gesetze zum Datenschutz” 

beigetragen, dıe ın dıesem Jahr neu aufgelegt worden ıst. 

In Berlin habe sch mich mıt meinen Mitarbeitern vor allem be- 
muht, durch Vortragsveranstaltungen das Interesse am Daten- 

schutz zu verstärken So wurde zusammen mıt Herrn Professor 
Dr Jarass ım Sommersemester 1982 eın Seminar an der Freien 
Universitat abgehalten mıt dem Thema „Aktuelle Probleme des 

Datenschutzes ın Wirtschaft und Verwaltung“. An der Rıchter- 
akademie ın Trier habe ıch zusammen mit eınem Vertreter des 
bayerıschen Landesbeauftragten Datenschutzprobleme da! 
stellt Ferner wurden Veranstaltungen an der Verwaltungsak: 
mie und der Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozıalpädago- 
gik durchgeführt. Schließlich waren auch zahlreiche Besucher aus 
dem In- und Ausland zu verzeichnen, die sıch ınsbesondere über 
Datenschutzfragen beı den Neuen Medien ınformıert haben 

    

4ufbau der Dienststelle 

Die ım Jahresbericht 1981 geschilderte personelle Sırtuation'” 
hat sıch angesichts des Anstiegs der Eingaben und der Beraturgs- 
vorgange weiter angespannt 

Es war daher unumganglıch, dıe bereits für die Vorjahre vorge- 
sehene personelle Verstarkung zu beantragen. Die Unterstutzung 
meiner entsprechenden Antrage durch alle ım Parlament vertre- 
tenen Fraktionen ermoglicht mır nıcht nur dıe kontinurerliche 
Fortsetzung meiner Arbeıt, sondern zcıgt zugleich das besondere 
Interesse der Parlamentarier am Datenschutz. 

6? \oraussichtliche Schwerpunkte der kunftigen Arbeıt 

Auterund der bisherigen Erfahrungen ergeben sich folgende 
Schwerpunkte tur das Jahr 1983 

a) brledigung der Anlıegen, die dıe Burger mit ıhren Fıngaben 
verfolgen 

Trotz der stark gestiegenen Zahl von Eingaben, sche ıch es 

al» meine Hauptaufgabe an. diese moglichst zugig zu erlidı- 
gen 

b} Überprutungen von Amts wegen und Beratungen 

— Neue Medien (Bildschirmtexterprobung, Kabelternsch- 
projekt, Gesetzgebung zur Medienerprobung) 

- Kulturelle Einrichtungen 

— Öffentliche Sicherheit und Strafvertolgung 

— Datensammlungen ın der Pswchiatrie 

Datenverarheitung bei Figenbetrieben 

-— Datenverarbeitung ım Klınıkum Steglitz der Freien Unı- 

versitat 

Gegenstand der U berptutungen sınd sowohl die datenschutz- 
rechtlichen Voraussetzungen als auch dıe Maßnahmen zum orga- 
nisatorıschen und technischen Datenschutz 

93 Abschbare Entwicklungen 

\orellterung des Bundesdatenschutzgeserze, 

Die für diese Legislaturperiode geplante Nouscellierung des Bun- 
desdatenschutzgesetzes hat mit der Vorlage des Referentenent- 
wurfs vom 31 Marz 1982 Gestalt angenommen Danach sınd tol- 

gende Änderungen beabsichtigt 

- Der Entwurf bezicht die Datenerhebung mıt cın, so daß der 

Begriff „Datenverarbeitung” entsprechend erweitert wird, 

- ferner ıst eın verschuldensunabhangıget Schadensersatzan- 

spruch ohne Obergrenze vorgeschen 

- Die Auskunft tur den Burger soll ın Zukunft ım wesentlichen 

unentgeltlich sein 

s+
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- Der zunehmenden Bedeutung der Datenfernverarbeitung 
wird durch neue Regelungen für sog On-lıne-Übermittlun- 
gen Rechnung getragen. 

- Die Auskunftsptlicht soll auf die Quelle und Empfänger der 
Daten erweitert werden. 

— Be: Datenubermittlungen soll der Grundsatz der Zweckbin- 
dung starker gelten 

- Der Datenschutz beı den Medıen (Rundfunkanstalten des 

Bundes) soll verbessert werden. 

- Fur den betrieblichen Datenschutzbeauftragten ıst eın be- 
sonderer Kundıgungsschutz vorgesehen 

- Die Stellung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
soll gestärkt werden. 

- Die Kompetenzen der Aufsichtsbehorden sollen erweitert 
werden 

- Die Amitshilfe wırd naher geregelt 

Der Reterentenentwurf sicht damit praktische Verbesserungen 
des Datenschutzes fur den Burger vor. ohne daß dıe - bewahrte - 
Konzeption und Systematik des Gesetzes geandert wırd 

Die vorgeschlagenen Änderungen waren zum Tel auch für das 
Berliner Datenschutzgesetz relevanı Da das Berliner Daten- 
schutzgesetz zu den neueren Datenschutzgesetzen zahlt und 
daher auch eınıge Regelungen enthalt, dıe ın das Bundesdaten- 
schutzgesetz erst eıngefügt werden sollen, vertrete ıch nach wıe 

vor dıe Meinung, daß die Ergebnisse auf Bundesebene abgewar- 
tet werden konnen, bevor eine Anderung des Berliner Daten- 
schutzgesetzes erfolgt Die vorgesehenen Neuwahlen des Bun- 
destages geben Gelegenheit, das Novellierungsvorhaben noch 
eınmal kritisch daraufhrn zu uberdenken, ob das Gewicht der 
Vorschlage eıne sofortige Neuregelung erforderlich macht 

Entwurf einer berwaltungsprozeßordnung 

Daß auch andere Gesetzesvorhaben datenschutzrelevant sınd, 
zeigt der von den Bundesministerien für Justiz sowie für Arbeit 
und Sozialordnung vorgelegte Entwurf ciner Verwaltungspruzeß- 
ordnung Ich have gegenuber dem Senator fur Justiz u.a auf lol- 
gende Verbesserungsmoglichkeiten hingewiesen 

Der Ausschluß der Offentlichkeit soll nach wie vor ins 172 Gec- 
rıchtsverfassungsgesetz seine Grundlage finden: danach kann dıc 
Offentlichkeit ausgeschlossen werden, wenn eme Verletzung 
uberwiegender »‚chutzwurdiger Interessen beı Ulmstanden aus 

dem personlichun Lebensbereich oder w.chtigen Geschäfts-, Be- 
trrebs-, Erfindungs- oder Steuergeheimnissen droht Durch eine 
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aeue Bestimmung (347 des Entwurfs) soll nunmehr das Gericht 
bei eınem entsprechenden Antrag verpflichtet werden. dıe Offent- 
lıchkeit dann auszuschließen, wenn Tatsachen erortert werden, 
die dem Steuergeheimnis oder dem Sozuaigeticir" ı a 
Zu prufen ware hıer, ob dıese Vorschritt nıcht aut andere beson- 

dere Berufs- und Amtsgeheimnisse auszudehnen ware (z B Statı- 
stikgeheimnis, arztliche Schweigepflicht). 

Mit der Möglichkeit des Ausschlusses der Offentlichkeit ıst 
nıcht das Problem gelost, daß auch beı eıner Erörterung entspre- 
chender Angelegenheiten ın nıcht-öffentlicher Verhandlung je- 
denfalls allen Prozeßbeteiligten dıe erörterten Umstande offen- 
bart werden. Fur den Fall, daß sıch herausstellt, daß dıe erorter- 
ten Tatsachen nıcht entscheidungsrelevant sınd. steht der Beeın- 
trachtigung der Privatsphäre kein hinreichender prozessualer 
Zweck gegenuber. Es ware erwagenswert, hier prozessual eın 
Zwischenverfahren vorzusehen, ın dem auskunftspflichtige Pro- 

zeßbeteiligte oder Dritte zunachst nur dem Gericht dıe personen- 
bezogenen Daten offenbaren. Das Gericht entscheidet dann dar- 
uber, ob dıese Daten ın den Prozeß eingeführt werden sollen oder 
nıcht. Eın solches „ın-camera-Verfahren“ ıst ım anglo-amerıkanı- 
schen Recht bekannt!’ 

Eın ahnlıches Problem stellt sıch beı der Frage. ın welchem 
Umfang Prozeßbeteiligte oder Dritte zur Herausgabe von Daten 
verpflichtet sein solten Gegenüber der derzeitigen Rechtslage - 
dıe von dem mıßverstandlichen Begriff der „ıhrem Wesen nach 
geheimzuhaltenden” Vorgänge usgeht - sıeht der Entwurf vor, 
daß eine Verpflichtung zur Varlage von Unterlagen und zur Aus- 
kuntt nıcht besteht, wenn diese unter Berucksichtigung aller Um- 
stande unzumutbar ıst Unklar bleibt. auf wen dıe Zumutbarkeit 
zu beziehen ıst Aufden Vorlage- bzw Auskunftspflichtigen oder 
auf den (von der Information) Betroffenen Das von Seiten des 
(privaten) Auskunftspflichugen einschlagige Bundesdatenschutz- 

gesetz stellt hier aufdıe schutzwurdigen Belange des Betroflenen 
ab ($24) Die Vorschritt sollte deutlich zum Ausdruck bringen, ob 
und auf welche Weise dıe schutzwurdigen Belange cınzubringen 
sınd bzw inwieweit dıe Bestimmungen des Bundesdatenschutz- 
geselzes verdrangt werden. Auch hıer ware bei Zweifelsfallen die 
Eroffnung eınes ın-camera-\ erfahrens denkbar 

Berlin, den 28 Dezember 1982 

Der Berliner Datenschutzbeaultragte 

Di Kırkau
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Anlage | 

Vorstellungen über datenschutzrechtliche Anforderungen 4 Dem Datenschutz unterfallen alle personenbezogenen Da- 
an Gesetze auf dem Gebiet der Neuen Medien, ten, dıe beim Betrieb antallen, unabhangıg von der Art der 

insbesondere Bildschirmtext Speicherung (vgl Grds. 1 33". Sıe lassen sıch einteilen ın die 
, Fi B Daten, die zum Abruf bereitgehalten werden (Angebotsda- 

(Stand März 1982) ten). und ın dıe Daten, dıe wahrend der Teiinchmeraktis ıta- 
, ten (Einspeicherung und Abruf) durch Protokollierung der 

I. Voraussetzungen Aktıvitaten entstehen (Teilnehmerdaten). 
I Der Datenschutz ıst abhangıg von den Eıgenarten der cın- , 

gesetzten technischen Einrichtungen. Angesıchts der zuneh- Zweck jeder (auch technischer) Kommunikation ist der Er- 
menden Integration einzelner Technologıen (Fernsprechen, werb von Informationen. die tur das eigene Verhalten von 

Fernschreiben, Fernsehen, Datenverarbeitung usw ) sınd dıc Bedeutung sınd Die Neuen Medıen stellen solche Intorma- 
Einrichtungen entsprechend ihrer Funktion beim Kommunı- tionen zur Verfügung bzw vermitteln den Zugriff auf solche 
katıonsprozeß zu unterscheiden. Intormationen. Die Teilnehmer haben dıe Moglichkeit, diese 

. Intormationen eınzuspeichern (Anbieter) und nach vorgege- 
Den isolierten Betrieb einzelner Informauonsmedien erset- benen Kriterien (Suchbaum) abzurufen (Angebotsdaten) 
zen dıe Neuen Medien durch eınen Verbund, der dıe (ten- 
denziell beliebige} Verknupfung der „klassischen Medien“ Jede Aktıvitat eınes Teilnehmers kann protokolliert werden 
gestattet (ZB Btx Telefon - Fernsehen - Datenverarbei- {Teilnehmerdaten). Der Umfang kann verschieden scın Fr 

tung) Der bısher ısoliert entsprechend den beteiligten Me- reicht von der Aufzeichnung der Tatsache der Nutzung des 
dıen betrachtete Datenschutz (Fernmeldegeheimnis, Me- Systems uber dıe Registrierung des Aufrufs bestimmter An- 
dienrecht mıt den entsprechenden Medıienprivilegien, gebote bıs hın zur totalen Speicherung der abgerufenen oder 

Datenschutzgesetze, ım formellen Sınn) muß nun bezogen cıngegebenen Information 
werden aufdıe verschredenen, am Verbund beteiligten Funk- 3 Der Datenschutz kann nıcht dıe Verarbeitung personenbi 20- 
tionsebenen 

— Ebene des Informationstransports (technische Übertru- 

gung) 

- Fbene der Informationsbereithaltung 

- Ebene der Informationsanwendung durch die Teılneh- 

mer. 

Jede dieser Fbenen bedarf einer eigenständigen Betrach- 
tung. 

2 Die Regelung des Datenschutzes fallt ın dıe Zuständigkeit 
derjenigen Stellen, denen Regelungskompetenz ım Einblick 
auf dıe einzelnen Einrichtungen zukommt (Annexprinzip) 

Die - verfassungsrechtlich festgeschriebenen - Gesetzge- 
bungskompetenzen knupten demgegenuber an der bisheri- 

gen technologischen Sıtuation an 

— Fernsprechnetz, Fernschreibnetz. 

netz Bund 
Datenubertragungs- 

— Fernsehen, Presse, Rundfunk („Massenmedien“) Land 
(gef Rahmenkompetenz) 

— Benutzung der Medien zur Erfüllung eigener Zweckset 
zungen Bund (Bundesbehorden, Private) und Lund 
(Landesbehorden)} 

Dei Finsatz Neuct Medien ertord.rt eine Progektion dieser 

Zustandigkeiten aufdie jeweiligen Funktionsebenen Dataus 

ergibt sıch, 

- Transportfunktion Bundeskompetenz 

- Bereithaltungsfunktion Landeskompetenz 

Anwendungsfunkuonen gemischte Kompetenz, ge 
Landeskompetenz ım Hinblick auf zulässige Nutzunge 

der Bercitstellungseinrichtungen 

1 
n 

w Bezugspunkt fur den Datenschutz ıst die Verantwortlichkent 

der speichernden Stelle Dies setzt cine eindeutige Regelung 
der Trägerschaft der beteiligten Finrichtungen voraus 

Die Tragerschaft ıst abhangıg von der Regelungskompetenz 
Da das Gesamtsystem der Neuen Medien aus Elementen be- 
steht, für dıe unterschiedliche Kompetenzen gelten, ıst auch 
eıne unterschiedliche Tragerschaft zu fordern 

Hier bieten sıch an‘ 

- für den Transportbereich Bundespost 

—- für den Bereitstellungsbereich Landesanstalt, -korper- 
schaft, ggf. Privatunternehmen unter Landesaulsicht (vgl 
Bayer. Kabelmodeli) 

- fur den Anwendungsbereich Tragerschaften sınd vorge- 

geben 

ner Daten generell regeln, es ıst vielmehr zwischen den ver- 
schiedenen Phasen der Verarbeitung zu unterscheiden 

Die Datenschutzgesetze unterscheiden folgende Formen der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

— Erhebung der Daten (in On-lıne-Systemen Abruf von 
Daten). d h dıe zunachst noch nıcht auf dauernde Ver- 

wertung oder Auswertung bezogene Beschaffung und 
Fixierung von Daten 

— Speicherung von Daten, dh die (in der Regel grorin ter 
Erfassung von Dater aul cınem Datentrager zum Zweck 
der weiteren Verwendung 

— Offenbarung von Daten, d h dıe Bekanntgabe von Daten 
an Stellen. die am KommtunikationsprozeR nıcht beteiligt 
sınd (bzw waren), eın Sonderfall ıst die Übermittlung 
von Daten, dh die Bekanntgabe der Daten an dritte 
Stellen {Unterschied Die Bekanntgabe von Daten an 
nicht zustandige Mitglieder der speschernden Stelle ıst 

war cine Olfenbarung, aber keine Lbermittlung) 

- Veranderung von Daten, dh die inhaltliche U mgestal- 
tung, eine Sonderform ıst die Anonsmisierung,. d hdıe 
Veränderung derart. daB die Person, aut die sıch die Da- 

ten bezichen (Betroffener; nieht mehr erkennbar ıst 

— Sperrung von Daten. dh die Anbringung cınes \er- 

merks, der dıce Nutzung der Daten nur noch zu bestimim- 
ten Zwecken, ınsbesondere zur Bewesssicherung zulaßt 
Als Sperrung gilt auch die gesonderte Aufbewahrung. 

wenn der Fingritt nur noch zu diesen Zweiken moglich 

ist 

Löschen von Datın. Jh das Unkenntliihmachen der Da- 
ten 

Il. Leitsätze 

1 Grundsätze 

1 

U 

Im Hınbliik auf die datenschutzrechtliche Verantwortlich- 
keit haben die Gesetze die Trägerschaft und dı. Grenzen der 

einzeinen Funktionshereiche cindeutig festzulgen 

Einzubrziehen sınd 

- der technische Ubertragungsberceiuh (Tiansportsinrich- 
tungen, zB. Teleton. Leistungsnetz) 

— der (Fern-Jverarbeitungsbrreich, der den Intormations- 
abruf ermoglicht (Bereitstellungseinrichtungen, zB Btx- 
Zentrale, Kabelzentrales 

Hrwosoulder nderkonierer zder D tonshutzy. sufte ein des Bu rdas und 
dur Londer vorıhsch edeten Gr ndsatzu veroflentlcht m Jahresber hiolo8] 

s2:
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- der Anwendungsbereich mit den Datenstationen der 

Teilnehmer (Teilnehmereinrichtungen, 2.B. Fernsehap- 

parat, Drucker, externer Rechner). 

Besondere Bedeutung kommt aen Bercitstellungseinrichtun- 
gen zu, dıe für den Betrieb der Neuen Medıen grundlegend 
sınd. 

Die Träger sınd eınem besonderen Datengeheimnis zu unter- 
werfen, das die Teilnehmer- und die Angebotsdaten umfaßt 
(letztere soweit diese nıcht fur den Abruf durch Jedermann 

geoffnet sınd) 

Die beteiligten Trager sınd luckenlos der Datenschutzkon- 
trolle zu unterwerfen. 

Alle Phasen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
(außer der Loschung) sınd, ungeachtet der Verarbeitungs- 
form (vgl. Grds 1.3), nur unter ausdrucklich benannten Vor- 

aussetzungen zulassıg 

Dem Betroffenen ist gegenuber jedem Trager ein unbe- 
schrankter Anspruch auf Auskunft uber dıe von ıhm gespei- 
cherten Daten, eın Anspruch auf dıe Berichtigung falscher 
Daten sowie cın Anspruch auf Loschung der Daten beı 
rechtswidriger (Teilnehmerdaten) oder seine schutzwurdigen 
Belange verletzender Speicherung (Angebotsdaten) eınzu- 

raumen 

> Technischer Übertragungsbereich (Transporteinrichtungen) 

6 

? 

24 

Von der Geseizgebungszustandigkeit des Bundes sowie der 

Tragerschaft der Bundespost ıst auszugehen 

Es ıst sicherzustellen. daß das Fernmeldegeheimnis auch fur 
dıe Daten Geltung besıtzt, die Bediensteten der Bundespost 

beim Betrieb offenbart werden Fıinschrankungen des Lern- 
meldegeheimnisses (z.B G 10) sollten ausgeschlossen wer- 
den (vel Grds 6} 

Es ıst sıcherzustellen, daß der Bundesbeauftragte fur den Da- 
tenschutz dıe Einhaltung von Datenschutzvorschriften ın 
den Transporteinrichtungen kontrollieren kann, das Fern- 

meldegeheimnis ıst insoweit einzuschranken (vgl Grds ” 1) 

Die Erhebung personenbezogencr Daten ısınur zulässig, »0- 

weıt dıes zur Abwicklung der technischen Übertragung ertor- 
derlich sst Zur Gebuhrenabrechnung sınd die Daten ın sıner 
korm zu erheben, dıe dıe Art der Nutzung sowie dıe abgeru- 
fenen Informationen nıcht mehr cıkennen laßt (vgl Grds. 

15} 

Die Speicherung personenbezogener Daten ıst abgeschen 
von den zur Gebuhrenabrechnung erforderlichen Daten un- 
zulassıg. Fur dıe Speicherung personenbezogener Daten zur 
Kontrolle der Richtigkeit von Gebuhrenforderungen (zB 
Aufschaltung) ıst dıe Einwilligung der Betroffenen einzuho- 
len 

Bereifstellungseinrichtungen 

Allgemeines 

Die Bereitstellungscinriehtungen dienen nicht der techni- 
schen Ubernittlung, sie unterliegen damit weder der Gesetz- 
gebungskompetenz des Bundes noch der gesetzlichen Tra- 
gerschaft der Bundespost Mangels Normierung ım GG sınd 
fur dıe Gesetzgebung damıt dıe Lander zustandig. 

Aus der Sıcht des Datenschutzes ist cıne gesetzliche Losung 
der Tragerschaft vorzuziehen, die eıne unter öffentlicher 
Aufsicht stehende Institution mit der Trageischaft betraut, 

sollte diese Institution privatrechtlich organısıert sein, ıst. die 

offentliche Aufsicht ausdrucklich sicherzustellen 

Für den Bereitstellungsbereich ıst eın dem Fernmeldege- 
heimnis vergleichbares Amtsgeheimnis zu schaffen (vgl 
Grds. 6 2). Fur dıe ın den Einrichtungen dieses Bereichs be- 
schaftigten Bediensteten ıst cın Zeugnisverweigerungsrecht 

und für alle dort gespeicherten Daten cın Beschlagnahmever- 
bot (vel 3 97 StPO) zu verlangen (vgl Grds 64) 

  

14. Neben dem Anbieter muß der Trager der Bercitstellungsern- 

richtung dıe rechtliche und technische Moglichkeit haben, 
den datenschutzrechtlichen Vorschriften Geltung zu ver- 
schaffen, ınsbesondere durch Sperrung oder Löschung eın- 
zelner Angebotsdaten oder durch den Entzug der Anbiete- 
rerlaubnıs Zur Überprufung ıst eın geeignetes \ertahren 
vorzusehen, das auch den Anspruch auf rechtliches Gehor 

sicherstellt. 

Die Einrichtungen ım Bereitstellungsbercich sollten der 
Kontrolle des jeweiligen Lundesbeauftragten für den Daten- 
schutz unterstellt werden Das besondere Amtsgeheimnis 
(vgl. 13 ) ıst ınsoweit eıinzuschranken (vgl Grds 7 1). Dies 

gılt auch, wenn der Trager ın privater Rechtsform gegrundet 

wird Die Kontrollbefugnis erstreckt sıch auf alle Daten, dıe 
ın Bereitstellungseinrichtungen gespeichert oder vermittels 

der Bereitstellungseinrichtungen (z.B. aus externen Compu- 
tern) abrufbar sind (vgl Grds 70. 

32 Angebotsdaten 

16 Dice Speicherung personenbezogener Daten ım Rahmen des 

Informationsangebots (Angebotsdaten} ıst nur zulässig, >0- 
weit kein Grund zur Annahme besteht, daß dadurch schutz- 
wurdige Belange des Betroffenen beeintrachtigt werden 
Wird dıe Speicherung von offentlichen Stellen vorgenom 
men. durten nur solche personenh 76 nen Daten gesper- 
chert werden, deren unbeschrankte Übermittlung an nıcht- 
öffentliche Stellen zulassıg ıst Personenbezogene Daten, die 

sıch auf gesundheitliche Verhaltnisse, stralbare Handlungen. 
Ordnungswidrigkeiten sowie rehgiose oder politische An- 

schauungen beziehen, durfen nıcht gespeichert werden Die 
Speicherung personenbezogener Daten ıst zulassig. wenn der 

Betroffene unter den Voraussetzungen der entsprechenden 
Bestimmungen der Landesdatenschutzgesetze zugestimmt 

hat 

Die Lbermittlung personenbezogene: Daten an jedermann 

ist zulassıg, sowett nicht schutzwurdige Belange der Betrofle 
nen dıce Beschrankung der Übermittlungsmoglichkeit aul be- 

stimmte Teilsehmergruppen erfordern oder der Anbieter 
eine Beschrankung ausgesprochen hat In diesem Fall sınd 

hinreichende Maßnahmen der Datensicherung zu ereften, 

dıe einen unberechtigten Abrul verhindern 

Angebotsuaten sınd vom Trager der Bereitstellungscinrich- 
tung zu sperren, wenn sıch weder die Richtigkeit noch dic 

Unrichtigkent der gespeicherten Daten nachweisen laßt oder 

wenn dıe Loschung der gespeicherten Daten zu Zwecken der 

Bewerssicherung oder zur Wahrung sonstiger schutzwurdiger 

Belange der Betcihgten noch erforderlich ıst 

Angebotsdaten sind zu losıhen. wenn ıhre Speicherung ın 

einer Bereitstellungseinrichtung unzulassıg ıst Sie sınd 

terner zu loschen. wenn der Betroffene dies verlangt und 

begrundet darlegt, durch die Speicherung ın seinen schutz- 

wurdigen Belangen verletzt zu sem 

33 Teilnehmerdaten / Beinrebsdaten 

20 

21 

22 

Teilnehmerdaten durten nur erhoben, gespeichert oder uber- 

mittelt werden, soweit dies tur den Betrieb unumganglıch ıst 

und ohne sıe cine der gesetzlich zugelassenen Kommunika- 

tionsformen der Neuen Medien nıcht durchgefuhrt werden 
kann {vgl Grds 12) Soweit Teilnehmerdaten verarbeitet 
werden konnen, durten sie nur zu dem Zweck verwertet wer- 
den, zu dem sıe offenbart werden (Grundsatz der Zweckbin- 

dung. vgl. Grds 41} 

Gebuhren und Fnigelte tur den Abrut der Angebotsduten 
sınd 0 zu berechnen und abzurechren. daß dıe Art der Nut- 
zung sowie die abgerutenen Daten nıcht mehr erkennbar 
sınd (1gl Grds 15) 

Personenbezogene Daten, dız der Teilnehmer an Bercitstel- 
lungseinrichtungen (zB uber den Ruckkanal) ubermittelt 
hat, durfen ım Informationsangebot zınes anderen Teilneh- 

mers nur gespeichert werden. wenn er vor der U bermittlung 

uber die Speicherung informiert worden ıst
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23 Die Frstellung von Teılnehmerprofilen auf Grund von Teil- 
nehmerduten ıst zu verbieten (vgl Grds 3.1) 

4 Anwendungsbereich: Teilnehmereinrichtungen 

24 Die Zulassigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch dıe Teiinehmer, ınsbesondere dıe Übermittlung perso- 
nenbezogener Daten an Bercitstellungseinrichtungen, rıch- 

tet sıch nach den jeweıls anwendbaren Datenschutzgesetzen 
Im Hinblick aut dıe Gesetzgebungskompetenz der Lander 
sollten jedoch ım Zusammenhang mıt der Regelung des 
Bercitstellungsbereichs Zugangsbedingungen fur die Teıil- 
nehmer formuliert werden, dıe Informationen anbieten wol- 
len Ferner sollte eın Anbieter nur zugelassen werden. wenn 
er zuverlussig ıst (u a. keine Verstoße gegen Datenschutzbe- 
stimmungen vorliegen) 

25. Der Anschluß von Rechnern durch die Teilnehmer (externe 
Rechner) ıst nur unter der Bedingung zulassıg, daß dıe Vfog- 
lichkeiten der Erhebung, Speicherung und Übermittlung 
personenbezogener Daten durch diesen Rechner, dıe unter 
3 verzeichneten Voraussetzungen für Bereitstellungseinrich- 
tungen erfüllen Dies gilt auch für Daten, dıe aus weiteren 
angeschlossenen Rechnern abgeruten oder dorthin ubeimit- 
telt werden sollen Hinreichende technische und organısato- 
rısche Maßnahmen mussen gewahrleisten. daß die Daten 
nıcht unbefugt verarbeitet werden konnen (vgl Grdy 721 

Anlage 2 

Entwurf für eine Verfahrensvorschrift 
zur Datensicherung bei manuellen Datensammlungen 

[. Grundsätze 

1 

(1) Wer personenbezogene Daten nutzt, hat dıe technischen 

und organısatorıschen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich 

sınd, um einen Mißbrauch der Daten. ınsbesondere dıe unbefug- 

te Otfenbarung zu verhindern 

(2) Dies gılt ungeachtet der Form, ın der personenbezogene 
Daten aufbewahrt oder ubermittelt werden. Ausgenommen sınd 
ım folgenden Daten, die automatısch verarbeitet werden 

2 

Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ıhr Aufwand ın einem 
angemessenen Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck 

steht. 

UI. Definitionen 

y3 

Personenbezogene Daten sınd alle Fınzelungaben uber person- 

liche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimni- 
baren naturlichen Person Soweit schutzwurdige Belange uber 
den Tod hınaus fortwirken, sınd auch die Daten Verstorbener wie 
personenbezogene Daten zu behandeln 
  

!" Aus Dateny aherung brı manuchen Duensemmlungen Entwutsiner vu th 
renssarschrut, con Prowkebericht aus clom Fuchstudium der Verwalturgsakide- 
mie Berlin, Kurtursiendumm 230” 208 16 Berlin ıS Erstellt von Sud“ und n 
des Fuchstudiums sus dem Studiengang 2, 19°9 Horiusgeber Serwaltunenikt 
dem Burlın Jun 1982 

26 Dice Erhebung personenbezogener Daten durch Teilnehmer 
ıst nur zuzulassen, wenn der Betroffene seine Einwilligung 

hierzu erteilt hat. Dies gilt auch für die Erhebung der Daten 
durch externe Rechner Die Übermittlung dieser Daten setzt 
ebenfalls die Einwilligung der Betroffenen voraus Durch dıe 
Absendung einer Mitteilung, durch dıe einem Anbieter die 

Begründung eines Rechtsverhältnisses angetragen wırd, gilt 
die Einwilligung als insoweit erteilt, als dies zur Abwicklung 
desselben erforderlich ıst und dabei die schutzwurdigen Be- 
lange der Beiroffenen hinreichend gewahrleistet werden 

27 Abstummungen, Wahlen und Meinungsumfragen uber den 
Ruckkanal sollten ausgeschlossen werden (vgl. Grds 4.3) 

28 Es ıst sıcherzustellen, daß ın Medienarchiven gespeicherte 

personenbezogene Daten nicht unter Berufung auf das Me- 
dienprivileg treı zuganglıch gemacht werden Eine Speiche- 
rung solcher Daten ın Bereitstellungseinrichtungen sollte 
nur unter den Bedingungen von 3 zulassıg sein (vgl Cirds 
5) 

29 Fur die rechtwidrige Speicherung von Teılnehmerdaten sınd 
Stratvorschriften vorzuschen Die Speicherung personenbe- 
zogener Daten ım Angebot, dıe schutzwurdige Belange der 
Betroffenen verletzen, ıst als Ordnungswidnigkeit zu ahnden, 
wegen mehrfacher Verstoße ist die Moglichkeit vorzuschen, 
einen Teilnehmer auszuschließen Der Abrut von Daten 
bleibt straffrei, wenn dıe Daten rechtswidrig gespeichert oder 

nicht hinreichend gesichert sınd (vgl $ 41 Abs 1 Zi 2 
BDSG} 

4 

Personenbezogene Vorgänge sind ım Zusammenhang st.hende 

Schrittstucke und andere Datenträger, dic sıch aut eine bestumm- 

te Person beziehen Hierzu zahlen auch Schriftstucke und Daten- 
trager. die sich auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und 

personenbezogene Daten enthalten 

35 

Personenbezogene Sammlungen sınd Gesamtheiten von pers0- 
nenbuzogenen Vorgangen Personenbezogene Sammlungen sınd 

dann Dateien, wenn sıe gleichartig aufgebaut. nach bestimmten 

Merkmalen erfaßt und geordnet sind und nach anderen bestumn- 

ten Merkmalen umgeordnet und ausgewertet werden konnen 

IE Schutzstufen 

6 

Jede personenbezogene Sammlung unterlegt ciner dei folgun- 

den Suhurzstuten Die einzelnen ın der Sammlung enthaltenen 
Vorgangs sowie deren personenbezogene Daten unterliegen 

dieser Schutzstufe, soweit nucht aus besonderen Grunden ım Ein- 
Zeltall cine hohere Schutzstute erforderlich st 

u = 

Schutzstuten sınd 

0) often 

{l) geschutzt 

(2) vertraulich 

(3) streng vertraulich 

N nn
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Zu (0). 

Offen sind alle Sammlungen, dıe jedermann zugänglich sınd, 
ınsbesondere Presseerzeugnisse und offentliche Verzeichnisse. 

Zul) 

Geschutzt sınd alle Sammlungen, wenn die unbefugte Nut- 
zung einzelner ın ıhnen enthaltener personenbezogener Daten 
hochstens eıne Belastıgung erwarten laßt. 

Zu (2) 

Vertraulich sınd alle Sammlungen, wenn dıe unbefugte 

Offenbarung der ın ıhnen enthaltenen personenbezogenen Daten 
eıne Gefährdung der wırtschaftlichen oder gesellschaftlichen Stel- 
lung des Betroffenen erwarten laßt. Vertraulichsind ınsbeson- 

dere alle Sammlungen. dıe einem besonderen Berufs- oder Amts- 
geheimnis unterliegen. 

Zu 3) 

Streng vertraulich sınd alle Sammlungen, wenn dıe un- 
befugte Offenbarung der ın ıhnen enthaltenen personenbezoge- 
nen Daten eınen Eingriff ın den unantastbaren Bereich privater 

Lebensgestaltung darstellen oder Leben, Gesundheit oder Frei- 
heit der Betroffenen gefahrden wurde. 

$8 

Dateien sınd mındestens alsgeschutzte Sammlungen zu bo- 
handeln. 

IV. Zuordnung zur Schutzstufe 

9 

Die Zuordnung personenbezogener Sammlungen zu der jewcı- 

hıgen Schutzstufe, bei der cinc einheitliche Beurteilung vorgs- 

nommen werden kann, ıst von einem damit besonders betrauten 
Mitarbeiter (ggf. dem Datenschutzbeauftragten} der entspreihen- 
den Behorde vorzunehmen 

10 

(1) Die Zuordnung personenbezogener Sammlungen mit Vor- 
gangen verschiedener Schutzstufen soll vom zustandıgen Sach- 
bearbeiter vorgenommen werden. 

(2) Der mit diesen Angelegenheiten besonders betraute Mitar- 

beiter (ggf der Datenschutzbeauftragte) ıst über dıe Zuordnung 
zu informieren. 

st 

Ausschlaggebend fur die Zuordnung personenbezogener 
Sammlungen ıt dıe Schutzstute, der dıe Mehrzahl der ın ıhnen 

enthaltenen personenbezogenen Daten unterlegt. 

$12 

(1) Enthalt eıne personenbezogene Sammlung Eınzelvorgan- 
ge. dıe eıner hoheren Schutzstufe unterliegen als die Sammlung, 
so sınd dıese Vorgange gesondert zuzuordnen 

(2) Das gleiche gilt für Teile von Vorgungen 

V. Kennzeichnung 

$13 

Vertrauiiche Vorgange sınd außerlich sichtbar mit dem 
Vermerk “vertraulich“ zu versehen 

4 

Streng vertrauliche Vorgange sınd außerlich sıchtbar mıt 

dem Vermerk “streng vertraulich" zu versehen. 

215 

Weıcht die Zuordnung vertraulicher oder streng 

vertraulicher Teilvorgange von der Zuordnung des Vorgan- 
ges ab, dann sınd dıe Teilvorgange zu kennzeichnen 

26 
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VI. Aufbewahrung 

$16 

Es ıst sıcherzustelien, daß unbefugten Personen keine ge- 
schutzten Daten offenbart werden, Dienstraume, ın denen 

sıch geschutzte Vorgänge befinden, sınd, wenn sıe - auch nur 
kurzzeitig - nıcht besetzt sınd, zu verschließen 

a) Aufbewahrung wahrend des Geschaftsganges 

$17 

Geschützte Vorgange sınd außerhalb der Geschaftszeiten 
ın verschlossenen Raumen oder verschlossenen Behaltnıssen, dıe 

keinen zufälligen Zugrift erlauben, zu verwahren 

$18 

Vertrauliche Vorgange sıad ın verschlossenen Schranken, 
die sıch ın abschließbaren Raumen befinden. aufzubewahren 

%19 

Streng vertrauliche Vorgange mussen daruber hınaus ın 
Behaltnissen aufbewahrt werden, bei denen ein unbefugtes Off- 
aen ohne sıchtbare Gewaltanwendung nıcht moglich ıst 

b) Aufbewahrung von Altvorgangen 

320 

Altvorgange sind entsprechend oder ın besonders gesicherten 
Raumen aufzubewahren Der Personenkreis, der Zugang zu sol- 
chen Daten oder Raumen hat, in denen sıch Vorgange mıt sol- 

chen Daten befinden, ıst begrenzt zu halten und namentlich fest- 
zustellen 

©) Teilvorgange 

21 

Befinden sıch einzelne vertrauliche Teihorgange ın gc- 
schutzten Vorgangen oder streng vertrauliche Teisor- 

gange ın vertraulichen oder geschutzten \organgen, so 

sınd diese ın eınem versiegelten Umschlag ın den Vorgangen auf- 
zubewahren. 

VII. Zugriff 

322 

{l) Zugnif zu Daten aller Schutzstufen hat grundsatzlich nur 
der zustandige Sachbearbeiter 

(2) Außer dem zustandigen Sachbearbeiter hat tolgender Per- 

sonenkreis ım Rahmen seines Verantwortungsberceiches Zugrift 
I zuoffenen Daten 

a) Schreibkrafte, 

sowcit notwendig auf Anweisung eines Berechtigten 

{Abs I und 2 Nr 4} auch bıs streng vertrauliche 
Daten, 

b) Betrisbspraktikanten, 

2 bis zugeschutztien Daten 

a) Beamtenanwarter und Auszubildende, 

wenn fur die Ausbildung forderlich auch vertrauliche 
und sofern notwendigauch streng vertrauliche Da- 
ten, 

bj) Lachoberschulpraktikanten. 
wenn fur die Ausbildung forderlich auch vertrauliche 

Daten, 

3. bis zu vertraulichen Daten 

a) Burolciter, 

mit Zustimmung der Berechtigten (Abs 
auch streng vertrauliche Daten, 

l und 2Nr &) 

b) Zuarbeıter, 

mit Zustimmung der Berechtigten (Abs 

auch streng vertrauliche Daten. 
Lund 2 Nr &)
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4. bıs zustreng vertraulichen Daten: 

a) Burolciter, 

b) Dienstkräfte mit Leitungsaufgaben, 

c) der tur den Datenschutz beauftragte Mitarbeiter für 

seine Aufgaben 

VI. Transport von Daten 

a) Innerdienstlicher Transport 

$23 

Geschutzte Daten sınd ın Umlaufmappen zu transportie- 
ren Die Umlaufmappen brauchen nıcht verschlossen zu sein, 
wenn durch organisatorische Maßnahmen gewahrleistet ıst, daß 

Unbefugte keine Einsicht nehmen konnen. 

y24 

(1) Vertrauliche Daten durfen nur verschlossen transpor- 
tiert werden Der Umschlag muß dıe Aufschrift*vertraulich“ 
erhalten, so daß er von den Postverteilungsstellen nicht geoffnet 
wird Nach Moglichkeit ıst der Umschlag auch mıt dem Namen 
oder dem Stelfenzeichen des Empfängers zu versehen. 

{2) Der ınnerdienstliche Botenverkehr ıst ausreichend 

(3) Innerhalb eınes Dienstgebaudes ıst der unverschlossene 
Transport dieser Daten durch den entsprechenden Sachbearbeı- 

ter zulassıg 

$25 

() Der Schutz streng vertraulicher Daten unterhegt 
eıner besonderen Sorgtaltspflicht durch den Sachbeurbeiter 

(2) Streng vertrauliche Daten sınd nur ın verschlosse- 

nen und versiegelten Umschlagen und mit der Aufschrift 
“streng vertraulich” durch Boten gesondert zu transportie- 
ren Dabeı ıst der Empfang der Daten durch Empfangsbekenntnis 
zu kontrollieren Isı kein dırekter Empfänger bekannt, so sınd dic 

Daten dem Behordenleiter zuzusenden 

(3) Die Mitnahme von streng vertraulichen Daten 
durch den Sachbearbeiter außerhalb des cıgenen Dienstgebaudes 
der Berliner Verwaltung darf nur ın verschließbaren Aktenkofiern 
erfolgen 

bj} Außerdienstlicher Transport 

326 

Geschutzte und vertrauliche Daten sınd verschlossen 
zu versenden Postkarten sınd nur fur Vorladungen oder Bitten 

um Anruf zu verwenden Lassen sıch nahere Angaben uber dıe 
Angelegenheit nicht vermeiden, ıst dıe Postkarte ebentalls ver- 
schlossen zu versenden 

%27 

(1) Streng vertrauliche Daten sind so zu versenden, daß 

sichergestellt ist, daß nur der Empfanger selbst das Schriftstuck 
erhalt 

(2) Der verschlossene Brief ıst entweder durch Boten oder auf 

dem Postwege mıt Postzustellungsurkunde zuzustellen Die Post- 
zustellungsurkunde ıst mit dem Vermerk „nur dem Empfunger 
personlich auszuhandıgen“ zu verschen Wırd der Brief durch 
eınen Boten uberbracht, so hat dieser sıch von der Identitat des 

Empfängers zu überzeugen. 

IX. Auskunft 

a) Telefonısche Auskunft 

328 

{1} Offene Daten durfen jederzeit ohne Prufung der Emp- 
fangsberechtigung ubermittelt werden, sofern der Anfragende 
geltend macht, dıe Daten zu benotigen 

(2) Die Übermittlung zu Werbe- und Vermarktungszweiken 
ıst unzulassıg 

329 

(Gi) Geschutzte Daten durfen an Privatpersonen oder 

deren legıtimierte Vertreter nur ubermittelt werden, wenn uber 

dıe Berechtigung und dıe Identitat des Anfragenden keine Zwcı- 
fel bestehen 

(2) An offentliche Stellen ıst die Übermittlung nur zulassig, 

wenn keıne Zweifel! bestehen. daß dıe Daten zur rechtmaßıgen 
Aufgabenerfüllung der antragenden Stelle erforderlich sınd 

x 30 

(1) Vertrauliche Daten durfen an Privatpersonen oder 

deren fegıtimierte Vertreter nur ubermittelt werden, wenn dıe Be- 

rechtigung und dıe Identitat des Anfragenden sıchergestellt sınd 

(2) An offentliche Stellen ıst die Übermittlung nur zulassıg, 
wenn sichergestellt ıst, daß die Angaben zur rechtmaßıgen Auf- 
gabenerfüllung der anfragenden Stelle erforderlich sınd Die 
Identitat des Nachtragenden muß feststehen 

(3) Uber den Inhalt der Auskunft, dıe Berechtigung und dıe 
Identitat des Antragenden ıst eın Vermerk zu fertigen 

31 

Streng vertrauliche Daten durten telefonisch nıcht uber- 
mittelt werden 

b) Schriftliche Auskunft 

2 3 

Fur oftene Daten gilt $ 28 entsprechend 

333 

{1} Geschutzte Daten durten an Privatpersonen oder deren 
leginmierte Vertreter ubermittelt werden, wenn uber die Berech- 
tigung keine Zweifel best.hen 

(2} An olfentliche Stellen ıst die Übermittlung nur zulässig, 

wenn keine Zweifel bestehen, daß die Daten zur vechtmabigen 

Aufgebenertullung erforderlich sınd 

334 

{1} Vertrauliche Daten durfen an Privatpersonen odei 

deren legitimierte Vertreter nur ubermittelt werden, wenn 

die Berechtigung sichergestellt ıst 

(2} An oftentliche Stellen ıst die Übermittlung nur zulassıg, 
wenn sichergestellt ıst, daß che Angaben zur rechtmäßigen Aut- 

gabencrfullung ertorderhih sind 

5 x 3 

{lb Streng vertrauliche Daten durften an Privatpersonen 

oder deren legitimierte Vertreter nur übermittelt werden, wenn 

eine schrifthche Anfrage vorhegt und die Berechtigung sıcherge- 
stellt ısı 

(2) An offentliche Stellen «st die Übermittlung nur zulassıg, 
wenn schriftlich nachgewiesen ost, daß die Daten zur rechimaßı- 
gen Aufgabenertullung unbedingt erlorderluh sınd 

«) Linsichtnahme 

336 

(bD Furdie Einsichtnahme ın Vorgange (7 B \ktencinsicht in 
den Lienstraumen gelten die 3% 28 bis 30 untsprechend 

{2} Die Einsicht ın streng vertrauliche Vorgange Ist nur 

zulassıg. wenn eın schriftlicher Antrag vorliegt und Berechtigung 

und Identitat des Einsichtnehmenden sichergestellt sınd Uber 

dıe Einsichtnahme ıst eın Vermerk zu terugen 

{3} Furden Versand von Vorgangen zum Zwecke der Einsicht- 

nahme gelten die 8 32 bıs 35 

[N
 
1
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28 

d) Emwilligung 

337 

(b) Auf Grund einer schriltlichen Einwilligung desjenigen, 
uber den personenbezogene Daten vorliegen. konnen diese auch 
an Dritte ubermittelt werden. 

{2) Die Einwilligung soll auf bestimmte Daten und Personen 
beschrankt und kann befristet werden 

(3) Die Einwilligung bedarf nıcht der Schriftform, wenn wegen 
besonderer Umstände eine andere Form der Einwilligung ange- 
messen ıst Dies gilt nıcht fur vertrauliche und streng 
vertrauliche Duten 

X. Vernichtung 

$38 

Schrittstucke und sonstige Datentrager, die offene Daten 
enthalten, konnen unmittelbar der Wiederverwertung zuge- 
führt werden 

339 

{1 Enthalten Schriftstucke und sonstige Datentrager ge- 
schutzte oder vertrauliche Daten, so sind diese vor der 
Wiederverwertung mit dem Aktenwolt zu vernichten Ist dıes 

nıcht moglich, sınd sıe zu bundeln und der Mullverbrennungsan- 

lage zu ubergeben. Dabei ıst sicherzustellen, daß keine einzelnen 
Schriftstucke entnommen werden konnen 

(2) Daruber hinaus hat die Vernichtung von Schriftstucken 
und sonstigen Datenträgern, die streng vertrauliche Daten 

enthalten. ın Anwesenheit eınıs Zeugen zu erfolgen und ıst 
schriftlich testzuhalten 

(3) Abfälle, ınsbesondere Zwischenmaternal, sınd so zu ver- 
niehten. daß eine Finsichtnahme durch Unbefugte ausgeschlos- 
sen bleibt
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Anlage 3 

Stichw ortverzeichnis zu den seit 1979 erschienenen Jahresberichten 

Zitierweise Jahr, Seite 

Ablichtung von Personalausweisen 80, 14 
Arztlıche Schweigepflicht 81, 5, 17 
Adreßlisten 81, 12 
\kten 79, 3, 81, 12 
Akteneinsicht 79, 3, 6, 81, 13 
Aktenvernichtung 81, 17. 82,6 
Akten, Vollstandigkeitsprinzip 81, 10 
Amtsgeheimnis 81.9 
Amtsgericht 81, 8 

Amtshıilfe 79, 3, 82, 14 
Anonymisierung 80, 6, 12.81, ° 
Anordnung uber Mitteilungen ın Strafsachen 

{MiStra) 80, 12, 13 
Archiv 80, 18 
Aufbewahrung von Daten 81.5, °, 9. 

19.11 
Aufsichtsbehorde für den Datenschutz 

79,5, 80, 17.81. 15. 18, 82, 20 
Auskunft 79, 3 80, 7, 81,6 

\uskunftsverweigerung 80, 7 
Ausiander 80, 5, 81, 7,82, 14 
Auslanderbehorden 81, 12 
BAfOG 81, 17 
Bankverkehr 81, 14 
Bau- und Planungsakten 82, 5 ff 

Benutzer- und Zugrifiskontrolie 82, 18 
Beratung 79, 4, 80,4, 15. 81,4. 18. 82, 21 
Bildschirmtext 80. 5,9, 17, 81, 13, 21,82, 
Berichtigungsanspruch 80, 7 
Bezirkseinwohneramter 81, 8 
Bezirksverordnetenversammlung (BV V 3 82, 5 

Breitbandkabel 81, 13, 14 
Bundeskriminalamt 80, 16 

Bundesstatistckgcsetz 80, 3 

Bundeszentralregister 80, 12 13 81.10 11 

Code 80, 6 
Lode-Sıcherung 81, 14 
Datei 81,9 
Dateibegrift 80, 3, 81,3. 12 
Datenregister 79, 2,4, 5, 80, IS 

81. 11, 18, 82, 20 
Datenerhebung 80, 12, 81, 5 

Datengeheimnis 81, 9 

Datenscheckheft 81,4 
Datenschutzbeaultragte - Konferenz 81, 10 

Datensicherung 80, 9, 14 81, 11, 12, 18, 82.25 # 

Datenverarbeitung 81.8 
Einheitliche Patıentendatenscrwaltung 

{EPDV) 81, 17 
Finsichtsrecht 79, 3, 80, 13. 81, 13. 20 
Einwilligung 79, 2.4,80,3.6.81,8,6.°, 

11,13.19, 21 
Einwohnerdatenbank 81, 8. 82, 19 
Tinwohnerwesen 79, 3 
Erforderlichkeitsgrundsatz 79, 3, 80, 13 

81, 12,15 
Erhebung 81. 6. 7, 10 
LUROCATSILS 
Furoparat 79, 6, 80, 18 
hehlbelegungsabgabe 82, 7 
Fernwartung 81. 17 
Feuerwehr 82, {1 
Forschung 79, >, 6, 13, 81. 5, 6. 13. 15, 82, 14 
Fuhrungszeugnıs 81. Il 

Gebuhrenpflicht bei Auskunften 79, 6 

Gesundheitsdaten 79, 3. 80, 4, 81,3. +4 
Gewerberegister 80, 3, 81. 16. 82, 19 

82,20 

79, 1+ = 1979. 5 14 

Hessen - Datenschutz 79, 6. 81, 13 
Hochschulen 79, 3, 80,4 81,4 11 
Hochschultatistikgeyetz 81, 12 
Home-bankıng 8t. 14 

Industrie und Handelskammer 80, 17, 
81,15 

Intormationelles Selbstbestimmungsrecht 

Informatıonssystem fur 
Verbrechensbekamptung (ISYB) 80, 8 
INPOL 80, 16 
Intimbereich 80. 11 
Jugendgerichtshilfe 81, 12 

Justız 81.4, 14 
Kabelkommunikation 80, 5, 9, 11.18, 81. 21 
Kirchen 79, 2,5 80.4 
Kleinrechner 82, 1" 
Kontrolle 79.2 3, 4.80,4,81.4,22 
Kraftfahrzeuglahndung 82, 11 
kKrattfahrzeugzulassungen 79, 3 
Krankenhauser 81,6 
krebsregister 81. ° 
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